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Die Kfz-Versicherung umfasst je nach dem Inhalt des Ver -
sicherungsvertrags folgende Versicherungsarten:
- Kfz-Haftpflichtversicherung (A.1)
- Kaskoversicherung (A.2)
- Autoschutzbrief (A.3)
- Kfz-Unfallversicherung (A.4)

Diese Versicherungen werden als jeweils rechtlich selbstständige
Verträge abgeschlossen. Ihrem Versicherungsschein können Sie ent-
nehmen, welche Versicherungen Sie für Ihr Fahrzeug abgeschlossen
haben.
Es gilt deutsches Recht. Die Vertragssprache ist deutsch.

A  Welche Leistungen umfasst Ihre Kfz-Versicherung?

A.1 Kfz-Haftpflichtversicherung – 
für Schäden, die Sie mit Ihrem Fahrzeug Anderen zufügen

A.1.1 Was ist versichert?
Sie haben mit Ihrem Fahrzeug einen Anderen geschädigt
A.1.1.1 Wir stellen Sie von Schadenersatzansprüchen frei, wenn durch
den Gebrauch des Fahrzeugs
a Personen verletzt oder getötet werden,
b Sachen beschädigt oder zerstört werden oder abhanden kommen,
c Vermögensschäden verursacht werden, die weder mit einem

Personen- noch mit einem Sachschaden mittelbar oder unmittelbar
zusammenhängen (reine Vermögensschäden) und deswegen gegen
Sie oder uns Schadenersatzansprüche aufgrund von Haftpflicht -
bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder des
Straßenverkehrsgesetzes oder aufgrund anderer gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen des Privatrechts geltend gemacht werden.
Zum Gebrauch des Fahrzeugs gehört neben dem Fahren z.B. das
Ein- und Aussteigen sowie das Be- und Entladen.

Begründete und unbegründete Schadenersatzansprüche
A.1.1.2 Sind Schadenersatzansprüche begründet, leisten wir
Schadenersatz in Geld.
A.1.1.3 Sind Schadenersatzansprüche unbegründet, wehren wir diese
auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch, soweit Schadenersatzansprüche
der Höhe nach unbegründet sind. 

Regulierungsvollmacht 
A.1.1.4 Wir sind bevollmächtigt, gegen Sie geltend gemachte
Schadenersatzansprüche in Ihrem Namen zu erfüllen oder abzuwehren
und alle dafür zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Rahmen
pflichtge mäßen Ermessens abzugeben.

Mitversicherung von Anhängern, Aufliegern und abgeschleppten
Fahrzeugen
A.1.1.5 Ist mit dem versicherten Kraftfahrzeug ein Anhänger oder
Auflieger verbunden, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch hier-
auf. Der Versicherungsschutz umfasst auch Fahrzeuge, die mit dem ver-
sicherten Kraftfahrzeug abgeschleppt oder geschleppt werden, wenn für
diese kein eigener Haftpflichtversicherungsschutz besteht. Dies gilt
auch, wenn sich der Anhänger oder Auflieger oder das abgeschleppte
oder geschleppte Fahrzeug während des Gebrauchs von dem versi-
cherten Kraftfahrzeug löst und sich noch in Bewegung befindet. 

Führen fremder gemieteter Fahrzeuge im Ausland (Mallorca-
Police)
A.1.1.6 Der Versicherungsschutz umfasst auch Schäden, die Sie, Ihr
Ehegatte oder Ihr mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebender
 Lebenspartner als Fahrer eines vorübergehend gemieteten, versiche-
rungspflichtigen Pkw, Wohnmobils oder Kraftrades über 50 ccm
Hubraum auf einer Reise im Ausland verursachen. Dies gilt nur, wenn
sich Ihre Haftpflichtversicherung auf ein als Pkw, Wohnmobil oder
Kraftrad über 50 ccm zugelassenes Fahrzeug zur Eigenverwendung
bezieht. Als Ausland gilt der Geltungsbereich nach A.1.4.1 Satz 1 mit
Ausnahme Deutschlands. Mietzeiten von mehr als einem Monat gelten
nicht als vorübergehend. Kein Versicherungsschutz besteht, soweit aus
einer für das gemietete Fahrzeug abgeschlossenen Haftpflicht -
versicherung Deckung besteht. Der Versicherungsschutz ist auf die ver-
traglich vereinbarte Deckungssumme begrenzt.

A.1.2 Wer ist versichert?
Der Schutz der Kfz-Haftpflichtversicherung gilt für Sie und für folgende
Personen (mitversicherte Personen):
a den Halter des Fahrzeugs, 
b den Eigentümer des Fahrzeugs,
c den Fahrer des Fahrzeugs, 
d den Beifahrer, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses mit Ihnen

oder mit dem Halter den berechtigten Fahrer zu seiner Ablösung oder
zur Vornahme von Lade- und Hilfsarbeiten nicht nur gelegentlich
begleitet,

e Ihren Arbeitgeber oder öffentlichen Dienstherrn, wenn das Fahrzeug
mit Ihrer Zustimmung für dienstliche Zwecke gebraucht wird,

f den Omnibusschaffner, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses
mit Ihnen oder mit dem Halter des versicherten Fahrzeugs tätig ist, 

g den Halter, Eigentümer, Fahrer, Beifahrer und Omnibusschaffner
eines nach A.1.1.5 mitversicherten Fahrzeugs,

h die berechtigten Insassen (siehe A.4.2.4), soweit nicht anderweitig
Haftpflichtversicherungsschutz besteht und es sich um ein als Pkw
zugelassenes Fahrzeug handelt (ausgenommen Mietwagen, Taxis
und Selbstfahrervermietfahrzeuge). Diese Personen können
Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag selbstständig gegen uns
erheben. 

A.1.3 Bis zu welcher Höhe leisten wir (Versicherungssummen)?

Höchstzahlung
A.1.3.1 Unsere Zahlungen für ein Schadenereignis sind jeweils
beschränkt auf die Höhe der für Personen-, Sach- und Vermögens-
schäden vereinbarten Versicherungssummen. Mehrere zeitlich zusam-
menhängende Schäden, die dieselbe Ursache haben, gelten als ein
einziges Schadenereignis. Die Höhe Ihrer Versicherungs summen kön-
nen Sie dem Versicherungsschein entnehmen.
A.1.3.2 Bei Schäden von Insassen in einem mitversicherten Anhänger
gelten die gesetzlichen Mindestversicherungssummen.

Übersteigen der Versicherungssummen 
A.1.3.3 Übersteigen die Ansprüche die Versicherungssummen, richten
sich unsere Zahlungen nach den Bestimmungen des Versicherungs -
vertragsgesetzes und der Kfz-Pflichtversicherungs verordnung. In die-
sem Fall müssen Sie für einen nicht oder nicht vollständig befriedigten
Schadenersatzanspruch selbst einstehen. 

A.1.4 In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?

Versicherungsschutz in Europa und in der EU
A.1.4.1 Sie haben in der Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungs -
schutz in den geographischen Grenzen Europas sowie den außereu-
ropäischen Gebieten der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Ihr
Versicherungsschutz richtet sich nach dem im Besuchsland gesetzlich
vorgeschriebenen Versicherungsumfang, mindestens jedoch nach dem
Umfang Ihres Versicherungsvertrags.

Internationale Versicherungskarte (Grüne Karte)
A.1.4.2 Haben wir Ihnen eine internationale Versicherungskarte aus-
gehändigt, erstreckt sich Ihr Versicherungsschutz in der Kfz-
Haftpflichtversicherung auch auf die dort genannten nichteuropäischen
Länder, soweit Länderbezeichnungen nicht durchgestrichen sind.
Hinsichtlich des Ver -sicherungsumfangs gilt A.1.4.1 Satz 2. 

A.1.5 Was ist nicht versichert? 

Vorsatz
A.1.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vor-
sätzlich und widerrechtlich herbeiführen.

Genehmigte Rennen
A.1.5.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei
Beteiligung an behördlich genehmigten kraftfahrt-sportlichen
Veranstaltungen, bei denen es auf die Erzielung einer Höchst-
geschwindigkeit ankommt, entstehen. Dies gilt auch für dazugehörige
Übungsfahrten. Die Teilnahme an behördlich nicht genehmigten
Fahrtveranstaltungen stellt eine Pflichtverletzung nach D.2.2 dar.
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Beschädigung des versicherten Fahrzeugs
A.1.5.3 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die
Zerstörung oder das Abhandenkommen des versicherten Fahrzeugs. 
Beschädigung von Anhängern oder abgeschleppten Fahrzeugen
A.1.5.4 Kein Versicherungsschutz besteht für die Beschädigung, die
Zerstörung oder das Abhandenkommen eines mit dem versicherten
Fahrzeug verbundenen Anhängers oder Aufliegers oder eines mit dem
versicherten Fahrzeug geschleppten oder abgeschleppten Fahrzeugs.
Wenn mit dem versicherten Kraftfahrzeug ohne gewerbliche Absicht ein
betriebsunfähiges Fahrzeug im Rahmen üblicher Hilfeleistung abge-
schleppt wird, besteht für dabei am abgeschleppten Fahrzeug verur-
sachte Schäden Versicherungsschutz. 
Beschädigung von beförderten Sachen
A.1.5.5 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schadenersatzan -
sprüchen wegen Beschädigung, Zerstörung oder Abhandenkommens
von Sachen, die mit dem versicherten Fahrzeug befördert werden. 
Versicherungsschutz besteht jedoch für Sachen, die Insassen eines
Kraftfahrzeugs üblicherweise mit sich führen (z. B. Kleidung, Brille,
Brieftasche). Bei Fahrten, die überwiegend der Personenbeförderung
dienen (z. B. mit Bus oder Taxi), besteht außerdem Versicherungs-
schutz für  Sachen, die Insassen eines Kraftfahrzeugs zum Zwecke des
persön lichen Gebrauchs üblicherweise mit sich führen (z.B.
Reisegepäck, Reisepro viant). Kein Versicherungsschutz besteht für
Sachen unberechtigter Insassen.
Ihr Schadenersatzanspruch gegen eine mitversicherte Person
A.1.5.6  Kein Versicherungsschutz besteht für Sach- oder Vermögens-
schäden, die eine mitversicherte Person Ihnen, dem Halter oder dem
Eigentümer durch den Gebrauch des Fahrzeugs zufügt. Versiche-
rungsschutz besteht jedoch für Personenschäden, wenn Sie z. B. als
Beifahrer Ihres Fahrzeugs verletzt werden.
Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen
A.1.5.7  Kein Versicherungsschutz besteht für reine Vermögensschä-
den, die durch die Nichteinhaltung von Liefer- und Beförderungsfristen 
entstehen.
Vertragliche Ansprüche
A.1.5.8 Kein Versicherungsschutz besteht für Haftpflichtansprüche,
soweit sie aufgrund Vertrags oder besonderer Zusage über den Umfang
der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen.
Schäden durch Kernenergie
A.1.5.9 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kern-
energie.
Embargos
A.1.5.10 Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen -
Versicherungsschutz  nur,  soweit  und  solange  dem  keine  auf  die 
Vertragsparteien  direkt  anwendbaren  Wirtschafts-,  Handels-  oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der 
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

A.2 Kaskoversicherung – für Schäden an Ihrem Fahrzeug
A.2.1 Was ist versichert?
Ihr Fahrzeug
A.2.1.1 Versichert ist Ihr Fahrzeug gegen Beschädigung, Zerstörung
oder Verlust infolge eines Ereignisses nach A.2.2 (Teilkasko) oder A.2.3
(Vollkasko). Vom Versicherungsschutz umfasst sind auch dessen unter
A.2.1.2 und A.2.1.3 als mitversichert aufgeführte Fahrzeugteile und als
mitversichert aufgeführtes Fahrzeugzubehör, sofern sie straßenver-
kehrsrechtlich zulässig sind (mitversicherte Teile).
Fahrzeug- und Zubehörteile
A.2.1.2 Ohne Mehrbeitrag mitversichert sind alle Teile,
a) die werkseitig in das Fahrzeug eingebaut oder werkseitig durch ent-
sprechende Halterung mit diesem fest verbunden wurden. Dies gilt nicht
für Spezialaufbauten/-ausrüstungen (z. B. Kranaufbauten, Ladeein -
richtungen, Spezialausrüstung für Behinderte/Behindertentransport,
Tank-/ Siloaufbau).
b

c) folgende außerhalb des Fahrzeuges unter Verschluss gehaltenen Teile:
- Ein zusätzlicher Satz Räder mit Winter - oder Sommerbereifung
- Dach- / Heckträger, Hardtop, Schneeketten und Kindersitze

) die auf Grund gesetzlicher Bestimmungen mitgeführt werden müssen
und diesen entsprechen, sowie, bis zu einem Wert von 75 Euro Zubehör,
das der Pannenhilfe oder ausschließlich der Unfallaufnahme dient.
A.2.1.3 Für die oben genannten Spezialaufbauten /-ausrüstungen
sowie nachträglich eingebaute Fahrzeug- und Zubehörteile, soweit sie
im Fahrzeug eingebaut oder durch entsprechende Halterung fest ver-
bunden sind, ist die Entschädigung auf maximal 8.000 Euro pro
Schadenfall beschränkt. Den über diesen Betrag hinausgehenden
Mehrwert können Sie gegen Zahlung eines zusätzlichen Beitrags mit-
versichern.

A.2.1.4 Nicht versicherbar sind Sachen, die keine Fahrzeug- und
Zubehörteile sind, wie z. B. Handy (auch bei Verbindung mit dem Fahr-

zeug durch eine Halterung), Reisegepäck, persönliche Gegenstände

 

der Insassen.     
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A.2.2  Welche Ereignisse sind in der Teilkasko versichert?
Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung oder 
Verlust des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile durch 
die nachfolgenden Ereignisse:
Brand und Explosion
A.2.2.1 Versichert sind Brand und Explosion. Als Brand gilt ein Feuer 
mit Flammenbildung, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd ent- 
standen ist oder ihn verlassen hat und sich aus eigener Kraft auszu- 
breiten vermag. Nicht als Brand gelten Schmor- und Sengschäden. 
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder 
Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. Nicht als Ex-
plosion gilt das Auslösen eines Airbags. 

    

Entwendung
A.2.2.2 Versichert ist die Entwendung, insbesondere durch Diebstahl 
und Raub. Unterschlagung ist nur versichert, wenn dem Täter das Fahr-
zeug nicht zum Gebrauch im eigenen Interesse oder zur Veräußerung 
überlassen oder unter Eigentumsvorbehalt veräußert wird. Unbefugter  
Gebrauch ist nur versichert, wenn der Täter in keiner Weiseberechtigt  
ist, das Fahrzeug zu gebrauchen. Kein unbefugter Gebrauch ist, wenn  
der Täter vom Verfügungsberechtigten mit der Betreuung des Fahrzeugs 
beauftragt wird (z.B. Reparateur, Hotelangestellter). Außerdem besteht  
kein Versicherungsschutz, wenn der Täter in einem Näheverhältnis zu  
dem Verfügungsberechtigten steht (z.B. dessen Arbeitnehmer, Familien-  
oder Haushaltsangehörige). Bei als PKW zugelassenen Fahrzeugen  
besteht abweichend von A 2.1.4 Versicherungsschutz auch für mobile  
Navigationsgeräte bei Entwendung durch Einbruch in das versicherte  
Fahrzeug. Mehrfachfunktionsgeräte mit Navigationssoftware, z.B. Mobil-
telefone oder PDA, gelten nicht als Navigationsgeräte im Sinne dieser 
Bestimmung. Die Höchstersatzleistung für mobile Navigationsgeräte 
beträgt 150 Euro.
Naturgewalten
A.2.2.3 Versichert ist die unmittelbare Einwirkung von Sturm, Hagel, 
Blitzschlag, Lawinen, Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, Erd-
rutsch oder Vulkanausbruch auf das Fahrzeug. Als Sturm gilt eine 
wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8. 
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismas-
sen. Eingeschlossen sind Schäden, die dadurch verursacht werden, 
dass durch diese Naturgewalten Gegenstände auf oder gegen das 
Fahrzeug geworfen werden. Ausgeschlossen sind Schäden, die auf ein 
durch diese Naturgewalten veranlasstes Verhalten des Fahrers 
zurückzuführen sind.
Zusammenstoß mit Tieren
A.2.2.4 Versichert ist der Zusammenstoß des in Fahrt befindlichen 
Fahrzeugs mit Tieren jeder Art.
Eine Beschädigung an der Lackierung ist nur dann versichert, wenn sie 
durch ein Ereignis erfolgt, das gleichzeitig auch andere ersatzpflichtige 
Schäden an dem Fahrzeug verursacht hat.
Glasbruch
A.2.2.5 Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung des 
Fahrzeugs. Die Verglasung umfasst Scheiben (Front-, Heck-, Seiten- 
und Trennscheiben), Glasdächer, Spiegel und Abdeckungen von 
Leuchten. Folgeschäden sind nicht versichert.
Kurzschlussschäden an der Verkabelung
A.2.2.6 Versichert sind Schäden an der Verkabelung des Fahrzeugs 
durch Kurzschluss. Folgeschäden an angrenzenden Aggregaten (z. B. 
Lichtmaschine, Batterie, Anlasser) sind bis zu einem Betrag von 1.500 
Euro mitversichert. Sonstige Folgeschäden sind nicht versichert.
Tierbiss
A.2.2.7 Versichert sind durch Tierbiss unmittelbar an einem als Pkw, 
Wohnmobil oder Kraftrad über 50 ccm Hubraum zugelassenen Fahr- 
zeug verursachte Schäden. Schäden im Fahrzeuginnenraum sind vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen. Folgeschäden durch Tierbiss 
sind bis zu einem Betrag von 3.000 Euro mitversichert. Ebenso ver- 
sichert gilt Tierbiss an der Motorhaube angebrachten Dämmmatte.

A.2.3  Welche Ereignisse sind in der Vollkasko versichert?
Versicherungsschutz besteht bei Beschädigung, Zerstörung oder 
Verlust des Fahrzeugs einschließlich seiner mitversicherten Teile durch 
die nachfolgenden Ereignisse:
Ereignisse der Teilkasko
A.2.3.1 Versichert sind die Schadenereignisse der Teilkasko nach
A.2.2.



Unfall
A.2.3.2 Versichert sind Unfälle des Fahrzeugs. Als Unfall gilt ein unmit-
telbar von außen plötzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug 
einwirkendes Ereignis.
Nicht als Unfallschäden gelten insbesondere Schäden aufgrund eines
Brems- oder Betriebsvorgangs oder reine Bruchschäden. Dazu zählen
z.B. Schäden am Fahrzeug durch rutschende Ladung oder durch
Abnutzung, Verwindungsschäden, Schäden aufgrund Bedienungsfehler
oder Überbeanspruchung des Fahrzeugs und Schäden zwischen zie-
hendem und gezogenem Fahrzeug ohne Einwirkung von außen. 
Mut- oder böswillige Handlungen
A.2.3.3 Versichert sind mut- oder böswillige Handlungen von
Personen, die in keiner Weise berechtigt sind, das Fahrzeug zu gebrau-
chen. Als berechtigt sind insbesondere Personen anzusehen, die vom
Verfügungsberechtigten mit der Betreuung des Fahrzeugs beauftragt
wurden (z.B. Reparateur, Hotelangestellter) oder in einem
Näheverhältnis zu dem Verfügungsberechtigten stehen (z.B. dessen
Arbeitnehmer, Familien- oder Haushaltsangehörige).
Fährschiffbenutzung
A.2.3.4 Versichert sind Schäden durch die Benutzung einer Fähre oder
eines Schiffes bei folgenden Gefahren:
- Strandung, Kollision oder Untergang der Fähre oder des Schiffes
- Wassereinbruch in die Fähre oder das Schiff
- Überbordgehen infolge schweren Unwetters
- Aufopferung auf Anordnung des Kapitäns zur Rettung von Personen,
Schiff oder Ladung (Havarie Grosse).

Außerdem ersetzen wir Beiträge der Havarie Grosse gemäß internatio-
nalem Seerecht bzw. anwendbarem Frachtrecht mit Ausnahme der auf
das Frachtgut entfallenden Beiträge.
Ihre Ansprüche aus dem Havarie-Grosse-Verfahren gehen auf uns
über, soweit Sie nach A.2.6 oder A.2.7 entschädigt werden.
A.2.4  Wer ist versichert?
Der Schutz der Kaskoversicherung gilt für Sie und, wenn der Vertrag
auch im Interesse einer weiteren Person abgeschlossen ist, z.B. des
Leasinggebers als Eigentümer des Fahrzeugs, auch für diese Person.
A.2.5  In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben in Kasko Versicherungsschutz in den geographischen
Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Wir können mit Ihnen sowohl
Erweiterungen als auch Einschränkungen des Geltungsbereichs ver-
einbaren.

A.2.6  Was zahlen wir bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust?
Wiederbeschaffungswert abzüglich Restwert
A.2.6.1 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust des Fahrzeugs zah-
len wir den Wiederbeschaffungswert unter Abzug eines vorhandenen
Restwerts des Fahrzeugs. Lassen Sie Ihr Fahrzeug trotz Totalschadens
oder Zerstörung reparieren, gilt A.2.7.1.
Neupreisentschädigung bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust
A.2.6.2 Bei Pkw (ausgenommen Mietwagen, Taxis und Selbst -
fahrervermiet-Pkw) zahlen wir den Neupreis des Fahrzeugs gemäß
A.2.11, wenn 
-der Schaden innerhalb von 24 Monaten nach der Erstzulassung des
Fahrzeugs eintritt und

-sich der Pkw bei Eintritt des Versicherungsfalles im Eigentum dessen
befindet, der es als Neufahrzeug unmittelbar vom Kfz-Hersteller oder –
Händler erworben hat.

Ein vorhandener Restwert wird abgezogen.
A.2.6.3 Wir zahlen die über den Wiederbeschaffungswert hinausge-
hende Neupreisentschädigung nur in der Höhe, in der gesichert ist,
dass die Entschädigung innerhalb von einem Jahr nach ihrer
Feststellung für die Reparatur des Fahrzeugs oder den Erwerb eines
anderen Fahrzeugs verwendet wird. Ein Anspruch auf Verzinsung der
Entschädigung besteht in diesem Fall nach Ablauf von einem Monat ab
Nachweis der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung.
Abzug bei fehlender Wegfahrsperre im Falle eines Diebstahls
A.2.6.4 Bei Totalschaden, Zerstörung oder Verlust eines Pkw oder
Wohnmobils infolge Diebstahls vermindert sich die Entschädigung um
einen prozentualen Abschlag. Wir verzichten auf den Abschlag, wenn
das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Diebstahls mit einer anerkannten
Wegfahrsperre gesichert war. 
Die Regelung über die Selbstbeteiligung nach A.2.12 bleibt hiervon
unberührt. 
Was versteht man unter Totalschaden, Wiederbeschaffungswert,
Neupreis und Restwert?
A.2.6.5 Ein Totalschaden liegt vor, wenn die erforderlichen Kosten der
Reparatur des Fahrzeugs dessen Wiederbeschaffungswert übersteigen.

A.2.6.7 Neupreis ist der Betrag, der für den Kauf eines neuen
Fahrzeugs in der Ausstattung des versicherten Fahrzeugs oder - wenn
der Typ des versicherten Fahrzeugs nicht mehr hergestellt wird - eines
vergleichbaren Nachfolgemodells am Tag des Schadenereignisses auf-
gewendet werden muss. Maßgeblich für den Kaufpreis ist die unver-
bindliche Empfehlung des Herstellers abzüglich orts- und markenübli-
cher Nachlässe.
A.2.6.8 Restwert ist der Veräußerungswert des Fahrzeugs im beschä-
digten oder zerstörten Zustand.
A.2.6 a Was zahlen wir in der GAP-Versicherung bei Leasing -
fahrzeugen?
Wir ersetzen dem Leasingnehmer bei Zerstörung oder Verlust eines
Leasing-Pkw - mit Ausnahme von Taxis, Mietwagen und Selbstfahrer-
vermietfahrzeugen - während der Laufzeit des Leasingvertrags den
offen stehenden Leasingrestbetrag abzüglich der Entschädigungsleis-
tung nach A.2.6.1.
Der Leasingrestbetrag ist die Summe aus ausstehenden abgezinsten
Leasingraten, anteiliger Restrate, abgezinstem Leasingrestwert und
noch nicht verbrauchter Mietvorauszahlung. Nicht berücksichtigt wer-
den vor Eintritt des Schadenfalls fällig gewesene, nicht bezahlte Raten.
Bei Leasingverträgen mit Kilometerabrechnung wird der Leasing -
restbetrag um den Aufwand für die Mehrkilometerleistung nach der ent-
sprechenden Regelung im Leasingvertrag gekürzt.
Die Leistung aus der GAP-Versicherung gilt für Leasingverträge auf der
Grundlage marktüblicher Zinsen und Laufzeiten. 
Den Leasingvertrag müssen Sie uns auf Verlangen vorlegen.
A.3.11 gilt entsprechend.

A.2.7  Was zahlen wir bei Beschädigung?

Reparatur
A.2.7.1 Wird das Fahrzeug beschädigt, zahlen wir die für die Reparatur
erforderlichen Kosten bis zu folgenden Obergrenzen:
a Lassen Sie das Fahrzeug vollständig und fachgerecht reparieren,
zahlen wir die Kosten bis zur Höhe des Wiederbeschaffungswerts nach
A.2.6.6, wenn Sie uns dies durch eine Rechnung nachweisen. Fehlt die-
ser Nachweis, zahlen wir entsprechend A.2.7.1.b.
b Lassen Sie das Fahrzeug nicht, nicht vollständig oder nicht fachge-

recht reparieren, zahlen wir die erforderlichen Kosten einer vollstän-
digen Reparatur bis zur Höhe des um den Restwert verminderten
Wiederbeschaffungswerts (siehe A.2.6.6 und A.2.6.8).

c Wir zahlen Entsorgungs- und Verbringungskosten sowie Zuschläge
auf die unverbindliche Preisempfehlung von Ersatzteilen (UPE-
Zuschläge), wenn Sie diese durch eine Rechnung nachweisen.

Neupreisentschädigung bei Beschädigung
A.2.7.2 Bei Pkw (ausgenommen Mietwagen, Taxis und Selbst -
fahrervermiet-Pkw) zahlen wir den Neupreis des Fahrzeugs gemäß
A.2.11, wenn 
-der Schaden innerhalb von 24 Monaten nach der Erstzulassung des
Fahrzeugs eintritt und

-sich der Pkw bei Eintritt des Versicherungsfalles im Eigentum dessen
befindet, der es als Neufahrzeug unmittelbar vom Kfz-Hersteller oder –
Händler erworben hat und

-die erforderlichen Kosten der Wiederherstellung 80 Prozent des
Neupreises erreichen oder übersteigen.

Ein vorhandener Restwert wird abgezogen.
A.2.7.3 Wir zahlen die über den Wiederbeschaffungswert hinausge-
hende Neupreisentschädigung nur in der Höhe, in der gesichert ist,
dass die Entschädigung innerhalb von einem Jahr nach ihrer
Feststellung für die Reparatur des Fahrzeugs oder den Erwerb eines
anderen Fahrzeugs verwendet wird. Ein Anspruch auf Verzinsung der
Entschädigung besteht in diesem Fall nach Ablauf von einem Monat ab
Nachweis der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung.
Abschleppen
A.2.7.4 Ist Ihr Fahrzeug aufgrund einer Beschädigung nicht mehr fahr-
bereit, ersetzen wir die Kosten für das Abschleppen vom Schadenort bis
zur nächstgelegenen für die Reparatur geeigneten Werkstatt, wenn
nicht ein Dritter Ihnen gegenüber verpflichtet ist, die Kosten zu über-
nehmen. A.3.11.2 gilt entsprechend. 
Die Kosten des Abschleppens werden auf die Obergrenzen nach
A.2.7.1 angerechnet.
A.2.8  Sachverständigenkosten
Die Kosten eines Sachverständigen erstatten wir nur, wenn wir dessen
Beauftragung veranlasst oder ihr zugestimmt haben.
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A.2.6.6 Wiederbeschaffungswert ist der Preis, den Sie für den Kauf 
eines gleichwertigen gebrauchten Fahrzeugs am Tag des Schaden- 
ereignisses bezahlen müssen. 
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A.2.9  Mehrwertsteuer
Mehrwertsteuer auf unsere Leistungen nach A.2.6 und A.2.7 erstatten 
wir nur, wenn und soweit diese für Sie bei der von Ihnen gewählten 
Schadenbeseitigung tatsächlich angefallen ist. Die Mehrwertsteuer 
erstatten wir nicht, soweit Vorsteuerabzugsberechtigung besteht. 

A.2.9.1  Treibstoff und Betriebsmittel 
Wir erstatten die Kosten für den Ersatz von Treibstoff und Betriebsmit-
teln (z. B. Öl, Kühl- oder Bremsflüssigkeit) in Folge eines Schadenereig-
nisses, außer bei Entwendung. 

A.2.10  Zusätzliche Regelungen bei Entwendung

Wiederauffinden des Fahrzeugs

A.2.10.1 Wird das Fahrzeug innerhalb eines Monats nach Eingang der 
schriftlichen Schadenanzeige wieder aufgefunden und können Sie 
innerhalb dieses Zeitraums mit objektiv zumutbaren Anstrengungen das 
Fahrzeug wieder in Besitz nehmen, sind Sie zur Rücknahme des 
Fahrzeugs verpflichtet. 

A.2.10.2 Wird das Fahrzeug in einer Entfernung von mehr als 50 km 
(Luftlinie) von seinem regelmäßigen Standort aufgefunden, zahlen wir 
für dessen Abholung die Kosten in Höhe einer Bahnfahrkarte 2. Klasse 
für Hin- und Rückfahrt bis zu einer Höchstentfernung von 1.500 km 
(Bahnkilometer) vom regelmäßigen Standort des Fahrzeugs zu dem
Fundort.

Eigentumsübergang nach Entwendung
A.2.10.3 Sind Sie nicht nach A.2.10.1 zur Rücknahme des Fahrzeugs
verpflichtet, werden wir dessen Eigentümer.

A.2.11  Bis zu welcher Höhe leisten wir (Höchstentschädigung)?
Unsere Höchstentschädigung ist beschränkt auf den Neupreis des
Fahrzeugs nach A.2.6.7. 

A.2.12  Selbstbeteiligung
Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, wird diese bei jedem
Schadenereignis für jedes versicherte Fahrzeug von der Entschädigung
abgezogen. Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, ob und
in welcher Höhe Sie eine Selbstbeteiligung vereinbart haben.
Wird ein Bruchschaden an der Windschutzscheibe nicht durch
Austausch sondern durch Reparatur der Scheibe beseitigt, ersetzen wir
die Reparaturkosten ohne Abzug der vereinbarten Selbstbeteiligung.

A.2.13  Was wir nicht ersetzen und Rest- und Altteile

Was wir nicht ersetzen
A.2.13.1 Wir zahlen nicht für Veränderungen, Verbesserungen und
Verschleißreparaturen. Ebenfalls nicht ersetzt werden Folgeschäden
wie Verlust von Treibstoff und Betriebsmittel (z.B. Öl, Kühlflüssigkeit),
Wertminderung, Zulassungskosten, Überführungskosten, Verwaltungs- 
kosten, Nutzungsausfall oder Kosten eines Mietfahrzeugs.

Rest- und Altteile
A.2.13.2 Rest- und Altteile sowie das unreparierte Fahrzeug verbleiben
bei Ihnen und werden zum Veräußerungswert auf die Entschädigung
angerechnet.

A.2.14  Fälligkeit unserer Zahlung, Abtretung
A.2.14.1 Sobald wir unsere Zahlungspflicht und die Höhe der
Entschädigung festgestellt haben, zahlen wir diese spätestens inner-
halb von zwei Wochen.
A.2.14.2 Haben wir unsere Zahlungspflicht festgestellt, lässt sich
jedoch die Höhe der Entschädigung nicht innerhalb eines Monats nach
Schadenanzeige feststellen, können Sie einen angemessenen
Vorschuss auf die Entschädigung verlangen.
A.2.14.3 Ist das Fahrzeug entwendet worden, ist zunächst abzuwar-
ten, ob es wieder aufgefunden wird. Aus diesem Grunde zahlen wir die
Entschädigung frühestens nach Ablauf eines Monats nach Eingang der
schriftlichen Schadenanzeige. 
A.2.14.4 Ihren Anspruch auf die Entschädigung können Sie vor der
endgültigen Feststellung ohne unsere ausdrückliche Genehmigung
weder abtreten noch verpfänden. 

A.2.15  Können wir unsere Leistung zurückfordern, wenn Sie nicht
selbst gefahren sind?
Fährt eine andere Person berechtigterweise das Fahrzeug und kommt es
zu einem Schadenereignis, fordern wir von dieser Person unsere
Leistungen nicht zurück. Dies gilt nicht, wenn der Fahrer das Schadener-
eignis grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt hat. Lebt der Fahrer
bei Eintritt des Schadens mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft, fordern
wir unsere Ersatzleistung selbst bei grob fahrlässiger Herbeiführung des 
Schadens nicht zurück, sondern nur bei vorsätzlicher Verursachung.   

Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn eine in der Kfz-
Haftpflichtversicherung gemäß A.1.2 mitversicherte Person, der Mieter
oder der Entleiher einen Schaden herbeiführt.
A.2.16  Was ist nicht versichert?
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
A.2.16.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vor-
sätzlich herbeiführen. Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des
Schadens verzichten wir darauf, unsere Leistung in einem der Schwere
Ihres Verhaltens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht,
wenn Sie
-den Diebstahl des Fahrzeugs ermöglichen oder
-den Versicherungsfall infolge des Genusses alkoholischer Getränke
oder anderer berauschender Mittel herbeiführen.
Rennen
A.2.16.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei
Beteiligung an Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es auf
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für
dazugehörige Übungsfahrten. Darüber hinaus besteht kein
Versicherungsschutz für jegliche Fahrten auf Motorsport-Rennstrecken,
auch wenn es nicht auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit
ankommt (z.B. Gleichmäßigkeitsfahrten, Touristenfahrten).
Versicherungsschutz besteht jedoch für Fahrsicherheitstraining aner-
kannter Organisationen und Unternehmen.
Reifenschäden
A.2.16.3 Kein Versicherungsschutz besteht für beschädigte oder zer-
störte Reifen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Reifen 
aufgrund eines Ereignisses beschädigt oder zerstört werden, das
gleichzeitig andere unter den Schutz der Kaskoversicherung fallende
Schäden bei dem versicherten Fahrzeug verursacht hat.
Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der
Staatsgewalt
A.2.16.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch
Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Aufruhr oder Maßnahmen
der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.
Schäden durch Kernenergie
A.2.16.5 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch
Kernenergie.
Embargos
A.2.16.6 Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestim-
mungen - Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine 
auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- 
oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union 
oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.
A.2.17  Meinungsverschiedenheit über die Schadenhöhe (Sachver- 
ständigenverfahren)
A.2.17.1 Bei Meinungsverschiedenheit über die Höhe des Schadens
einschließlich der Feststellung des Wiederbeschaffungswerts oder über
den Umfang der erforderlichen Reparaturarbeiten entscheidet ein
Sachverständigenausschuss.
A.2.17.2 Für den Ausschuss benennen Sie und wir je einen
Kraftfahrzeugsachverständigen. Wenn Sie oder wir innerhalb von zwei
Wochen nach Aufforderung keinen Sachverständigen benennen, wird
dieser von dem jeweils Anderen bestimmt. 
A.2.17.3 Soweit sich der Ausschuss nicht einigt, entscheidet ein weite-
rer Kraftfahrzeugsachverständiger als Obmann, der vor Beginn des
Verfahrens von dem Ausschuss gewählt werden soll. Einigt sich der
Ausschuss nicht über die Person des Obmanns, wird er über das
zuständige Amtsgericht benannt. Die Entscheidung des Obmanns
muss zwischen den jeweils von den beiden Sachverständigen
geschätzten Beträgen liegen. 
A.2.17.4 Die Kosten des Sachverständigenverfahrens sind im
Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen von uns bzw. von Ihnen zu
tragen. 
A.2.18  Fahrzeugteile und Fahrzeugzubehör
Bei Beschädigung, Zerstörung oder Verlust von mitversicherten Teilen
gelten A.2.6 bis A.2.17 entsprechend.
A.A  Leistungserweiterungen zur Kfz-Haftpflicht- und Kaskover- 
sicherung
A.A.1  Anwendungsbereich
A.A.1.1 Die Leistungserweiterungen in den Abschnitten A.A.2, A.A.3
und A.A.4 können Sie jeweils nur als Paket abschließen. Die
Leistungspakete nach A.A.2 und A.A.3 umfassen auch die
Leistungserweiterungen nach A.A.4.
A.A.1.2 Die Leistungserweiterungen können unabhängig von der



Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und Fahrzeugteil- oder
Fahrzeug vollversicherung sowohl von Ihnen als auch von uns gekün-
digt werden. Die Abschnitte G.2 und G.3 gelten entsprechend.
A.A.1.3 Mit Beendigung der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung bzw.
Fahrzeugteil- oder Fahrzeugvollversicherung enden auch die dazuge -
hörigen Leistungserweiterungen, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

A.A.2 Leistungserweiterung für Pkw (ohne Taxis, Mietwagen und
Selbstfahrervermietfahrzeuge)
Austausch von Fahrzeugschlössern

A.A.3 Leistungserweiterungen für Taxis, Mietwagen, Selbstfahrer -
vermietfahrzeuge, Lieferwagen, Lastkraftwagen, Zugmaschinen,
 Anhänger/Auflieger, Kraftomnibusse, selbstfahrende Arbeits -
maschinen, Gabelstapler und Sonderfahrzeuge
Mitversicherung beförderter Gegenstände (ohne selbstfahrende
Arbeitsmaschinen)
A.A.3.1 Soweit Sie dies mit uns vereinbart haben, gewähren wir abwei-
chend von A.1.5.5 Versicherungsschutz auch für Haftpflichtansprüche
wegen Beschädigung fremder Sachen, die Sie im Rahmen der gewerb-
lichen oder beruflichen Tätigkeit zu befördern beauftragt waren, soweit
diese Ansprüche nicht durch eine Güterschadenhaftpflichtversicherung
oder eine anderweitige Transportversicherung versichert sind. 
Mitversichert im Sinne von A.1.2 sind auch Personen, die das versi-
cherte Fahrzeug einweisen.
Von jedem Schaden haben Sie 20 %, mindestens 50 Euro, höchstens
2 500 Euro selbst zu tragen. Unsere Höchstersatzleistung beträgt für
Sach- und Vermögensschäden zusammen 52 000 Euro je Schaden -
ereignis, das Zweifache dieser Summe für alle Schäden eines
Versicherungsjahres.
Bei dieser Leistungserweiterung der Kfz-Haftpflichtversicherung han-
delt es sich um keine Güterschadenhaftpflichtversicherung,
Werkverkehrs-, Warentransport- oder sonstige Transportversicherung.
Insbesondere ersetzen wir nicht den Verlust der zu befördernden Güter
und Verspätungsschäden. Besteht für Sie in den genannten
Versicherungsarten eine Versicherungspflicht, kann diese
Leistungserweiterung nicht vereinbart werden.

Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden
A.A.3.2 Soweit Sie dies mit uns vereinbart haben, gewähren wir abwei-
chend von A.2.3.2 Versicherungsschutz auch für unvorhergesehen und
plötzlich eintretende Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden.
Ausgenommen hiervon sind Schäden an Motoren und Getrieben
einschließlich Gelenkwellen und Differential sowie an Sonderaus -
stattungen und Kfz- Zubehör im Sinne von A.2.1.
Kein Versicherungsschutz besteht für 
-Schäden, die durch Einsatz einer erkennbar reparaturbedürftigen
Sache entstanden sind, es sei denn, der Schaden steht mit der
Reparaturbedürftigkeit nachweislich nicht in Zusammenhang.

-Schäden, die eine unmittelbare Folge der dauernden Einflüsse des
 Betriebes, der übermäßigen Bildung von Rost und des Ansatzes von
Kesselstein, Schlamm oder sonstiger Ablagerungen sind.

-Schäden, für die eine andere Person als Lieferant, Werkunternehmer
oder aus Reparaturauftrag einzutreten hat. Bestreitet die andere
Person ihre Eintrittspflicht, leisten wir Entschädigung, soweit wir nach
A.A.3.2 dazu verpflichtet sind. Sie sind verpflichtet, Ihre Ansprüche
gegen den Lieferanten, Werkunternehmer oder die Reparaturfirma an
uns abzutreten soweit wir an Sie geleistet haben.

Führen fremder gemieteter Fahrzeuge im Ausland
A.A.3.3 Soweit Sie dies mit uns vereinbart haben, gewähren wir in
Erweiterung von A.1.1.6 Versicherungsschutz für die Haftpflicht -
schäden, die 
-von Betriebsangehörigen als Fahrer eines zu betrieblichen Zwecken
und

-von Repräsentanten, deren Ehepartner oder der mit ihnen in häusli-
cher Gemeinschaft lebenden Lebenspartner als Fahrer eines zu priva-
ten Zwecke mit einem vorübergehend gemieteten versicherungspflich-
tigen Kraftfahrzeug verursacht werden. Voraussetzung ist, dass das

gemietete Fahrzeug der gleichen oder einer niedrigeren
Fahrzeuggruppe als das versicherte Fahrzeug zugeordnet ist. Die
Einteilung der Fahrzeuggruppen richtet sich nach I.7.2.1.

Als Ausland gilt der Geltungsbereich nach A.1.4.1 Satz 1 mit Ausnahme
Deutschlands. Mietzeiten von mehr als einem Monat gelten nicht als
vorübergehend. Der Versicherungs-schutz ist auf die vertraglich verein-
barte Deckungssumme begrenzt.
Kein Versicherungsschutz besteht, soweit aus einer für das gemietete
Fahrzeug abgeschlossenen Haftpflichtversicherung Deckung besteht.
A.1.5 gilt entsprechend.

Geltungsbereich zur Kaskoversicherung
A.A.3.4 Soweit Sie dies mit uns vereinbart haben, besteht weltweit
Versicherungsschutz zur Kaskoversicherung, wenn der gewöhnliche
Standort des Fahrzeugs im Geltungsbereich nach A.2.5 liegt.

Neupreisentschädigung
A.A.3.5 Soweit Sie dies mit uns vereinbart haben, zahlen wir die
Neupreisentschädigung gemäß A.2.6.2 bei Totalschaden, Zerstörung
oder Verlust oder gemäß A.2.7.2 bei Beschädigung eines
Lastkraftwagens bis 3,5 Tonnen zulässige Gesamtmasse oder eines
Anhängers. 

Sonderausstattung und Spezialaufbauten/-ausrüstungen (ohne
 Sonderfahrzeuge, Kraftomnibusse, Arbeitsmaschinen und
Gabelstapler)
A.A.3.6 Soweit Sie dies mit uns vereinbart haben, sind abweichend
von A.2.1 Fahrzeug- und Zubehörteile, soweit sie nachträglich in das
Fahrzeug eingebaut oder durch entsprechende Halterung fest verbun-
den wurden, sowie Spezialaufbauten/-ausrüstungen gemäß A.2.1.3 bis
zu einem Gesamtbetrag von 52 000 Euro versichert. Gegenstände zur
Pannenhilfe und Unfallaufnahme sind bis zu einem Wert von 500 Euro
eingeschlossen. Die über diese Beträge hinausgehenden Mehrwerte
versichern wir gegen Zuschlag.

A.A.4  Leistungserweiterungen für alle Fahrzeugarten

GAP-Versicherung für Leasingfahrzeuge
A.A.4.1 Soweit Sie dies mit uns vereinbart haben, gewähren wir
Versicherungsschutz aus der GAP-Versicherung gemäß A.2.6 a auch
bei Zerstörung oder Verlust eines sonstigen Leasingfahrzeuges.

Eigenschäden
A.A.4.2 Soweit Sie dies mit uns vereinbart haben, besteht abweichend
zu A.1.5.6 Versicherungsschutz für Sachschäden an einem anderen
Ihrer versicherten Fahrzeuge, die eine mitversicherte Person Ihnen,
dem  Halter oder dem Eigentümer zufügt.
Voraussetzung ist, dass die beteiligten Fahrzeuge bei uns kraftfahrt-
haftpflichtversichert sind und ausschließlich gewerblich genutzt werden.
Wir leisten Entschädigung entsprechend des Verursachungsanteils der
beteiligten Fahrzeuge. 

Erweiterter Regressverzicht
A.A.4.3 Soweit Sie dies mit uns vereinbart haben, verzichten wir dar-
auf, die Ersatzansprüche, die nach § 86 Versicherungsvertragsgesetz
auf uns übergegangen sind, gegen den berechtigten Fahrer auch bei
grob fahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles geltend zu
machen. Ausgenommen hiervon sind die grob fahrlässige
Ermöglichung des Dieb stahls des Fahrzeugs oder seiner Teile und die
Herbeiführung des Versicherungsfalles infolge des Genusses alkoholi-
scher Getränke oder anderer berauschender Mittel.

Wertminderung 
A.A.4.4 Soweit Sie dies mit uns vereinbart haben, erstatten wir abwei-
chend von A.2.13 einen nach einer ordnungsgemäßen Reparatur in
einer Fachwerkstätte verbleibenden Minderwert unter Ausschluss des
Nachweises einer höheren oder geringeren Wertminderung wie folgt:
– bis zum Ende des 1. Zulassungsjahres 10 %
– bis zum Ende des 2. Zulassungsjahres   7 %
– bis zum Ende des 3. Zulassungsjahres   5 %
– bis zum Ende des 4. Zulassungsjahres   4 %
der unfallbedingten Reparaturkosten ohne Mehrwertsteuer.

Einen Minderwert erstatten wir nicht, wenn
– der Schaden nach dem Ende des 4. Zulassungsjahres eingetreten ist,
– die Laufleistung des Fahrzeugs 100000 km übersteigt.
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A.A.2.1 Wir ersetzen in der Teilkaskoversicherung unter Abzug der 
vereinbarten Selbstbeteiligung die tatsächlich aufgewendeten Kosten 
für den Austausch der Fahrzeugschlösser und -schlüssel, sofern die 
Fahrzeugschlüssel bei einem Einbruch oder Raub entwendet werden. 
A.2.7.1 findet keine Anwendung. Kein Versicherungsschutz besteht bei 
Entwendung der Schlüssel bei einem Einbruch in das versicherte 
Fahrzeug.Ihr Anspruch auf die Versicherungsleistung erlischt drei 
Monate nach Ihrer Schadenmeldung.



Überführungs- und Zulassungskosten
A.A.4.5 Wir erstatten abweichend von A.2.14 nach einem Totalschaden
nachgewiesene Überführungs- und Zulassungskosten für ein Ersatzfahr-
zeug bis maximal 500 Euro. 

Entsorgungskosten
A.A.4.6 Wir erstatten in der Kaskoversicherung die nach einem Total-
schaden tatsächlich angefallenen und nachgewiesenen Entsorgungs-
kosten bis zu einem Betrag von 500 Euro. Die Entsorgung umfasst die
Beseitigung oder Verwertung des Fahrzeuges, nicht aber dessen Ber-
gung oder das Abschleppen von der Unfallstelle.

  
   

A.3 Autoschutzbrief – Hilfe für unterwegs als Service oder
Kosten erstattung
A.3.1  Was ist versichert?
Wir erbringen nach Eintritt der in A.3.5 bis A.3.8 genannten
Schadenereignisse die dazu im Einzelnen aufgeführten Leistungen als
Service oder erstatten die von Ihnen aufgewendeten Kosten im
Rahmen dieser Bedingungen.

A.3.2  Wer ist versichert?
Bei Reisen mit dem im Versicherungsschein bezeichneten Fahrzeug
sind Sie, der berechtigte Fahrer und die berechtigten Insassen versi-
chert, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist.

A.3.3  Versicherte Fahrzeuge
Versichert ist das im Versicherungsschein bezeichnete Fahrzeug
(Krafträder mit mehr als 50 ccm Hubraum, Wohnmobile bis 4 Tonnen
zulässige Gesamtmasse und Pkw) sowie ein mitgeführter Wohnwagen-
, Gepäck- oder Bootsanhänger. 

A.3.4  In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz?
Sie haben mit dem Schutzbrief Versicherungsschutz in den geographi-
schen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, soweit nachfolgend nicht
etwas anderes geregelt ist. Wir können mit Ihnen sowohl Erweiterungen
als auch Einschränkungen des Geltungsbereichs vereinbaren.

A.3.5  Hilfe bei Panne oder Unfall
Kann das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall die Fahrt aus
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Wiederherstellung der Fahrbereitschaft
A.3.5.1 Wir sorgen für die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft an
der Schadenstelle durch ein Pannenhilfsfahrzeug und übernehmen die
hierdurch entstehenden Kosten. Der Höchstbetrag für diese Leistung
beläuft sich einschließlich der vom Pannenhilfsfahrzeug mitgeführten
und verwendeten Kleinteile auf 100 Euro.

Abschleppen des Fahrzeugs
A.3.5.2 Kann das Fahrzeug an der Schadenstelle nicht wieder fahrbe-
reit gemacht werden, sorgen wir für das Abschleppen des Fahrzeugs
einschließlich Gepäck und nicht gewerblich beförderter Ladung und
übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Der Höchstbetrag für
diese Leistung beläuft sich auf 150 Euro; hierauf werden durch den
Einsatz eines Pannenhilfsfahrzeugs entstandene Kosten angerechnet. 

Bergen des Fahrzeugs
A.3.5.3 Ist das Fahrzeug von der Straße abgekommen, sorgen wir für
die Bergung des Fahrzeugs einschließlich Gepäck und nicht gewerblich
beförderter Ladung und übernehmen die hierdurch entstehenden
Kosten.

Was versteht man unter Panne oder Unfall?
A.3.5.4 Unter Panne ist jeder Betriebs-, Bruch- oder Bremsschaden zu
verstehen. Unfall ist ein unmittelbar von außen plötzlich mit mechani-
scher Gewalt auf das Fahrzeug einwirkendes Ereignis.

A.3.6 Zusätzliche Hilfe bei Panne, Unfall oder Diebstahl ab 50 km
Entfernung
Bei Panne, Unfall oder Diebstahl des Fahrzeugs an einem Ort, der min-
destens 50 km Luftlinie von Ihrem ständigen Wohnsitz in Deutschland
entfernt ist, erbringen wir die nachfolgenden Leistungen, wenn das
Fahrzeug am Schadenort nicht wieder fahrbereit gemacht werden kann
oder es gestohlen worden ist:

Weiter- oder Rückfahrt
A.3.6.1 Folgende Fahrtkosten werden erstattet:

a Eine Rückfahrt vom Schadenort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in
Deutschland oder

b eine Weiterfahrt vom Schadenort zum Zielort, jedoch höchstens
innerhalb des Geltungsbereichs nach A.3.4 und 

c eine Rückfahrt vom Zielort zu Ihrem ständigen Wohnsitz in
Deutschland, 

d eine Fahrt einer Person von Ihrem ständigen Wohnsitz oder vom
Zielort zum Schadenort, wenn das Fahrzeug dort fahrbereit gemacht
worden ist.

Die Kostenerstattung erfolgt bis zur Höhe der Bahnkosten 1. Klasse, bei
einer Entfernung über 1 200 Kilometer bis zur Höhe der Kosten für den
Flug in der Economy-Klasse, jeweils einschließlich Zuschlägen, sowie
für die nachgewiesenen Taxifahrten bis zu 40 Euro. 

Übernachtung
A.3.6.2 Wir helfen Ihnen auf Wunsch bei der Beschaffung einer Über-
nachtungsmöglichkeit und übernehmen die Kosten für höchstens drei
Übernachtungen. Wenn Sie die Leistung Weiter- oder Rückfahrt nach
A.3.6.1, Mietwagen nach A.3.6.3 oder Pick-Up-Service nach A.3.6.4 in
Anspruch nehmen, zahlen wir nur eine Übernachtung. Sobald das
Fahrzeug Ihnen wieder fahrbereit zur Verfügung steht, besteht kein
Anspruch auf weitere Übernachtungskosten. Wir übernehmen die
Kosten bis höchstens 60 Euro je Übernachtung und Person.

Mietwagen
A.3.6.3 Wir helfen Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug anzumieten. Wir
übernehmen anstelle der Leistung Weiter- oder Rückfahrt nach A.3.6.1
oder Pick-Up-Service nach A.3.6.4 die Kosten des Mietwagens, bis
Ihnen das Fahrzeug wieder fahrbereit zur Verfügung steht, jedoch höch-
stens für sieben Tage und höchstens 50 Euro je Tag. 

Pick-Up-Service
A.3.6.4 Kann das Fahrzeug nach Panne oder Unfall an einem
Schadenort in Deutschland auch am darauf folgenden Tag nicht wieder
fahrbereit gemacht werden und übersteigen die voraussichtlichen
Reparaturkosten nicht den Betrag, der für den Kauf eines gleichwerti-
gen gebrauchten Fahrzeuges aufgewandt werden muss, vermitteln und
bezahlen wir eine Transportmöglichkeit, um die berechtigten Insassen
zusammen mit dem Fahrzeug zu Ihrem Wohnsitz zurückzubringen
(Pick-Up-Service). Bei Inanspruchnahme des Pick-Up-Services entfal-
len die Leistungen Weiter- oder Rückfahrt nach A.3.6.1 und Mietwagen
nach A.3.6.3.

Fahrzeugunterstellung
A.3.6.5 Muss das Fahrzeug nach einer Panne oder einem Unfall bis
zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft oder bis zur Durchführung
des Transports zu einer Werkstatt untergestellt werden, sind wir Ihnen
hierbei behilflich und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten,
jedoch höchstens für zwei Wochen. 

A.3.7 Hilfe bei Krankheit, Verletzung oder Tod auf einer Reise ab
50 km Entfernung
Bei einem Todesfall oder im Fall einer unvorhersehbaren Erkrankung
auf einer Reise an einem Ort, der mindestens 50 km von Ihrem ständi-
gen Wohnsitz in Deutschland entfernt ist, erbringen wir die nachfolgend
genannten Leistungen. Als unvorhersehbar gilt eine Erkrankung, wenn
diese nicht bereits innerhalb der letzten sechs Wochen vor Beginn der
Reise (erstmalig oder zum wiederholten Male) aufgetreten ist. 

Krankenrücktransport
A.3.7.1 Müssen Sie, der berechtigte Fahrer oder die berechtigen
Insassen infolge Erkrankung an Ihren ständigen Wohnsitz zurücktrans-
portiert werden, sorgen wir für die Durchführung des Rücktransports
und übernehmen dessen Kosten. Art und Zeitpunkt des Rücktransports
müssen medizinisch notwendig sein. Unsere Leistung erstreckt sich
auch auf die Begleitung des Erkrankten durch einen Arzt oder Sanitäter,
wenn diese behördlich vorgeschrieben ist. Außerdem übernehmen wir
die bis zum Rücktransport entstehenden, durch die Erkrankung beding-
ten Übernachtungskosten, jedoch höchstens für drei Übernachtungen
bis zu je 60 Euro pro Person.

Rückholung von Kindern
A.3.7.2 Können mitreisende Kinder unter 16 Jahren infolge einer
Erkrankung oder des Todes des Fahrers weder von Ihnen noch von
einem anderen berechtigten Insassen betreut werden, sorgen wir für
deren Abholung und Rückfahrt mit einer Begleitperson zu ihrem
Wohnsitz und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten. Wir
erstatten die Bahnkosten 2. Klasse einschließlich Zuschläge sowie die
Kosten für nachgewiesene Taxifahrten bis zu 40 Euro.
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Fahrzeugabholung
A.3.7.3 Kann das versicherte Fahrzeug infolge einer länger als drei
Tage andauernden Erkrankung oder infolge des Todes des Fahrers
weder von diesem noch von einem Insassen zurückgefahren werden,
sorgen wir für die Verbringung des Fahrzeugs zu Ihrem ständigen
Wohnsitz und übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten.
Veranlassen Sie die Verbringung selbst, erhalten Sie als Kostenersatz
bis 0,50 Euro je Kilometer zwischen Ihrem Wohnsitz und dem
Schadenort. Außerdem erstatten wir in jedem Fall die bis zur Abholung
des Fahrzeugs entstehenden, durch den Fahrerausfall bedingten Über-
nachtungskosten, jedoch höchstens für drei Übernachtungen bis zu je
60 Euro pro Person.

Was versteht man unter einer Reise?
A.3.7.4 Reise ist jede Abwesenheit von Ihrem ständigen Wohnsitz bis
zu einer Höchstdauer von fortlaufend sechs Wochen. Als Ihr ständiger
Wohnsitz gilt der Ort in Deutschland, an dem Sie behördlich gemeldet
sind und sich überwiegend aufhalten. 

A.3.8  Zusätzliche Leistungen bei einer Auslandsreise
Ereignet sich der Schaden an einem Ort im Ausland (Geltungsbereich
nach A.3.4 ohne Deutschland), der mindestens 50 km von Ihrem stän-
digen Wohnsitz in Deutschland entfernt ist, erbringen wir zusätzlich fol-
gende Leistungen: 

A.3.8.1  Bei Panne und Unfall

Ersatzteilversand
a Können Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des

Fahrzeugs an einem ausländischen Schadenort oder in dessen Nähe
nicht beschafft werden, sorgen wir dafür, dass Sie diese auf schnellst-
möglichem Wege erhalten, und übernehmen alle entstehenden
Versandkosten.

Fahrzeugtransport
b Wir sorgen für den Transport des Fahrzeugs zu einer Werkstatt und

übernehmen die hierdurch entstehenden Kosten bis zur Höhe der
Rücktransportkosten an Ihren Wohnsitz, wenn
-das Fahrzeug an einem ausländischen Schadenort oder in dessen
Nähe nicht innerhalb von drei Werktagen fahrbereit gemacht werden
kann und 

-die voraussichtlichen Reparaturkosten nicht höher sind als der
Kaufpreis für ein gleichwertiges gebrauchtes Fahrzeug.

Mietwagen
c Wir helfen Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug anzumieten. Wir über-

nehmen anstelle der Leistung Weiter- und Rückfahrt nach A.3.6.1 die
Kosten, bis Ihnen das Fahrzeug wieder fahrbereit zur Verfügung
steht, jedoch höchstens 350 Euro.

Fahrzeugverzollung und -verschrottung
d Muss das Fahrzeug im Ausland verzollt werden, helfen wir bei der

Verzollung und übernehmen die hierbei anfallenden Verfahrens-
gebühren mit Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger Steuern.
Lassen Sie Ihr Fahrzeug verschrotten, um die Verzollung zu vermei-
den, übernehmen wir die Verschrottungskosten. 

A.3.8.2  Bei Fahrzeugdiebstahl

Fahrzeugunterstellung 
a Wird das gestohlene Fahrzeug nach dem Diebstahl im Ausland wie-

der aufgefunden und muss es bis zur Durchführung des Rücktrans-
ports oder der Verzollung bzw. Verschrottung untergestellt werden,
übernehmen wir die hierdurch entstehenden Kosten, jedoch höch-
stens für zwei Wochen.

Mietwagen
b Wir helfen Ihnen, ein gleichwertiges Fahrzeug anzumieten. Wir über-

nehmen anstelle der Leistung Weiter- und Rückfahrt nach A.3.6.1 die
Kosten, bis Ihnen das Fahrzeug wieder fahrbereit zur Verfügung
steht, jedoch höchstens 350 Euro. 

Fahrzeugverzollung und -verschrottung
c Muss das Fahrzeug nach dem Diebstahl im Ausland verzollt werden,

helfen wir bei der Verzollung und übernehmen die hierbei anfallenden
Verfahrensgebühren mit Ausnahme des Zollbetrags und sonstiger
Steuern. Lassen Sie Ihr Fahrzeug verschrotten, um die Verzollung zu
vermeiden, übernehmen wir die Verschrottungskosten. 
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A.3.8.3  Im Todesfall
Im Fall Ihres Todes auf einer Reise mit dem versicherten Fahrzeug im
Ausland sorgen wir nach Abstimmung mit Ihren Angehörigen für die
Bestattung im Ausland oder für die Überführung nach Deutschland und
übernehmen die Kosten. Diese Leistung gilt nicht bei Tod einer mitver-
sicherten Person.
A.3.9  Was ist nicht versichert?
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
A.3.9.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vor-
sätzlich herbeiführen. Bei grob fahrlässiger Herbeiführung des
Schadens sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere
Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Rennen
A.3.9.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei
Beteiligung an Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es auf
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für
dazugehörige Übungsfahrten. Darüber hinaus besteht kein
Versicherungsschutz für jegliche Fahrten auf Motorsport-Rennstrecken,
auch wenn es nicht auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit
ankommt (z.B. Gleichmäßigkeitsfahrten, Touristenfahrten).
Versicherungsschutz besteht jedoch für Fahrsicherheitstrainings aner-
kannter Organisationen und Unternehmen.
Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen und Staatsgewalt
A.3.9.3 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch
Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Aufruhr oder Maßnahmen
der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.
Schäden durch Kernenergie
A.3.9.4 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden durch Kernen- 
ergie.
Embargos
A.3.9.5 Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - 
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die 
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der 
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.
A.3.10  Anrechnung ersparter Aufwendungen, Abtretung
A.3.10.1 Haben Sie aufgrund unserer Leistungen Kosten erspart, die
Sie ohne das Schadenereignis hätten aufwenden müssen, können wir
diese von unserer Zahlung abziehen. 
A.3.10.2 Ihren Anspruch auf Leistung können Sie vor der endgültigen
Feststellung ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder abtreten
noch verpfänden. 
A.3.11  Verpflichtung Dritter
A.3.11.1 Soweit im Schadenfall ein Dritter Ihnen gegenüber aufgrund
eines Vertrags oder einer Mitgliedschaft in einem Verband oder Verein
zur Leistung oder zur Hilfe verpflichtet ist, gehen diese Ansprüche unse-
ren Leistungsverpflichtungen vor.
A.3.11.2 Wenden Sie sich nach einem Schadenereignis allerdings
zuerst an uns, sind wir Ihnen gegenüber abweichend von A.3.11.1 zur
Vorleistung verpflichtet.
A.4  Kfz-Unfallversicherung
wenn Insassen verletzt oder getötet werden
A.4.1  Was ist versichert?
A.4.1.1 Stößt Ihnen oder einer anderen in der Kfz-Unfallversicherung
versicherten Person ein Unfall zu, der in unmittelbarem Zusammen-
hang mit dem Gebrauch Ihres Fahrzeugs oder eines damit verbunden
Anhängers steht (z.B. Fahren, Ein- und Aussteigen, Be- und Entladen),
erbringen wir unter den nachstehend genannten Voraussetzungen die
vereinbarten Versicherungsleistungen.
A.4.1.2 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein
plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis)
unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.
A.4.1.3 Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung
an den Gliedmaßen oder der Wirbelsäule ein Gelenk verrenkt wird oder
Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.
A.4.2  Wer ist versichert?
A.4.2.1  Pauschalsystem
Mit der Kfz-Unfallversicherung nach dem Pauschalsystem sind die jewei-
ligen berechtigten Insassen des Fahrzeugs versichert. Ausgenommen
sind bei Ihnen angestellte Berufsfahrer und Beifahrer, wenn sie als sol-
che das Fahrzeug gebrauchen.
Bei zwei und mehr berechtigten Insassen erhöht sich die
Versicherungssumme um 50 Prozent und teilt sich durch die Gesamtzahl
der Insassen, unabhängig davon, ob diese zu Schaden kommen.- 



A.4.2.2  Kfz-Unfallversicherung 
Mit der Kfz-Unfallversicherung  sind die jeweiligen berechtigten
Insassen des  mit den für die Leistungen nach A.4.4. jeweils ver-
einbarten vollen Versicherungssummen versichert. Ausgenommen sind
bei Ihnen angestellte Berufsfahrer und Beifahrer, wenn sie als solche
das Fahrzeug gebrauchen. 
Befinden sich in dem  mehr berechtigte Insassen als  oder

 zugelassen sind, verringert sich die Versicherungssumme für
den einzelnen Insassen entsprechend.
A.4.2.3  
Mit der Kfz-Unfallversicherung nach dem tzsystem ist die im
Versicherungsschein bezeichnete Zahl von  oder eine bestimm-
te Anzahl von berechtigten Insassen des Fahrzeugs versichert.
Ausgenommen sind bei Ihnen angestellte Berufsfahrer und Beifahrer,
wenn sie als solche das Fahrzeug gebrauchen. Befinden sich in dem
Fahrzeug mehr berechtigte Insassen als  oder  im
Versicherungsschein angegeben, verringert sich die
Versicherungssumme für den einzelnen Insassen entsprechend. 
A.4.2.4  Was     Insassen?
Berechtigte Insassen sind onen (Fahrer und alle weiteren
Insassen), die sich mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten
in oder auf dem versicherten Fahrzeug befinden oder in 
Zusammenhang mit ihrer Beförderung beim Gebrauch des Fahrzeugs

 werden.
A.4.2.5  Berufsfahrerversicherung
Mit der Berufsfahrerversicherung sind versichert 
a die Berufsfahrer und Beifahrer des im Versicherungsschein bezeich-

neten Fahrzeugs,
b die im Versicherungsschein namentlich bezeichneten Berufsfahrer

und Beifahrer  von einem bestimmten Fahrzeug oder
c alle bei Ihnen angestellten Berufsfahrer und Beifahrer 

von einem bestimmten Fahrzeug.
A.4.2.6   Versicherung
Mit der namentlichen Versicherung ist die im Versicherungsschein
bezeichnete   von einem bestimmten Fahrzeug ver-
sichert. Diese   ihre Ansprüche  gegen uns
geltend machen.

A.4.3  In welchen Ländern  V
Sie haben in der Kfz-Unfallversicherung Versicherungsschutz in den
geographischen Grenzen Europas sowie den außereurop schen
Gebieten der Mitgliedsstaaten der  Union. Wir  mit
Ihnen sowohl Erweiterungen als auch  des Geltungs -
bereichs vereinbaren. 

A.4.4  Welche   die Kfz-Unfallversicherung?
Ihrem Versicherungsschein  Sie entnehmen, welche der nach-
stehenden Leistungen mit welchen Versicherungssummen vereinbart
sind.

A.4.5   bei 

V
A.4.5.1   liegt vor, wenn 
-die versicherte  durch den Unfall auf Dauer in ihrer 
oder geistigen   ist,

-die  innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten ist
und

-die  innerhalb von 15 Monaten nach dem Unfall  fest-
gestellt und von Ihnen bei uns geltend gemacht worden ist.
Kein Anspruch auf  besteht, wenn die versicherte
  unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall stirbt.

 der 
A.4.5.2  Die  zahlen wir als Kapitalbetrag. 

Berechnung der 
A.4.5.3 Grundlage für die Berechnung der Leistung sind die
Versicherungssumme und der Grad der unfallbedingten 
a  Bei Verlust oder völliger  eines der nachstehend
genannten Körperteile und Sinnesorgane gelten ausschließlich die fol-
genden 

% 07mrA
Arm bis oberhalb des s 65 %
Arm unterhalb des s 60 %

% 55dnaH
% 02nemuaD
% 01regnifegieZ
% 5regniF reredna

Bein über der Mitte des s 70 %
Bein bis zur Mitte des s 60 %
Bein bis unterhalb des Knies 50 %
Bein bis zur Mitte des s 45 %

% 04ßuF
% 5eheZ eßorg
% 2eheZ eredna
% 05eguA

Gehör auf einem Ohr 30 %
% 01nnisshcureG
% 5nnisscamhcseG

Bei Teilverlust oder teilweiser  gilt der ent-
sprechende Teil des jeweiligen 
b Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich der

 danach, inwieweit die normale  oder gei-
stige  insgesamt  ist. Dabei sind aus-
schließlich medizinische  zu 

c Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren
 bereits vor dem Unfall dauernd  wird der

 um die V  gemindert. Diese ist nach a und
b zu bemessen.

d Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall beein-
 werden die nach a bis c ermittelten  zusam-

mengerechnet. Mehr als 100 % werden jedoch nicht 
e Stirbt die versicherte  aus unfallfremder Ursache innerhalb

eines Jahres nach dem Unfall oder, gleichgültig aus welcher Ursache,
 als ein Jahr nach dem Unfall, und war ein Anspruch auf

 entstanden, leisten wir nach dem 
mit dem auf Grund der  Befunde zu rechnen gewesen 

A.4.6   bei Tod

V
A.4.6.1 Voraussetzung für die Todesfallleistung ist, dass die versicher-
te  infolge des Unfalls innerhalb eines Jahres gestorben ist.

Höhe der 
A.4.6.2  Wir zahlen die für den Todesfall versicherte Summe. 

A.4.7 Welche Auswirkungen haben vor  Unfall 
 oder Gebrechen?

A.4.7.1 Wir leisten nur für Unfallfolgen. Haben  oder
Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis verursachten Gesundheits-

 oder deren Folgen  mindert sich entsprechend
dem Anteil der  oder des Gebrechens
- im Falle einer  der  des 
- im Todesfall sowie in allen anderen  die Leistung.
A.4.7.2  der  weniger als 25 %, unterbleibt die
Minderung.

A.4.8   unserer Zahlung, 

 Ihres Anspruchs
A.4.8.1 Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats - beim

 innerhalb von drei Monaten - zu  ob und in
welcher Höhe wir einen Anspruch  Die Fristen beginnen mit
dem Zugang folgender 
-Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen, 
-beim   der Nachweis über den Abschluss
des Heilverfahrens, soweit er für die Bemessung der  not-
wendig ist.

A.4.8.2 Die  Gebühren, die Ihnen zur Begründung des
Leistungsanspruchs entstehen, übernehmen wir bei  bis zu
1 ‰ der versicherten Summe.

 der 
A.4.8.3  wir den Anspruch an oder haben wir uns mit Ihnen
über Grund und Höhe geeinigt, zahlen wir innerhalb von zwei Wochen.

V
A.4.8.4 Steht die Leistungspflicht  nur dem Grunde nach fest,
zahlen wir auf Ihren Wunsch angemessene Vorschüsse.
A.4.8.5 Vor Abschluss des Heilverfahrens  eine 
innerhalb eines Jahres nach dem Unfall nur bis zur Höhe einer verein-
barten Todesfallsumme beansprucht werden.

 des Grades der 
A.4.8.6 Sie und wir sind berechtigt, den Grad der  

 bis zu drei Jahren nach dem Unfall, erneut  bemessen
zu lassen.
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Dieses Recht muss 
-von uns zusammen mit unserer Erklärung über die Anerkennung unse-
rer Leistungspflicht nach A.4.9.1, 

-von Ihnen innerhalb eines Monats ab Zugang dieser Erklärung aus-
geübt werden.

Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung, als
wir bereits erbracht haben, ist der Mehrbetrag mit 5 Prozent jährlich zu
verzinsen

Leistung für eine mitversicherte Person
A.4.8.7 Sie können die Auszahlung der auf eine mitversicherte Person
entfallenden Versicherungssumme an sich nur mit deren Zustimmung
verlangen. 

Abtretung
A.4.8.8 Ihren Anspruch auf die Leistung können Sie vor der endgülti-
gen Feststellung ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder
abtreten noch verpfänden. 

A.4.9  Was ist nicht versichert?

Straftat
- rev red eid ,nelläfnU ieb thetseb ztuhcssgnurehcisreV nieK1.9.4.A

sicherten Person dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich eine Straftat
begeht oder versucht.

Geistes- oder Bewusstseinsstörungen / Trunkenheit 
A.4.9.2 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen der versicher-
ten Person durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit
diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch Schlaganfälle, epileptische
Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper der versi-
cherten Person ergreifen. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Störungen oder Anfälle
durch ein Schadenereignis verursacht wurden, das unter diesen Vertrag
oder unter eine für das Vorfahrzeug bestehende Kfz-Unfallversicherung
fällt.

Rennen
A.4.9.3 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die sich bei
Beteiligung an Fahrtveranstaltungen ereignen, bei denen es auf
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für
dazugehörige Übungsfahrten. Darüber hinaus besteht kein
Versicherungsschutz für jegliche Fahrten auf Motorsport-Rennstrecken,
auch wenn es nicht auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit
ankommt (z.B. Gleichmäßigkeitsfahrten, Touristenfahrten).
Versicherungsschutz besteht jedoch für Fahrsicherheitstrainings aner-
kannter Organisationen und Unternehmen.

Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der
Staatsgewalt
A.4.9.4 Kein Versicherungsschutz besteht bei Unfällen, die durch
Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Aufruhr oder Maßnahmen
der Staatsgewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden.

Kernenergie
- nenreK hcrud nedähcS ieb thetseb ztuhcssgnurehcisreV nieK5.9.4.A

ergie.

Bandscheiben, innere Blutungen
A.4.9.6 Kein Versicherungsschutz besteht bei Schäden an Band -
scheiben sowie bei Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblutun-
gen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn überwiegende
Ursache ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis ist.

Infektionen
A.4.9.7 Kein Versicherungsschutz besteht bei Infektionen. Bei
Wundstarrkrampf und Tollwut besteht jedoch Versicherungsschutz,
wenn die Krankheitserreger durch ein versichertes Unfallereignis sofort
oder später in den Körper gelangen. Bei anderen Infektionen besteht
Versicherungsschutz, wenn die Krankheitserreger durch ein versicher-
tes Unfallereignis, das nicht nur geringfügige Haut- oder
Schleimhautverletzungen verursacht, sofort oder später in den Körper
gelangen. Bei Infektionen, die durch Heilmaßnahmen verursacht sind,
besteht Ver siche- rungsschutz, wenn die Heilmaßnahmen durch ein
unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis veranlasst waren. 

Psychische Reaktionen
eglofni  negnurötS netfahknark ieb thetseb ztuhcssgnurehcisreV nieK8.9.4.A

psychischer Reaktionen, auch wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden.
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Bauch- und Unterleibsbrüche
A.4.9.9 Kein Versicherungsschutz besteht bei Bauch- oder Unter- 
leibsbrüchen. Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine
unter diesen Vertrag fallende gewaltsame, von außen kommende
Einwirkung entstanden sind.
Embargos
A.4.9.10  Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - 
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die 
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der 
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.
A.5  Kfz-Umweltschadenversicherung - für öffentlich-rechtliche
Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz 
A.5.1  Was ist versichert?
Sie haben mit Ihrem Fahrzeug die Umwelt geschädigt 
A.5.1.1  Wir stellen Sie von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen zur Sanie- 
rung von Umweltschäden nach dem Umweltschadensgesetz
(USchadG) frei, die durch einen Unfall, eine Panne oder eine plötzliche
und unfallartige Störung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs des
Fahrzeugs (Betriebsstörung) verursacht worden sind. Ausgenommen
vom Versicherungsschutz sind Ansprüche, die auch ohne Bestehen
des  Umweltschadensgesetzes  bereits  aufgrund  gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen  des  Privatrechts  gegen  Sie  geltend
gemacht werden können. 
Hinweis: Diese Ansprüche sind im Allgemeinen über die Kfz-Haftpflicht- 
versicherung gedeckt. 
Begründete und unbegründete Ansprüche
A.5.1.2  Sind die Ansprüche nach dem Umweltschadensgesetz begrün- 
det, leisten wir Ersatz in Geld. 
A.5.1.3  Sind  die  Ansprüche  nach  dem  Umweltschadensgesetz
unbegründet, wehren wir diese auf unsere Kosten ab. Dies gilt auch,
soweit die Ansprüche der Höhe nach unbegründet sind. 
Regulierungsvollmacht 
A.5.1.4  Wir sind bevollmächtigt, alle uns zur Abwicklung des Schadens 
oder  der  Abwehr  unberechtigter  Inanspruchnahme  durch  die
Behörde oder einem sonstigen Dritten zweckmäßig erscheinenden
Erklärungen im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens abzugeben. 
Kommt  es  in  einem  Versicherungsfall  zu  einem  Verwaltungsverfah-
ren oder Rechtsstreit gegen Sie, so sind wir zur Verfahrens- oder
Prozessführung  bevollmächtigt. Wir  führen  das Verwaltungsverfahren
oder  den Rechtsstreit in Ihrem Namen auf unsere Kosten. 
A.5.2  Wer ist versichert? 
Abschnitt A.1.2 gilt entsprechend. 
A.5.3  Versicherungssumme und Höchstzahlung
Die Höhe der für einen Umweltschaden vereinbarten Versicherungs-
summe und die Höchstleistung für die in einem Versicherungsjahr
angefallenen Schadenereignisse können Sie dem Versicherungsver-
trag entnehmen. 
A.5.4  In welchen Ländern besteht Versicherungsschutz? 
Geltungsbereich 
Versicherungsschutz gemäß A.6.1 besteht außerhalb des
Anwendungsbereichs des Umweltschadensgesetzes auch in den
Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), soweit die EU-
Umwelthaftungsrichtlinie  (2004/35/EG)  gilt  oder  sinngemäße
Anwendung  findet. Versicherungsschutz nach den jeweiligen nationa-
len Gesetzen besteht nur, soweit diese Ansprüche den Umfang der EU-
Richtlinie nicht überschreiten. 
A.5.5  Was ist nicht versichert?
Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit
A.5.5.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die Sie vorsätz- 
lich  herbeiführen.  Bei  grob  fahrlässiger  Herbeiführung  des
Schadens sind  wir  berechtigt,  unsere  Leistung  in  einem  der
Schwere  Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
Unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umweltschäden
A.5.5.2  Nicht versichert sind Schäden, die durch betriebsbedingt unver- 
meidbare, notwendige oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die 
Umwelt entstehen.
Ausbringungsschäden
A.5.5.3  Nicht versichert sind Schäden, die durch Lieferung,
Verwendung oder  Freisetzung  von  Klärschlamm,  Jauche,  Gülle,
festem  Stalldung, Pflanzenschutz-,  Dünge-  oder  Schädlingsbekämp-
fungsmitteln  entstehen, es sei denn, dass diese Stoffe durch plötzliche
und unfallartige Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in
die Umwelt gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich abge-
schwemmt werden oder in andere Grundstücke abdriften.  



Bewusste Verstöße gegen Regelungen, die dem Umweltschutz dienen 
A.5.5.4  Nicht  versichert  sind  Schäden,  die  durch  bewusste
Verstöße gegen Gesetze, Verordnungen oder an Sie gerichtete behörd-
liche Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen,
entstehen. 

Vertragliche Ansprüche 
A.5.5.5  Nicht  versichert  sind  Ansprüche,  die  aufgrund  vertraglicher 
Vereinbarung oder Zusage über Ihre gesetzliche Verpflichtung hinaus- 
gehen. 

Fahrtveranstaltungen
A.5.5.6  Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die bei der Be- 
teiligung an Fahrtveranstaltungen entstehen, bei denen es auf die
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt. Dies gilt auch für
dazugehörige  Übungsfahrten.  Darüber  hinaus  besteht  kein
Versicherungsschutz für jegliche Fahrten auf Motorsport-Rennstrecken,
auch wenn es nicht  auf  Erzielung  einer  Höchstgeschwindigkeit
ankommt  (z.  B.  bei Gleichmäßigkeitsfahrten,   Touristenfahrten).
Versicherungsschutz   besteht jedoch für Fahrsicherheitstrainings aner-
kannter Organisationen oder Unternehmnen. 
Erdbeben, Kriegsereignisse, innere Unruhen, Maßnahmen der 
Staatsgewalt
A.5.5.7  Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, die durch Erd- 
beben, Kriegsereignisse, innere Unruhen oder Maßnahmen der Staats- 
gewalt unmittelbar oder mittelbar verursacht werden. 
Schäden durch Kernenergie 
A.5.5.8  Kein  Versicherungsschutz  besteht  für  Schäden  durch
Kernenergie. 
Embargos
A.5.5.9  Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - 
Versicherungsschutz  nur,  soweit  und  solange  dem  keine  auf  die 
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der 
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

B Beginn des Vertrags und vorläufiger
Versicherungsschutz
Der Versicherungsvertrag kommt dadurch zustande, dass wir Ihren
Antrag annehmen. Regelmäßig geschieht dies durch Zugang des
Versicherungsscheins. 
B.1  Wann beginnt der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt erst zu dem in Ihrem Versicherungs- 
schein genannten Zeitpunkt. Wann sie den ersten oder einmaligen
Beitrag zahlen müssen, richtet sich nach den Bestimmungen in C 1.1.
Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, richten
sich die Folgen nach C.1.2 und C.1.3. 
B.2  Vorläufiger Versicherungsschutz
Bevor der Beitrag gezahlt ist, haben Sie nach folgenden Bestimmungen
vorläufigen Versicherungsschutz:
Kfz-Haftpflichtversicherung und Autoschutzbrief
B.2.1 Händigen wir Ihnen die Versicherungsbestätigung aus oder nen-
nen wir Ihnen bei elektronischer Versicherungsbestätigung die
Versicherungsbestätigungs-Nummer, haben Sie in der Kfz-
Haftpflichtversicherung und beim Autoschutzbrief – soweit nicht abbe-
dungen - vorläufigen Versicherungsschutz zu dem vereinbarten
Zeitpunkt, spätestens ab dem Tag, an dem das Fahrzeug unter
Verwendung der Versicherungsbestätigung zugelassen wird. Ist das
Fahrzeug bereits auf Sie zugelassen, beginnt der vorläufige
Versicherungsschutz ab dem vereinbarten Zeitpunkt.
Kasko- und Kfz-Unfallversicherung
B.2.2 In der Kasko- und Kfz-Unfallversicherung haben Sie vorläufigen
Versicherungsschutz nur, wenn wir dies ausdrücklich zugesagt haben.
Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt.
Übergang des vorläufigen in den endgültigen Versicherungsschutz
B.2.3 Sobald Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nach C.1 gezahlt
haben, geht der vorläufige in den endgültigen Versicherungsschutz
über.
Rückwirkender Wegfall des vorläufigen Versicherungsschutzes 
B.2.4 Der vorläufige Versicherungsschutz entfällt rückwirkend, wenn
wir Ihren Antrag unverändert angenommen haben und Sie den im
Versicherungsschein genannten ersten oder einmaligen Beitrag nicht
unverzüglich (d.h. spätestens innerhalb von 14 Tagen) nach Ablauf von
zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins bezahlt haben.
Sie haben dann von Anfang an keinen Versicherungsschutz; dies gilt
nur, wenn Sie die nicht rechtzeitige Zahlung zu vertreten haben.  

-

Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
B.2.5 Sie und wir sind berechtigt, den vorläufigen Versicherungsschutz
jederzeit zu kündigen. Unsere Kündigung wird erst nach Ablauf von
zwei Wochen ab Zugang der Kündigung bei Ihnen wirksam.

Beendigung des vorläufigen Versicherungsschutzes durch
Widerruf
B.2.6 Widerrufen Sie den Versicherungsvertrag nach § 8 Ver -
sicherungsvertragsgesetz, endet der vorläufige Versicherungsschutz
mit dem Zugang Ihrer Widerrufserklärung bei uns.

Beitrag für vorläufigen Versicherungsschutz
B.2.7 Für den Zeitraum des vorläufigen Versicherungsschutzes haben
wir Anspruch auf einen der Laufzeit entsprechenden Teil des Beitrags.

C  Beitragszahlung und Zahlungsweise

C.1  Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags

Rechtzeitige Zahlung
C.1.1 Der im Versicherungsschein genannte erste oder einmalige
Beitrag wird zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fäl-
lig. Sie haben diesen Beitrag dann unverzüglich (d.h. spätestens inner-
halb von 14 Tagen) zu zahlen. Wir können die Aushändigung der
Versicherungsbestätigung von der Zahlung des ersten Beitrags ab -
hängig machen.

Nicht rechtzeitige Zahlung
C.1.2 Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig,
haben Sie von Anfang an keinen Versicherungsschutz, es sei denn, Sie
haben die verspätete Zahlung nicht zu vertreten. Zahlen Sie nachträg-
lich, beginnt der Versicherungsschutz erst ab der Zahlung. 
C.1.3 Außerdem können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der
Beitrag nicht gezahlt ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn Sie die
Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. Nach dem Rücktritt können wir
von Ihnen eine Geschäftsgebühr verlangen. Diese beträgt entspre-
chend der Dauer des Versicherungsverhältnisses
- bis zu einem Monat 15 Prozent des Jahresbeitrags
- bis zu zwei Monaten 25 Prozent des Jahresbeitrags
- bis zu drei Monaten 30 Prozent des Jahresbeitrags
- bis zu vier Monaten 40 Prozent des Jahresbeitrags

jedoch höchstens 40 Prozent des Jahresbeitrags.

C.2  Zahlung des Folgebeitrags

Rechtzeitige Zahlung
C.2.1 Ein Folgebeitrag ist zu dem im Versicherungsschein oder in der
Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt fällig und zu zahlen. 
Nicht rechtzeitige Zahlung
C.2.2 Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, fordern wir Sie
auf, den rückständigen Beitrag zuzüglich des Verzugsschadens
(Kosten und Zinsen) innerhalb von zwei Wochen ab Zugang unserer
Aufforderung zu zahlen.
C.2.3 Tritt ein Schadenereignis nach Ablauf der zweiwöchigen
Zahlungsfrist ein und sind zu diesem Zeitpunkt diese Beträge noch nicht
bezahlt, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Wir bleiben jedoch zur
Leistung verpflichtet, wenn Sie die verspätete Zahlung nicht zu vertre-
ten haben.
C.2.4 Sind Sie mit der Zahlung dieser Beträge nach Ablauf der zwei-
wöchigen Zahlungsfrist noch in Verzug, können wir den Vertrag mit
sofortiger Wirkung kündigen. Unsere Kündigung wird unwirksam, wenn
Sie den rückständigen Folgebeitrag zuzüglich des Verzugsschadens
innerhalb eines Monats ab Zugang der Kündigung zahlen. 
Für Schadenereignisse, die in der Zeit nach Ablauf der zweiwöchigen
Zahlungsfrist bis zu Ihrer Zahlung eintreten, haben Sie keinen
Versicherungsschutz. Versicherungsschutz besteht erst wieder für
Schadenereignisse nach Ihrer Zahlung.

C.3  Nicht rechtzeitige Zahlung bei Fahrzeugwechsel
Versichern Sie anstelle Ihres bisher bei uns versicherten Fahrzeugs ein
anderes Fahrzeug bei uns (Fahrzeugwechsel), wenden wir für den
neuen Vertrag bei nicht rechtzeitiger Zahlung des ersten oder einmali-
gen Beitrags die für Sie günstigeren Regelungen zum Folgebeitrag
nach C.2.2 bis C.2.4 an. Außerdem berufen wir uns nicht auf den rück-
wirkenden Wegfall der vorläufigen Deckung nach B.2.4. Dafür müssen
folgende Voraussetzungen gegeben sein:
-Zwischen dem Ende der Versicherung des bisherigen Fahrzeugs und
dem Beginn der Versicherung des anderen Fahrzeugs sind nicht mehr
als sechs Monate vergangen,
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-Fahrzeugart und Verwendungszweck der Fahrzeuge sind gleich. 
Kündigen wir das Versicherungsverhältnis wegen Nichtzahlung, können
wir von Ihnen eine Geschäftsgebühr entsprechend C.1.3 verlangen. 

C.4 Beitragspflicht bei Nachhaftung in der Kfz-Haftpflicht -
versicherung
Bleiben wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung aufgrund § 117 Abs. 2
Versicherungsvertragsgesetz gegenüber einem Dritten trotz
Beendigung des Versicherungsvertrages zur Leistung verpflichtet,
haben wir Anspruch auf den Beitrag für die Zeit dieser Verpflichtung.
Unsere Rechte nach § 116 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz bleiben

- sgnurehcisreV netrabnierev red elletsna netleg medreßuA .trhürebnu
summen die in Deutschland geltenden Mindestversicherungssummen. 

C.5  Zahlungsweise
Die Beiträge sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, Jahresbeiträge,
die jährlich im Voraus zu entrichten sind. 

Teilzahlung
C.5.1 Bei halb-, vierteljährlicher oder monatlicher Teilzahlung werden
Zuschläge erhoben. 
C.5.2 Eine monatliche Zahlungsweise ist nur möglich, wenn Sie uns
ermächtigen, die Beiträge im Rahmen des Lastschriftverfahrens von
Ihrem Konto bei einem deutschen Geldinstitut abzubuchen. Widerrufen
Sie Ihre Einzugsermächtigung oder kann ein Monatsbeitrag aus ande-
ren Gründen nicht abgebucht werden, wird der vierteljährliche Beitrag
fällig. Den Vertrag führen wir mit vierteljährlicher Zahlungsweise weiter.

- nosiaS redo -rhufsuA ,-sgnurehcisreV nie eid ,eguezrhaF rüF3.5.C
kennzeichen führen, sind Teilzahlungen nicht möglich.
C.5.4 Beiträge für Wagnisse des Kfz-Handels und -Handwerks werden

- letreiV dnis egärtieB eiD .tenhcereb nerhafrevsgathcitS med hcan
jahresbeiträge. Die Zahlung der Beiträge in Raten ist nicht möglich.

Mindestbeitrag
C.5.5  Bei Teilzahlungen gilt ein Mindestbetrag.

Autoschutzbrief
C.5.6 Den Beitrag für den fahrzeugbezogenen Autoschutzbrief erhe-
ben wir mit dem Beitrag für die Kfz-Haftpflichtversicherung (Super-KH).

Kurzzeitkennzeichen
C.5.7 Versichern Sie ein Kraftfahrzeug, das mit einem amtlich abge-
stempelten Kurzzeitkennzeichen zur einmaligen Verwendung für eine
Probe- oder Überführungsfahrt bis zur Dauer von 5 Tagen zugelassen
ist, berechnen wir Ihnen einen Einmalbeitrag. Versichern Sie unmittel-
bar im Anschluss an die Probe- oder Überführungsfahrt dieses
Fahrzeug mit einem ständigen amtlichen Kennzeichen bei uns, bezie-
hen wir den Vertrag für das Kurzzeitkennzeichen hinsichtlich der Dauer
und der Tarifierung in den neu abgeschlossenen Vertrag mit ein. Dies
gilt nicht für Fahrzeuge, die ein Versicherungskennzeichen führen und
für Wagnisse des Kfz-Handels und -Handwerks.

C.6  SEPA Basis – Lastschriftverfahren
Haben wir mit Ihnen zur Einziehung des Beitrags das SEPA Basis – Last-
schriftverfahren vereinbart, müssen Sie zum Zeitpunkt der Fälligkeit des      
Beitrags für eine ausreichende Deckung auf Ihrem Konto sorgen.
Können wir den Beitrag aufgrund Ihres Widerspruchs oder aus anderen
Gründen, die Sie zu vertreten haben, nicht abbuchen, fordern wir Sie in
Textform zur Zahlung des ausstehenden Beitrags auf und nehmen den
Vertrag aus dem Lastschriftverfahren. Bei monatlicher Zahlungsweise
stellen wir den Vertrag in diesem Fall auf vierteljährliche Zahlungsweise
um. Durch Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für erfolglose
Einzugsversuche können wir Ihnen in Rechnung stellen. Sie sind ver-
pflichtet, zukünftige Beiträge selbst zu übermitteln. 

D Welche Pflichten haben Sie beim Gebrauch des
Fahrzeugs?
D.1 Bei allen Versicherungsarten

Vereinbarter Verwendungszweck
D.1.1 Das Fahrzeug darf nur zu dem im Versicherungsvertrag angege-
benen Zweck verwendet werden; siehe Tabelle zur Begriffsbestimmung
für Art und Verwendung von Fahrzeugen.

Berechtigter Fahrer
D.1.2 Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht
werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und
Willen des Verfügungsberechtigten gebraucht. Außerdem dürfen Sie,
der Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs es nicht wissentlich
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ermöglichen, dass das Fahrzeug von einem unberechtigten Fahrer
gebraucht wird.

Fahren mit Fahrerlaubnis
D.1.3 Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen.
Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer das Fahrzeug
nicht von einem Fahrer benutzen lassen, der nicht die erforderliche
Fahrerlaubnis hat.
Fahrzeuge mit Wechselkennzeichen 
D.1.4 Der Fahrer darf ein mit einem Wechselkennzeichen zugelassenes 
Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen nur benutzen, wenn es 
das nach § 8 Absatz 1a der Fahrzeug- Zulassungsverordnung vorge-
schriebene Wechselkennzeichen vollständig trägt.
Außerdem dürfen Sie, der Halter oder der Eigentümer das Fahrzeug nur 
von einem Fahrer benutzen lassen, wenn es das nach § 8 Absatz 1a der 
Fahrzeug- Zulassungsverordnung vorgeschriebene Wechselkennzeichen 
vollständig trägt.
D.2  Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung
Alkohol und andere berauschende Mittel
D.2.1 Das Fahrzeug darf nicht gefahren werden, wenn der Fahrer
durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel nicht in
der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen. Außerdem dürfen Sie, der
Halter oder der Eigentümer des Fahrzeugs dieses nicht von einem
Fahrer fahren lassen, der durch alkoholische Getränke oder andere ber-
auschende Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.
Hinweis: Auch in der Kasko-, Autoschutzbrief- und Kfz-Unfall- 
versicherung besteht für solche Fahrten nach A.2.16.1, A.3.9.1, A.4.9.2,
kein oder eingeschränkter Versicherungsschutz.
Nicht genehmigte Rennen
D.2.2 Das Fahrzeug darf nicht zu Fahrtveranstaltungen und den dazu-
gehörigen Übungsfahrten verwendet werden, bei denen es auf
Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt und die behördlich
nicht genehmigt sind. 
Hinweis: Behördlich genehmigte kraftfahrt-sportliche Veranstaltungen
sind vom Versicherungsschutz gemäß A.1.5.2 ausgeschlossen. Auch in
der Kasko-, Autoschutzbrief-, und Kfz-Unfallversicherung besteht für
Fahrten, bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit
ankommt, nach A.2.16.2, A.3.9.2, A.4.9.3, kein Versicherungsschutz. 
D.3  Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?
Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
D.3.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in D.1 und D.2 geregelten
Pflichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre
Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem
der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt
haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.
Wir können Ihnen die Verletzung der Pflicht aus D.2.1 Satz 2 nicht ent-
gegenhalten, soweit Sie durch den Versicherungsfall als Fahr-
zeuginsasse, der das Fahrzeug nicht geführt hat, geschädigt wurden.
D.3.2  Abweichend von D.3.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit
die Pflichtverletzung weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch
für den Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich ist. Dies gilt nicht,
wenn Sie die Pflicht arglistig verletzen.
Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflicht- 
versicherung
D.3.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus D.3.1 ergeben-
de Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversi-
cherten Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 5 000
Euro beschränkt. Außerdem gelten anstelle der vereinbarten
Versicherungssummen die in Deutschland geltenden Mindestver- 
sicherungssummen.
Satz 1 und 2 gelten entsprechend, wenn wir wegen einer von Ihnen vor-
genommenen Gefahrerhöhung (§§ 23, 26 Versicherungsver- 
tragsgesetz) vollständig oder teilweise leistungsfrei sind. 
D.3.4 Gegenüber einem Fahrer, der das Fahrzeug durch eine vorsätz-
lich begangene Straftat erlangt, sind wir vollständig von der
Verpflichtung zur Leistung frei.
E Welche Pflichten haben Sie im Schadenfall?
E.1  Bei allen Versicherungsarten
Anzeigepflicht
E.1.1 Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer
Leistung durch uns führen kann, innerhalb einer Woche anzuzeigen.
Haben Sie den Versicherungsfall unverzüglich bei unserer Unfall- und
Pannen-notrufzentrale gemeldet, so gilt dies für die gesamte Kraftfahrt-
versicherung.
E.1.2 Ermittelt die Polizei, die Staatsanwaltschaft oder eine andere
Behörde im Zusammenhang mit dem Schadenereignis, sind Sie ver-
pflichtet, uns dies und den Fortgang des Verfahrens (z.B. Strafbefehl,
Bußgeldbescheid) unverzüglich anzuzeigen, auch wenn Sie uns das
Schadenereignis bereits gemeldet haben. 



Aufklärungspflicht
E.1.3 Sie sind verpflichtet, alles zu tun, was der Aufklärung des
Schadenereignisses dienen kann. Dies bedeutet insbesondere, dass
Sie unsere Fragen zu den Umständen des Schadenereignisses wahr -
heitsgemäß, vollständig und, sofern dies von uns verlangt wird, schrift-
lich beantworten müssen und den Unfallort nicht verlassen dürfen, ohne
die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen.
Sie haben unsere für die Aufklärung des Schadenereignisses erforder-
lichen Weisungen zu befolgen. 

Schadenminderungspflicht
E.1.4 Sie sind verpflichtet, bei Eintritt des Schadenereignisses nach
Mög lichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen.
Sie haben hierbei unsere Weisungen, soweit für Sie zumutbar, zu be -
folgen.

E.2  Zusätzlich in der Kfz-Haftpflichtversicherung
Bei außergerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
E.2.1 Werden gegen Sie Ansprüche geltend gemacht, sind Sie ver-
pflichtet, uns dies innerhalb einer Woche nach der Erhebung des
Anspruchs anzuzeigen. 

Anzeige von Kleinschäden
E.2.2 Wenn Sie einen Sachschaden, der voraussichtlich nicht mehr als
500 Euro beträgt, selbst regulieren oder regulieren wollen, müssen Sie
uns den Schadenfall erst anzeigen, wenn Ihnen die Selbstregulierung
nicht gelingt. 
E.2.3 Gelingt es Ihnen nicht, den Schaden im Rahmen von E.2.2 selbst
zu regulieren, oder ist uns hinsichtlich des versicherten Fahrzeugs bzw.
Ersatzfahrzeugs im gleichen Kalenderjahr ein weiterer Schaden zur
Regulierung gemeldet worden, so können Sie uns bis zum Ende des
Kalenderjahres den nach E.2.2 nicht gemeldeten Schaden nachträglich
anzeigen. Schäden, die sich im Dezember ereignen, können Sie bis
zum 31. Januar des folgenden Jahres nachmelden. 

Bei gerichtlich geltend gemachten Ansprüchen
E.2.4 Wird ein Anspruch gegen Sie gerichtlich geltend gemacht (z.B.
Klage, Mahnbescheid), haben Sie uns dies unverzüglich anzuzeigen. 
E.2.5 Sie haben uns die Führung des Rechtsstreits zu überlassen. Wir
sind berechtigt, auch in Ihrem Namen einen Rechtsanwalt zu beauftra-
gen, dem Sie Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und
angeforderte Unterlagen zur Verfügung stellen müssen.
Bei drohendem Fristablauf
E.2.6 Wenn Ihnen bis spätestens zwei Tage vor Fristablauf keine
Weisung von uns vorliegt, müssen Sie gegen einen Mahnbescheid,
eine Klage oder einen Bescheid einer Behörde fristgerecht den erfor-
derlichen Rechtsbehelf einlegen. 

Bei Eigenschäden
E.2.7 Bei Eigenschäden nach A.A.4.2 müssen Sie unverzüglich nach
dem Schadenereignis Rücksprache mit uns halten und uns eine
Schadenfeststellung ermöglichen.

E.3  Zusätzlich in der Kaskoversicherung
Anzeige des Versicherungsfalls 
E.3.1 Bei Entwendung des Fahrzeugs sind Sie abweichend von E.1.1
verpflichtet, uns dies unverzüglich in Schriftform anzuzeigen. Ihre
Schadenanzeige muss von Ihnen unterschrieben sein.  
Bei einem nach A.2.3.4 im Rahmen der Fährschiffbenutzung versicher-
ten Schadenfall sind Sie verpflichtet, uns unverzüglich zu informieren.
Bei einem nach A.A.3.4 im Rahmen der Erweiterung des
Geltungsbereichs versicherten Schadenfall sind Sie abweichend von
E.1.1 verpflichtet, uns diesen unverzüglich anzuzeigen.

Einholen unserer Weisung
E.3.2 Vor Beginn der Verwertung oder der Reparatur des Fahrzeugs
haben Sie unsere Weisungen einzuholen, soweit die Umstände dies
gestatten, und diese zu befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist. 
Bei einem nach A 2.3.4. im Rahmen der Fährschiffbenutzung versicher-
ten Schadenfall sind Sie verpflichtet, unsere Weisungen einzu holen.
Bei einem nach A.A.3.4 im Rahmen der Erweiterung des
Geltungsbereichs versicherten Schadenfall sind Sie verpflichtet, unsere
Weisungen einzuholen und diese zu befolgen, insbesondere bevor das
beschädigte Fahrzeug wieder instandgesetzt oder verwertet wird.

Anzeige bei der Polizei
E.3.3 Übersteigt ein Entwendungs-, Brand- oder Tierschaden den
Betrag von 500 Euro, sind Sie verpflichtet, das Schadenereignis der
Polizei unverzüglich anzuzeigen.

Bei einem nach A.A.3.4 im Rahmen der Erweiterung des
Geltungsbereichs versicherten Schadenfall sind Sie verpflichtet, diesen
von der Polizei aufnehmen zu lassen, wenn es sich um einen Unfall
handelt.
E.4 Zusätzlich beim Autoschutzbrief

Einholen unserer Weisung
E.4.1 Vor Inanspruchnahme einer unserer Leistungen haben Sie unse-
re Weisungen einzuholen, soweit die Umstände dies gestatten, und zu
befolgen, soweit Ihnen dies zumutbar ist. 

Untersuchung, Belege, ärztliche Schweigepflicht
E.4.2 Sie haben uns jede zumutbare Untersuchung über die Ursache
und Höhe des Schadens und über den Umfang unserer Leistungspflicht
zu gestatten, Originalbelege zum Nachweis der Schadenhöhe vorzu -
legen und die behandelnden Ärzte im Rahmen von § 213
Versicherungsvertragsgesetz von der Schweigepflicht zu entbinden.

E.5  Zusätzlich in der Kfz-Unfallversicherung
Anzeige des Todesfalls innerhalb 48 Stunden
E.5.1 Hat der Unfall den Tod einer versicherten Person zur Folge,
 müssen die aus dem Versicherungsvertrag Begünstigten uns dies
innerhalb von 48 Stunden melden, auch wenn der Unfall schon ange-
zeigt ist. Uns ist das Recht zu verschaffen, eine Obduktion durch einen
von uns beauftragten Arzt vornehmen zu lassen.

Ärztliche Untersuchung, Gutachten, Entbindung von der
Schweigepflicht
E.5.2  Nach einem Unfall sind Sie verpflichtet, 
a unverzüglich einen Arzt hinzuzuziehen, 
b den ärztlichen Anordnungen nachzukommen,
c die Unfallfolgen möglichst zu mindern, 
d darauf hinzuwirken, dass von uns angeforderte Berichte und

Gutachten alsbald erstellt werden,
e sich von einem von uns beauftragten Arzt untersuchen zu lassen,

wobei wir die notwendigen Kosten, einschließlich eines Ihnen entste-
henden Verdienstausfalls, tragen,

f Ärzte, die Sie - auch aus anderen Anlässen - behandelt oder unter-
sucht haben, andere Versicherer, Versicherungsträger und Behörden
von der Schweigepflicht zu entbinden und zu ermächtigen, uns alle
erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

Frist zur Feststellung und Geltendmachung der Invalidität
E.5.3 Beachten Sie auch die 15-Monatsfrist für die Feststellung und
Geltendmachung der Invalidität nach A.4.5.1.

E.6  Welche Folgen hat eine Verletzung dieser Pflichten?

Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung
E.6.1 Verletzen Sie vorsätzlich eine Ihrer in E.1 bis E.5 geregelten
Pflichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie Ihre
Pflichten grob fahrlässig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem
der Schwere Ihres Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
Weisen Sie nach, dass Sie die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt
haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
E.6.2 Abweichend von E.6.1 sind wir zur Leistung verpflichtet, soweit
Sie nachweisen, dass die Pflichtverletzung weder für die Feststellung
des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang
unserer Leistungspflicht ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn Sie die
Pflicht arg listig verletzen.

Beschränkung der Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflicht -
versicherung
E.6.3 In der Kfz-Haftpflichtversicherung ist die sich aus E.6.1 ergeben-
de Leistungsfreiheit bzw. Leistungskürzung Ihnen und den mitversi-
cherten Personen gegenüber auf den Betrag von höchstens je 2 500
Euro beschränkt. 
E.6.4 Haben Sie die Aufklärungs- oder Schadenminderungspflicht
nach E.1.3 und E.1.4 vorsätzlich und in besonders schwerwiegender
Weise verletzt (insbesondere bei unerlaubtem Entfernen vom Unfallort,
unterlassener Hilfeleistung, bewusst wahrheitswidrigen Angaben uns
gegenüber), erweitert sich die Leistungsfreiheit auf einen Betrag von
höchstens je 5 000 Euro.

Vollständige Leistungsfreiheit in der Kfz-Haftpflichtversicherung
E.6.5 Verletzen Sie Ihre Pflichten in der Absicht, sich oder einem ande-
ren dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen,
sind wir von unserer Leistungspflicht hinsichtlich des erlangten
Vermögensvorteils vollständig frei.
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Besonderheiten in der Kfz-Haftpflichtversicherung bei Rechts -
streitigkeiten
E.6.6  Verletzen Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig Ihre Anzeigepflicht
nach E.2.1 oder E.2.3 oder Ihre Pflicht nach E.2.4 und E.2.5, uns die
Führung eines Rechtsstreits zu überlassen, und führt dies zu einer
rechtskräftigen Entscheidung, die über den Umfang der nach Sach- und
Rechtslage geschuldeten Entschädigung erheblich hinausgeht, sind wir
außerdem von unserer Leistungspflicht hinsichtlich des von uns zu zah-
lenden Mehrbetrags vollständig frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung
dieser Pflichten sind wir berechtigt, unsere Leistung hinsichtlich dieses
Mehrbetrags in einem der Schwere Ihres Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. 

Mindestversicherungssummen
E.6.7 Verletzen Sie in der Kfz-Haftpflichtversicherung Ihre Pflichten
nach E.1 und E.2 gelten anstelle der vereinbarten Versicherungs -
summen die in Deutschland geltenden Mindestversicherungssummen.

E.7 Umweltschadenversicherung´

Anzeige-, Aufklärungs- und Schadenminderungspflichten
E.7.1  Sie sind verpflichtet, uns jedes Schadenereignis, das zu einer
Leistung nach dem USchadG führen könnte - soweit zumutbar - sofort
anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungs-
ansprüche erhoben worden sind. 

E.7.2   Ferner sind Sie verpflichtet, uns jeweils unverzüglich und umfas- 
send zu informieren über 
-  die Ihnen gemäß § 4 USchadG obliegende Information an die zustän- 

dige Behörde, 
-  behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung ei- 

nes Umweltschadens Ihnen gegenüber, 
-  die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstan-

denen Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder 
Sanierung eines Umweltschadens, 

-  den Erlass eines Mahnbescheids, 
-  eine gerichtliche Streitverkündung, die Einleitung eines staatsanwalt- 

lichen, behördlichen oder gerichtlichen Verfahrens. 

E.7.3   Sie müssen nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung 
des Schadens sorgen. Unsere Weisungen sind zu befolgen, soweit es
für Sie  zumutbar  ist.  Sie  haben  uns  ausführliche  und  wahrheits-
gemäße Schadenberichte zu erstatten und uns bei der Ermittlung und
Regulierung des Schadens zu unterstützen. Alle Umstände, die nach
unserer Ansicht für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen
Sie uns mitteilen sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersen-
den. 

E.7.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit
Umweltschäden 
sind unverzüglich mit uns abzustimmen. 

E.7.5   Gegen  einen  Mahnbescheid  oder  einen  Verwaltungsakt  im
Zusammenhang mit Umweltschäden müssen Sie fristgemäß
Widerspruch oder  die  sonst  erforderlichen  Rechtsbehelfe  einlegen.
Einer  Weisung durch uns bedarf es nicht. 

E.7.6  Im  Widerspruchsverfahren  oder  einem  gerichtlichen  Verfahren 
wegen eines Umweltschadens haben Sie uns die Führung des
Verfahrens zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen Verfahrens beauf-
tragen wir einen Rechtsanwalt in Ihrem Namen. Sie müssen dem
Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen
und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

F  Rechte und Pflichten der mitversicherten Personen

Pflichten mitversicherter Personen
F.1 Für mitversicherte Personen finden die Regelungen zu Ihren
Pflichten sinngemäße Anwendung.

Ausübung der Rechte
F.2 Die Ausübung der Rechte der mitversicherten Personen aus dem
Versicherungsvertrag steht nur Ihnen zu, soweit nichts anderes geregelt
ist. Andere Regelungen sind z.B.:
-Geltendmachen von Ansprüchen in der Kfz-Haftpflichtversicherung
nach A.1.2, 

-Geltendmachen von Ansprüchen durch namentlich Versicherte in der
Kfz-Unfallversicherung nach A.4.2.6.

Auswirkungen einer Pflichtverletzung auf mitversicherte Personen
F.3 Sind wir Ihnen gegenüber von der Verpflichtung zur Leistung frei,
so gilt dies auch gegenüber allen mitversicherten Personen. 
Eine Ausnahme hiervon gilt in der Kfz-Haftpflichtversicherung: Mitver -
sicherten Personen gegenüber können wir uns auf die Leistungsfreiheit
nur berufen, wenn die der Leistungsfreiheit zugrunde liegenden
Umstände in der Person des Mitversicherten vorliegen oder wenn diese
Umstände der mitversicherten Person bekannt oder infolge grober
Fahrlässigkeit nicht bekannt waren. Sind wir zur Leistung verpflichtet,
gelten anstelle der vereinbarten Versicherungssummen die in
Deutschland geltenden gesetzlichen Mindestversicherungssummen.
Entsprechendes gilt, wenn wir trotz Beendigung des Versicherungs -
verhältnisses noch gegenüber dem geschädigten Dritten Leistungen
erbringen. Der Rückgriff gegen Sie bleibt auch in diesen
Ausnahmefällen bestehen.

G Laufzeit und Kündigung des Vertrags, Veräußerung
des Fahr zeugs

G.1  Wie lange läuft der Versicherungsvertrag?

Vertragsdauer
G.1.1 Die Laufzeit Ihres Vertrags ergibt sich aus Ihrem Versicherungs -
schein. 

Automatische Verlängerung
G.1.2 Ist der Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr abgeschlossen,
verlängert er sich zum Ablauf um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht
Sie oder wir den Vertrag in Textform kündigen. Dies gilt auch, wenn für
die erste Laufzeit nach Abschluss des Vertrags deshalb weniger als ein
Jahr vereinbart ist, um die folgenden Versicherungsjahre zu einem
bestimmten Kalendertag, z.B. dem 1. Januar eines jeden Jahres, begin-
nen zu lassen.

Versicherungskennzeichen
G.1.3 Der Versicherungsvertrag für ein Fahrzeug, das ein Ver -
sicherungskennzeichen führen muss (z.B. Mofa), endet mit dem Ablauf
des Verkehrsjahres, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Das
Verkehrsjahr läuft vom 1. März bis Ende Februar des Folgejahres.

Verträge mit einer Laufzeit unter einem Jahr
G.1.4 Ist die Laufzeit ausdrücklich mit weniger als einem Jahr verein-
bart, endet der Vertrag zu dem vereinbarten Zeitpunkt, ohne dass es
einer Kündigung bedarf. 

G.2 Wann und aus welchem Anlass können Sie den Versiche -
rungs vertrag kündigen?
Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres
G.2.1 Sie können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres in
Textform kündigen. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie uns spä-
testens einen Monat vor Ablauf zugeht. 

Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
G.2.2 Sie sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz in
Textform zu kündigen. Die Kündigung wird sofort mit ihrem Zugang bei
uns wirksam. 

Kündigung nach einem Schadenereignis
G.2.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können Sie den
Vertrag in Schriftform kündigen. Die Kündigung muss uns innerhalb
eines Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die
Entschädigung zugehen oder innerhalb eines Monats zugehen, nach-
dem wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung unsere Leistungspflicht aner-
kannt oder zu Unrecht abgelehnt haben. Das gleiche gilt, wenn wir
Ihnen in der Kfz-Haftpflichtversicherung die Weisung erteilen, es über
den Anspruch des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen
oder wenn in der Kaskoversicherung der Sachverständigenausschuss
nach A.2.17 angerufen wird.. Außerdem können Sie in der Kfz-
Haftpflichtversicherung den Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit
der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils
in Schriftform kündigen.
G.2.4 Sie können bestimmen, ob die Kündigung sofort oder zu einem
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ablauf des Vertrags, wirk-
sam werden soll.

Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des
Fahrzeugs
G.2.5 Veräußern Sie das Fahrzeug oder wird es zwangsversteigert,
geht der Vertrag nach G.7.1 oder G.7.6 auf den Erwerber über.
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Der Erwerber ist berechtigt, den Vertrag innerhalb eines Monats nach
dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis vom Bestehen der Versicherung
innerhalb eines Monats ab Kenntnis, in Schriftform zu kündigen. Der
Erwerber kann bestimmen, ob der Vertrag mit sofortiger Wirkung oder
zum Ablauf des Vertrags endet. 
G.2.6 Schließt der Erwerber für das Fahrzeug eine neue Versicherung
ab und legt er bei der Zulassungsbehörde eine Versicherungs -
bestätigung vor, gilt dies automatisch als Kündigung des übergegange-
nen Vertrags. Die Kündigung wird zum Beginn der neuen Versicherung
wirksam. 

Kündigung bei Beitragserhöhung
G.2.7 Erhöhen wir aufgrund unseres Beitragsanpassungsrechts nach
K.1 bis K.4 den Beitrag, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats
nach Zugang unserer Mitteilung der Beitragserhöhung in Textform kün-
digen. Die Kündigung ist sofort wirksam, frühestens jedoch zu dem
Zeitpunkt, zu dem die Beitragserhöhung wirksam geworden wäre. Wir
teilen Ihnen die Beitragserhöhung spätestens einen Monat vor dem
Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin.
Zusätzlich machen wir bei einer Beitragserhöhung nach K.3 den
Unterschied zwischen bisherigem und neuem Beitrag kenntlich.

Kündigungsrecht bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs
G.2.8 Ändert sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs nach L.5
und erhöht sich der Beitrag dadurch um mehr als 10%, können Sie den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne
Einhaltung einer Frist in Textform kündigen. 

Kündigungsrecht bei Veränderung der Tarifstruktur
G.2.9 Ändern wir unsere Tarifstruktur nach K.8, können Sie den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung der
Änderung in Textform kündigen. Die Kündigung ist sofort wirksam,
frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung.
Wir teilen Ihnen die Änderung spätestens einen Monat vor
Wirksamwerden mit und weisen Sie auf Ihr Kündigungsrecht hin.

Kündigungsrecht bei Bedingungsänderung
G.2.10 Machen wir von unserem Recht zur Bedingungsanpassung
nach N Gebrauch, können Sie den Vertrag innerhalb von sechs
Wochen nach Zugang unserer Mitteilung in Textform kündigen. Die
Kündigung ist sofort wirksam, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Bedingungsänderung. Wir teilen Ihnen die Ände-
rung spätestens sechs Wochen vor dem Wirksamwerden mit und wei-
sen Sie auf Ihr Kündigungs- recht hin. 

G.3 Wann und aus welchem Anlass können wir den Versiche -
rungs  vertrag kündigen?

Kündigung zum Ablauf des Versicherungsjahres
G.3.1 Wir können den Vertrag zum Ablauf des Versicherungsjahres in
Textform kündigen. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie Ihnen spä-
testens einen Monat vor Ablauf zugeht. 

Kündigung des vorläufigen Versicherungsschutzes
G.3.2 Wir sind berechtigt, einen vorläufigen Versicherungsschutz in
Textform zu kündigen. Die Kündigung wird nach Ablauf von zwei
Wochen nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam. 

Kündigung nach einem Schadenereignis
G.3.3 Nach dem Eintritt eines Schadenereignisses können wir den
Vertrag in Schriftform kündigen. Die Kündigung muss Ihnen innerhalb
eines Monats nach Beendigung der Verhandlungen über die
Entschädigung oder innerhalb eines Monats zugehen, nachdem wir in
der Kfz-Haftpflichtversicherung unsere Leistungspflicht anerkannt oder
zu Unrecht abgelehnt haben. Das gleiche gilt, wenn wir Ihnen in der
Kfz-Haftpflichtversicherung die Weisung erteilen, es über den Anspruch
des Dritten zu einem Rechtsstreit kommen zu lassen oder wenn in der
Kaskoversicherung der Sachverständigenausschuss nach A.2.17 ange-
rufen wird. Außerdem können wir in der Kfz-Haftpflichtversicherung den
Vertrag bis zum Ablauf eines Monats seit der Rechtskraft des im
Rechtsstreit mit dem Dritten ergangenen Urteils kündigen. Unsere
Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

Kündigung bei Nichtzahlung des Folgebeitrags
G.3.4 Haben Sie einen ausstehenden Folgebeitrag zuzüglich
Mahnkosten trotz unserer Zahlungsaufforderung nicht innerhalb der
zweiwöchigen Frist nach C.2.2 gezahlt, können wir den Vertrag mit
sofortiger Wirkung in Textform kündigen. Unsere Kündigung wird
unwirksam, wenn Sie den Folgebeitrag sowie die Mahnkosten innerhalb
eines Monats ab Zugang der Kündigung zahlen (siehe auch C.2.4). 

Kündigung bei Verletzung Ihrer Pflichten bei Gebrauch des
Fahrzeugs
G.3.5 Haben Sie eine Ihrer Pflichten bei Gebrauch des Fahrzeugs
nach D verletzt, können wir innerhalb eines Monats, nachdem wir von
der Verletzung Kenntnis erlangt haben, den Vertrag mit sofortiger
Wirkung kündigen. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die
Pflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt haben. 

Kündigungsrecht bei geänderter Verwendung des Fahrzeugs
G.3.6 Ändert sich die Art und Verwendung des Fahrzeugs nach L.5,
können wir den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen. Können Sie
nachweisen, dass die Änderung weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruht, wird die Kündigung nach Ablauf von einem Monat
nach ihrem Zugang bei Ihnen wirksam.

Kündigung bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des
Fahrzeugs
G.3.7 Bei Veräußerung oder Zwangsversteigerung des Fahrzeugs
nach G.7 können wir dem Erwerber gegenüber kündigen. Wir haben die
Kündigung innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt auszusprechen,
zu dem wir von der Veräußerung oder Zwangsversteigerung Kenntnis
erlangt haben. Unsere Kündigung wird einen Monat nach ihrem Zugang
beim  Erwerber wirksam.

G.4  Kündigung einzelner Versicherungsarten
G.4.1 Die Kfz-Haftpflicht-, Kasko-, Autoschutzbrief- und Kfz-Unfall-
Versicherung sind jeweils rechtlich selbstständige Verträge. Mit der
Beendigung der Kfz-Haftpflichtversicherung endet auch die für dassel-
be Fahrzeug bestehende Autoschutzbriefversicherung, ohne dass es
einer Kündigung bedarf. Im Übrigen berührt die Kündigung eines dieser
Verträge das Fortbestehen anderer nicht.
G.4.2 Sie und wir sind berechtigt, bei Vorliegen eines Kündigungs -
anlasses zu einem dieser Verträge die gesamte Kfz-Versicherung für
das Fahrzeug zu kündigen. 
G.4.3 Kündigen wir von mehreren für das Fahrzeug abgeschlossenen
Verträgen nur einen und teilen Sie uns innerhalb von zwei Wochen nach
Zugang unserer Kündigung mit, dass Sie mit einer Fortsetzung der
anderen ungekündigten Verträge nicht einverstanden sind, gilt die
gesamte Kfz-Versicherung für das Fahrzeug als gekündigt. Dies gilt ent-
sprechend für uns, wenn Sie von mehreren für das Fahrzeug abge-
schlossenen Verträgen nur einen kündigen. 
G.4.4 G.4.1 und G.4.2 finden entsprechende Anwendung, wenn in
einem Vertrag mehrere Fahrzeuge versichert sind. 

G.5  Form und Zugang der Kündigung
Die Kündigungen sind nur wirksam, wenn sie innerhalb der jeweiligen
Frist zugehen. Die von Ihnen erklärte Kündigung muss unterschrieben
sein.

G.6  Beitragsabrechnung nach Kündigung
Bei einer Kündigung vor Ablauf des Versicherungsjahres steht uns der
auf die Zeit des Versicherungsschutzes entfallende Beitrag anteilig zu. 

G.7  Was ist bei Veräußerung des Fahrzeugs zu beachten?

Übergang der Versicherung auf den Erwerber
G.7.1 Veräußern Sie Ihr Fahrzeug, geht die Versicherung auf den
Erwerber über. Dies gilt nicht für die Kfz-Unfallversicherung und die
Leistungserweiterungen nach A.A.
G.7.2 Wir sind berechtigt und verpflichtet, den Beitrag entsprechend
den Angaben des Erwerbers, wie wir sie bei einem Neuabschluss des
Vertrags verlangen würden, anzupassen. Das gilt auch für die SF-
Klasse des Erwerbers, die entsprechend seines bisherigen
Schadenverlaufs ermittelt wird. Der neue Beitrag gilt ab dem Tag, der
auf den Übergang der Ver sicherung folgt.
G.7.3. Den Beitrag für das laufende Versicherungsjahr können wir ent-
weder von Ihnen oder vom Erwerber verlangen. 
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Anzeige der Veräußerung
G.7.4 Sie oder der Erwerber sind verpflichtet, uns die Veräußerung des
Fahrzeugs unverzüglich anzuzeigen. Unterbleibt die Anzeige, droht
unter den Voraussetzungen des § 97 Versicherungsvertragsgesetz der
Verlust des Versicherungsschutzes. 

Kündigung des Vertrags
G.7.5 Im Falle der Veräußerung können der Erwerber nach G.2.5 und
G.2.6 oder wir nach G.3.7 den Vertrag kündigen. Dann können wir den
Beitrag nur von Ihnen verlangen.

Zwangsversteigerung 
G.7.6 Die Regelungen G.7.1 bis G.7.5 sind entsprechend anzuwen-
den, wenn Ihr Fahrzeug zwangsversteigert wird.

G.8  Wagniswegfall 

Beitragsabrechnung bei Wagniswegfall
Fällt das versicherte Wagnis endgültig weg (z. B. durch Fahrzeug -
verschrottung) steht uns der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt des
Wagniswegfalls zu.

Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen
Bei Fahrzeugen mit Versicherungskennzeichen müssen Sie uns den
Versicherungsschein und das Versicherungskennzeichen aushändigen.
Ansonsten steht uns der Beitrag für das laufende Verkehrsjahr oder die
vereinbarte kürzere Dauer zu. Schließen Sie bei uns gleichzeitig eine
neue Kraftfahrtversicherung für ein Fahrzeug mit Versicherungs -
kennzeichen ab, rechnen wir den noch nicht verbrauchten Beitrag für
Ihre neue Versicherung an.

H Außerbetriebsetzung, Saisonkennzeichen, Fahrten
mit ungestempelten Kennzeichen

H.1  Was ist bei Außerbetriebsetzung zu beachten?

Ruheversicherung
H.1.1 Wird das versicherte Fahrzeug außer Betrieb gesetzt und soll es
zu einem späteren Zeitpunkt wieder zugelassen werden, wird dadurch
der Vertrag nicht beendet. 
H.1.2 Der Vertrag geht in eine beitragsfreie Ruheversicherung über,
wenn die Zulassungsbehörde uns die Außerbetriebsetzung mitteilt, es
sei denn, die Außerbetriebsetzung beträgt weniger als zwei Wochen
oder Sie verlangen die uneingeschränkte Fortführung des bisherigen
Versicherungsschutzes. 
H.1.3 Die Regelungen nach H.1.1 und H.1.2 gelten nicht für Fahrzeuge
mit Versicherungskennzeichen (z.B. Mofas) sowie bei Verträgen mit
ausdrücklich kürzerer Vertragsdauer als ein Jahr. 

Umfang der Ruheversicherung
H.1.4 Mit der beitragsfreien Ruheversicherung gewähren wir Ihnen
während der Dauer der Außerbetriebsetzung eingeschränkten
Versicherungsschutz.

Der Ruheversicherungsschutz umfasst
-die Kfz-Haftpflichtversicherung,
-die Teilkaskoversicherung, wenn für das Fahrzeug im Zeitpunkt der
Außerbetriebsetzung eine Voll- oder eine Teilkaskoversicherung
bestand.

Fahrten im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren
H.1.5 Wir bieten Versicherungsschutz nach H.1.4 für die Rückfahrt von
der Zulassungsbehörde nach Entfernung des Stempels und bei
Wiederanmeldung für Fahrten im Zusammenhang mit dem
Zulassungsverfahren (siehe H.3.2). Dies gilt nicht für Fahrten, für die ein
rotes Kennzeichen oder ein Kurzzeitkennzeichen geführt werden muss.

Ihre Pflichten bei der Ruheversicherung
H.1.6 Während der Dauer der Ruheversicherung sind Sie verpflichtet,
das Fahrzeug in einem Einstellraum (z.B. einer Einzel- oder Sammel -
garage) oder auf einem umfriedeten Abstellplatz (z.B. einem abge-
schlossenen Hofraum) nicht nur vorübergehend abzustellen und das
Fahrzeug außerhalb dieser Räumlichkeiten nicht zu gebrauchen.
Verletzen Sie diese Pflicht, sind wir unter den Voraussetzungen nach
D.3 leistungsfrei. 

Wiederanmeldung
H.1.7 Wird das Fahrzeug wieder zum Verkehr zugelassen (Ende der
 Außerbetriebsetzung), lebt der ursprüngliche Versicherungsschutz 

wieder auf. Das Ende der Außerbetriebsetzung haben Sie uns unver-
züglich anzuzeigen.

Ende des Vertrags und der Ruheversicherung
H.1.8 Der Vertrag und damit auch die Ruheversicherung enden 18
Monate nach der Außerbetriebsetzung, ohne dass es einer Kündigung
bedarf. Für die Beitragsabrechnung gilt G.8 mit der Maßgabe, dass
anstelle des Tages des Wagniswegfalls der Tag der Außerbetrieb -
setzung des Fahrzeugs tritt.
H.1.9 Melden Sie das Fahrzeug während des Bestehens der
Ruheversicherung mit einer Versicherungsbestätigung eines anderen
Versicherers wieder an, haben wir das Recht, den Vertrag fortzusetzen
und den anderen Versicherer zur Aufhebung des Vertrags aufzufordern. 
Fordern wir den anderen Versicherer nicht zur Aufhebung des Vertrags
auf, endet die Ruheversicherung zum Zeitpunkt der Wiederanmeldung,
ohne dass es einer Kündigung bedarf. Für die Beitragsabrechnung gilt
G.8 mit der Maßgabe, dass anstelle des Tages des Wagniswegfalls der
Tag der Außerbetriebsetzung des Fahrzeugs tritt.

H.2  Welche Besonderheiten gelten bei Saisonkennzeichen?
H.2.1 Für Fahrzeuge, die mit einem Saisonkennzeichen zugelassen
sind, gewähren wir den vereinbarten Versicherungsschutz während des
auf dem amtlichen Kennzeichen dokumentierten Zeitraums (Saison).
H.2.2 Der Beginn des Versicherungsjahres ist der Saisonbeginn. Der
Erstbeitrag ist mit Saisonbeginn, oder wenn der Vertrag innerhalb der
Saison beginnt, mit diesem Zeitpunkt fällig.
H.2.3 Außerhalb der Saison haben Sie Ruheversicherungsschutz nach
H.1.4 und H.1.6.
H.2.4 Für Fahrten außerhalb der Saison haben Sie innerhalb des für
den Halter zuständigen Zulassungsbezirks und eines angrenzenden
Bezirks Versicherungsschutz nach H.1.4, wenn diese Fahrten im
Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren oder wegen der
Hauptuntersuchung, Sicherheitsprüfung oder Abgasuntersuchung
durchgeführt werden. 

H.3  Fahrten mit ungestempelten Kennzeichen

Versicherungsschutz in der Kfz-Haftpflichtversicherung und beim
Autoschutzbrief
H.3.1 In der Kfz-Haftpflichtversicherung und beim Autoschutzbrief
besteht Versicherungsschutz auch für Zulassungsfahrten mit unge-
stempelten Kennzeichen, wenn dem versicherten Fahrzeug vorab das
Kenn - zeichen von der Zulassungsbehörde zugeteilt wurde (z.B. bei
Reservierung des Kennzeichens für eine Wiederzulassung) und keine
Ruheversicherung nach H.1.4 besteht. Dies gilt nicht für Fahrten, für die
ein rotes Kennzeichen oder ein Kurzzeitkennzeichen geführt werden
muss.

Was sind Zulassungsfahrten?
H.3.2 Zulassungsfahrten sind Fahrten, die im Zusammenhang mit dem
Zulassungsverfahren innerhalb des für den Halter zuständigen
Zulassungsbezirks und eines angrenzenden Zulassungsbezirks ausge-
führt werden. Als derartige Fahrten gelten insbesondere Rückfahrten
von der Zulassungsbehörde nach Entfernung der Stempel plakette.
Außerdem sind Fahrten zur Durchführung der Hauptuntersuchung,
Sicherheitsprüfung, Abgasuntersuchung oder Zulassung versichert,
wenn die Zulassungsbehörde vorab ein ungestempeltes Kennzeichen
zugeteilt hat.

I  Schadenfreiheitsrabatt-System
I.1 Einstufung in Schadenfreiheits- und Schadenklassen (SF-Klassen /
S-Klassen)
In der Kfz-Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung richtet sich die
Einstufung Ihres Vertrags in eine SF-Klasse bzw. S-Klasse und der sich
daraus ergebende Beitragssatz nach Ihrem Schadenverlauf. 
Dies gilt nicht für 
- Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen, 
- Anhänger, Auflieger und Wechselaufbauten jeder Art
- Wagnisse des Kfz-Handels und –Handwerks
- Fahrzeuge mit Ausfuhrkennzeichen
- Fahrzeuge mit Kurzzeitkennzeichen
- Selbstfahrervermietfahrzeuge
- rote Kennzeichen.

I.2  Ersteinstufung
I.2.1  Ersteinstufung in Klasse 0
Beginnt Ihr Vertrag ohne eine Sondereinstufung nach I.2.2 oder Über-
nahme eines Schadenverlaufs nach I.7, wird er in die Klasse 0 einge-
stuft. 
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I.2.2 Sonderersteinstufung eines Pkw in SF-Klasse  oder SF-Klasse 3 
I.2.2.1  Sonderersteinstufung in SF-Klasse 
Beginnt Ihr Vertrag für einen Pkw ohne Übernahme eines
Schadenverlaufs nach I.7, wird er in die SF-Klasse  eingestuft, wenn
a auf Sie bereits ein Pkw zugelassen ist, der zu diesem Zeitpunkt in

der Kfz-Haftpflichtversicherung mindestens in die SF-Klasse  ein-
gestuft ist oder

b auf Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden
Ehepartner oder eingetragenen Lebenspartner bzw. Ihren mit Ihnen
in häuslicher, eheähnlicher Gemeinschaft lebenden Lebenspartner
bereits ein Pkw zugelassen ist, der zu diesem Zeitpunkt in der Kfz-
Haftpflicht versicherung mindestens in die SF-Klasse  eingestuft
ist, und Sie nachweisen, dass Sie eine gültige Fahrerlaubnis zum
Führen von Pkw oder Krafträdern, die ein amtliches Kennzeichen
führen müssen, besitzen oder

c auf einen Elternteil von Ihnen bereits ein Pkw zugelassen und bei
uns versichert ist, der zu diesem Zeitpunkt mindestens in die SF-
Klasse  eingestuft ist und Sie nachweisen, dass Sie eine gültige
Fahrerlaubnis zum Führen von Pkw oder von Krafträdern, die ein
amtliches Kennzeichen führen müssen, besitzen oder

d Sie nachweisen, dass Sie aufgrund einer gültigen Fahrerlaubnis seit
mindestens drei Jahren zum Führen von Pkw oder von Krafträdern,
die ein amtliches Kennzeichen führen müssen, berechtigt sind.
Erreichen Sie die geforderte Dauer der Fahrerlaubnis erst nach
Abschluss des Versicherungsvertrags, werden Sie bei schadenfrei-
em Verlauf auf Antrag ab diesem Zeitpunkt in SF  eingestuft.

Ist auf Sie bereits ein Pkw zugelassen, gilt nur die Regelung unter a.
Eine gültige Fahrerlaubnis zum Führen von Pkw oder von Krafträdern
im Sinne der Regelungen b) – d) ist eine Fahrerlaubnis, die von einem
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder der Schweiz
erteilt wurde. Fahrerlaubnisse aus Staaten außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums oder der Schweiz sind gleichgestellt,
wenn diese nach den Vorschriften der Fahrerlaubnisverordnung ohne
weitere theoretische oder praktische Fahrprüfung umgeschrieben
werden können oder nach Erfüllung der Auflagen umgeschrieben sind. 
I.2.2.2  Sonderersteinstufung in SF-Klasse 3 
Beginnt Ihr Vertrag für einen Pkw ohne Übernahme eines
Schadenverlaufs nach I.7, wird er in die SF-Klasse 3 eingestuft, wenn
-auf Sie oder Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden
Ehepartner oder eingetragenen Lebenspartner bzw. Ihren mit Ihnen
in häuslicher, eheähnlicher Gemeinschaft lebenden Lebenspartner
bereits ein Pkw zugelassen und bei uns versichert ist, der zu diesem
Zeitpunkt in der Kfz-Haftpflichtversicherung mindestens in die SF-
Klasse 3 eingestuft ist, und

-das neu zu versichernde Fahrzeug nur von Personen gefahren wird,
die mindestens 23 Jahre alt sind. Fällt die Voraussetzung innerhalb
der ersten 3 Versicherungsjahre weg, wird der Vertrag ab dem
Zeitpunkt des Wegfalls so eingestuft, als wäre er bei Abschluss in SF

 eingestuft worden. Sie müssen uns den Wegfall der Voraussetzung
unverzüglich anzeigen. L.4.3 bis L.4.5 gelten entsprechend.

I.2.2.3 Sonderersteinstufung in SF-Klasse  für Krafträder und
Wohnmobile
Beginnt Ihr Vertrag für ein Kraftrad oder Wohnmobil ohne Übernahme
eines Schadenverlaufs nach I.7, wird er in die SF-Klasse  eingestuft,
wenn
-auf Sie oder Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden
Ehepartner oder eingetragenen Lebenspartner bzw. Ihren mit Ihnen
in häuslicher, eheähnlicher Gemeinschaft lebenden Lebenspartner
bereits ein Pkw zugelassen und bei uns versichert ist, der zu diesem
Zeitpunkt in der Kfz-Haftpflichtversicherung mindestens in die SF-
Klasse 3 eingestuft ist und

-das neu zu versichernde Fahrzeug nur von Personen gefahren wird,
die mindestens 23 Jahre alt sind. Fällt die Voraussetzung weg, wird
der Vertrag ab dem Zeitpunkt des Wegfalls so eingestuft, als wäre er
bei Abschluss in Klasse 0 eingestuft worden. Sie müssen uns den
Wegfall der Voraussetzung unverzüglich anzeigen. L.4.3 bis L.4.5
gelten entsprechend.

I.2.3 Anrechnung des Schadenverlaufs der Kfz-Haftpflichtversiche-
rung in der Vollkaskoversicherung

Voraussetzungen der Angleichung
I.2.3.1 Ist das versicherte Fahrzeug ein Pkw, ein Kraftrad, das ein
amtliches Kennzeichen führen muss, ein Wohnmobil oder eine land-
wirtschaftliche Zugmaschine und schließen Sie neben der Kfz-
Haftpflichtversicherung eine Vollkaskoversicherung mit einer Laufzeit
von einem Jahr ab (siehe G.1.2), können Sie die Einstufung entspre-
chend dem Schadenverlauf der Kfz-Haftpflichtversicherung beantra-
gen.

Ausschlüsse bei Übernahme eines Schadenverlaufs
I.2.3.2  Dies gilt nicht, wenn für das versicherte Fahrzeug innerhalb des
letzten Jahres bereits eine Vollkaskoversicherung bestanden hat oder
ein Schadenverlauf nach I.7.1.1 bis I.7.1.5 übernommen wird und für
das Fahrzeug, von dem der Schadenverlauf übernommen wird, eine
Vollkaskoversicherung bestand. In diesem Fall übernehmen wir den
tatsächlichen Schadenverlauf der Vollkaskoversicherung des ersetzten
Fahrzeugs. 
I.2.3.3  Übernehmen Sie nach I.7.1.1 bis I.7.1.5 nur die SF-Klasse der
Kfz-Haftpflichtversicherung, ist die Angleichung bei Abschluss der
Vollkaskoversicherung innerhalb eines Jahres nach Anrechnung der
SF-Klasse ausgeschlossen, wenn für das andere Fahrzeug eine solche
bestanden hat.
Das gleiche gilt, wenn Sie nach I.7.1.6 den Schadenverlauf einer ande-
ren Person in der Kfz-Haftpflichtversicherung übernehmen und für den
Vertrag der anderen Person eine Vollkaskoversicherung bestand.

I.3  Jährliche Neueinstufung
Wir stufen Ihren Vertrag zum 1. Januar eines jeden Jahres nach seinem
Schadenverlauf im vergangenen Kalenderjahr neu ein. Bei einem
Schadenereignis ist der Tag der Schadenmeldung maßgeblich. 

I.3.1  Wirksamwerden der Neueinstufung
Die Neueinstufung gilt ab der ersten Beitragsfälligkeit im neuen
Kalenderjahr.
I.3.2  Besserstufung bei schadenfreiem Verlauf
Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenfrei verlaufen und
hat der Versicherungsschutz während dieser Zeit ununterbrochen
bestanden, wird Ihr Vertrag in die nächst bessere SF-Klasse nach der
 jeweiligen Tabelle im Anhang 1 eingestuft. 

I.3.3  Besserstufung bei Saisonkennzeichen
Ist das versicherte Fahrzeug mit einem Saisonkennzeichen zugelassen
(siehe H.2), nehmen wir bei schadenfreiem Verlauf des Vertrags eine
Besserstufung nach I.3.2 nur vor, wenn die Saison mindestens sechs
Monate beträgt.
I.3.4 Besserstufung bei Verträgen mit SF-Klassen 3 oder  bzw. mit
Klassen S, 0 oder M
Hat der Versicherungsschutz während des gesamten Kalenderjahres
ununterbrochen bestanden, stufen wir Ihren Vertrag aus der SF-Klasse

 oder aus den Klassen S, 0 oder M bei schadenfreiem Verlauf in die
SF-Klasse 1 ein. 
Hat Ihr Vertrag in der Zeit vom 2. Januar bis 1. Juli eines Kalenderjahres
mit einer Einstufung in SF-Klasse  oder 3 oder in Klasse 0 begonnen
und bestand bis zum 31. Dezember mindestens sechs Monate
Versicherungsschutz, wird er bei schadenfreiem Verlauf zum 1. Januar
des folgenden Kalenderjahres wie folgt eingestuft: 
von SF-Klasse 3 nach SF-Klasse 4,
von SF-Klasse  nach SF-Klasse 1,
von Klasse 0 nach SF-Klasse .

I.3.5  Rückstufung bei schadenbelastetem Verlauf
Ist Ihr Vertrag während eines Kalenderjahres schadenbelastet verlau-
fen, wird er nach der jeweiligen Tabelle in Anhang 1 zurückgestuft.
Maßgeblich ist der Tag der Schadenmeldung bei uns.

I.3.6  Rabattretter

Kfz-Haftpflichtversicherung
Ist Ihr Versicherungsvertrag für einen Pkw mindestens in die SF-Klasse
25 eingestuft , stufen wir bei dem ersten Schaden nur in die SF-Klasse
22 zurück. Der Beitragssatz bleibt dadurch unverändert.

Vollkaskoversicherung
Ist Ihr Versicherungsvertrag für einen Pkw mindestens in die SF-Klasse
25 eingestuft , stufen wir bei dem ersten Schaden nur in die SF-Klasse
22 zurück. Der Beitragssatz bleibt dadurch unverändert.

I.4  Was bedeutet schadenfreier oder schadenbelasteter Verlauf?
I.4.1  Schadenfreier Verlauf
I.4.1.1 Ein schadenfreier Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn der
Versicherungsschutz von Anfang bis Ende eines Kalenderjahres unun-
terbrochen bestanden hat und uns in dieser Zeit kein Schadenereignis
gemeldet worden ist, für das wir Entschädigungen leisten oder
Rückstellungen bilden mussten. Dazu zählen nicht Kosten für
Gutachter, Rechtsberatung und Prozesse.
I.4.1.2 Trotz Meldung eines Schadenereignisses gilt der Vertrag jeweils
als schadenfrei, wenn
a wir nur aufgrund von Abkommen der Versicherungsunternehmen
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untereinander oder mit Sozialversicherungsträgern oder wegen der
Ausgleichspflicht aufgrund einer Mehrfachversicherung Ent -
schädigungen leisten oder Rückstellungen bilden oder 

b wir Rückstellungen für das Schadenereignis in den drei auf die
Schadenmeldung folgenden Kalenderjahren auflösen, ohne eine
Entschädigung geleistet zu haben oder

c der Schädiger oder dessen Haftpflichtversicherung uns unsere
Entschädigung in vollem Umfang erstattet oder

d wir in der Vollkaskoversicherung für ein Schadenereignis, das unter
die Teilkaskoversicherung fällt, Entschädigungen leisten oder
Rückstellungen bilden oder

e Sie Ihre Vollkaskoversicherung nur deswegen in Anspruch nehmen,
weil eine Person mit einer gesetzlich vorgeschriebenen
Haftpflichtversicherung für das Schadenereignis zwar in vollem
Umfang haftet, Sie aber gegenüber dem Haftpflichtversicherer keinen
Anspruch haben, weil dieser den Versicherungsschutz ganz oder teil-
weise versagt hat.

I.4.2  Schadenbelasteter Verlauf
I.4.2.1 Ein schadenbelasteter Verlauf des Vertrags liegt vor, wenn Sie
uns während eines Kalenderjahres ein oder mehrere Schaden -
ereignisse melden, für die wir Entschädigungen leisten oder
Rückstellungen bilden müssen. Hiervon ausgenommen sind die Fälle
nach I.4.1.2.
I.4.2.2 Gilt der Vertrag trotz einer Schadenmeldung zunächst als scha-
denfrei, leisten wir jedoch in einem folgenden Kalenderjahr Entschä -
digungen oder bilden Rückstellungen für diesen Schaden, stufen wir
Ihren Vertrag zum 1. Januar des dann folgenden Kalenderjahres zurück. 

I.5  Wie Sie eine Rückstufung vermeiden können

In der Kfz-Haftpflichtversicherung
I.5.1 Sie können eine Rückstufung in der Kfz-Haftpflichtversicherung
vermeiden, wenn Sie uns unsere Entschädigung freiwillig, also ohne
vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung erstatten. Um Ihnen hierzu
Gelegenheit zu geben, unterrichten wir Sie nach Abschluss der
Schadenregulierung über die Höhe unserer Entschädigung, wenn diese
nicht mehr als 600 € beträgt. Erstatten Sie uns die Entschädigung
innerhalb von sechs Monaten nach unserer Mitteilung, wird Ihr Kfz-
Haftpflichtversicherungsvertrag als schadenfrei behandelt. 
Haben wir Sie über den Abschluss der Schadenregulierung und über
die Höhe des Erstattungsbetrags unterrichtet und müssen wir danach
im Zuge einer Wiederaufnahme der Schadenregulierung eine weitere
Entschädigung leisten, führt dies nicht zu einer Erhöhung des
Erstattungsbetrags.

In der Vollkaskoversicherung
I.5.2 Sie können eine Rückstufung in der Vollkaskoversicherung ver-
meiden, wenn Sie uns die Entschädigungsleistung innerhalb von sechs
Monaten nach Zahlung der Entschädigungsleistung freiwillig, also ohne
vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung, erstatten.

Leasingfahrzeug
I.5.3 Handelt es sich bei dem versicherten Fahrzeug um ein
Leasingfahrzeug, gelten I.5.1 und I.5.2 entsprechend für den
Leasingnehmer.

I.6  Wie wirkt sich eine Unterbrechung des Versicherungsschutzes
auf den Schadenverlauf aus?

Im Jahr der Beendigung der Unterbrechung
I.6.1 Nach einer Unterbrechung des Versicherungsschutzes (Außer -
betriebsetzung, Saisonkennzeichen außerhalb der Saison, Vertrags -
been digung, Veräußerung, Risikowegfall) gilt:
a Beträgt die Unterbrechung in einem Kalenderjahr höchstens sechs

Monate, hat die Unterbrechung keinen Einfluss auf den
Schadenverlauf. Wir stufen den Vertrag in die SF- oder
Schadenklasse, als wäre der Versicherungsschutz nicht unterbro-
chen worden. 

b Beträgt die Unterbrechung mehr als sechs Monate, stufen wir den
Vertrag in die SF-   oder Schadenklasse, die vor der Unterbrechung
galt. 

c Schäden, die sich bei der Unterbrechung des Vertrags noch nicht auf
die SF-Klasse ausgewirkt haben, berücksichtigen wir bei Beendigung
der Unterbrechung.

Im Folgejahr nach der Beendigung der Unterbrechung
I.6.2 In dem auf die Beendigung der Unterbrechung folgenden
Kalenderjahr richtet sich die Einstufung des Vertrags nach dessen

Schadenverlauf und danach, wie lange der Versicherungsschutz im
Kalenderjahr der Beendigung der Unterbrechung bestand:
a Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Beendigung

der Unterbrechung mindestens sechs Monate schadenfrei, wird der
Vertrag in die nächst bessere SF-Klasse eingestuft.

b Bestand der Versicherungsschutz im Kalenderjahr der Beendigung
der Unterbrechung weniger als sechs Monate, unterbleibt eine
Besserstufung trotz schadenfreien Verlaufs.

c Ist der Vertrag im Kalenderjahr der Beendigung schadenbelastet ver-
laufen, erfolgt eine Rückstufung nach I.3.5.

Bei Wehr  und Zivildienstpflichtigen gilt die Dauer der Dienstzeit, bei
Entwicklungshelfern, sofern die Voraussetzungen des § 13 b Abs. 3 des
Wehrpflichtgesetzes oder des § 14 a Abs. 3 des Gesetzes über den
 Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer gegeben sind, der
Entwicklungsdienst bis zur Dauer von zwei Jahren nicht als
Unterbrechung des Ver -    sicherungsschutzes.

I.7  Übernahme eines Schadenverlaufs

I.7.1  In welchen Fällen wird ein Schadenverlauf übernommen?
Der Schadenverlauf eines anderen Vertrags wird auf den Vertrag des
versicherten Fahrzeugs unter den Voraussetzungen nach I.6 und I.7.2

:nemmonrebü nelläF nedneglof  ni

Fahrzeugwechsel
I.7.1.1 Sie haben das versicherte Fahrzeug anstelle eines anderen
Fahrzeugs angeschafft.

Rabattübertragung
I.7.1.2 Sie besitzen außer dem versicherten Fahrzeug noch ein anderes
Fahrzeug das wegfällt und beantragen die Übernahme des
Schadenverlaufs bzw. Sie schließen die Vollkaskoversicherung aus
oder wandeln die Vollkaskoversicherung in eine Teilkaskoversicherung
um und beantragen die Übernahme des Schadenverlaufs zur Vollkasko.
Der bisherige Schadenverlauf des versicherten Fahrzeugs kann für ein
später neu hinzukommendes, zusätzliches Fahrzeug unter den
Voraussetzungen nach I.7.2 und I.6 berücksichtigt werden.

Weiteres Fahrzeug
I.7.1.3 Sie versichern, ohne dass ein anderes Fahrzeug wegfällt, ein
weiteres Fahrzeug und beantragen die Übernahme des
Schadenverlaufs Ihres bisherigen Fahrzeugs.

Ringtausch
I.7.1.4 Sie haben bei uns mehrere Versicherungsverträge für Pkw. Im
Falle eines Fahrzeugwechsels nach I.7.1.1 oder der Versicherung eines
weiteren Fahrzeugs nach I.7.1.3 können Sie beantragen, dass der
Schadenverlauf zwischen zwei bestehenden Verträgen getauscht wird.

Rabatttausch
I.7.1.5 Sie haben zwei Fahrzeuge, von denen jeweils für ein Fahrzeug
die Ruheversicherung nach H.1 besteht oder denen für die entspre-
chenden Zeiträume Saisonkennzeichen zugeteilt sind und beantragen,
dass der Schadenverlauf zwischen den beiden Verträgen getauscht
wird.

Schadenverlauf einer anderen Person
I.7.1.6 Das Fahrzeug einer anderen Person wurde überwiegend von
Ihnen gefahren und Sie beantragen die Übernahme des Schaden -
verlaufs.

Wechsel des Versicherers
I.7.1.7  Sie sind nach Beendigung der Kfz-Haftpflichtversicherung und
ggf. der Vollkaskoversicherung von einem anderen Versicherungs -
unternehmen zu uns gewechselt. Wir übernehmen den Schadenverlauf
des bisherigen Vertrags, wenn dieser durch eine Bescheinigung des
bisherigen Unternehmens nach I.8 nachgewiesen wird.
Sie werden bei der Einstufung des Versicherungsvertrags in eine SF-
Klasse oder Schadenklasse so behandelt, als wären Sie während der
Vorversicherungszeit bereits bei uns versichert gewesen. 
Wenn die Vorversicherung bei einem ausländischen Versicherer
bestand, wird die Bescheinigung nur anerkannt, wenn die
Schadenfreiheitsrabatt-Systeme vergleichbar sind.

Änderung des Verwendungszwecks
I.7.1.8 Sie ändern den Verwendungszweck des versicherten Fahr -
zeugs.

I.7.2  Welche Voraussetzungen gelten für die Übernahme?
Für die Übernahme eines Schadenverlaufs gelten folgende Voraus -
setzungen:
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Fahrzeuggruppe
I.7.2.1 Das Fahrzeug, von dem der Schadenverlauf übertragen wird,
gehört derselben oder einer höheren Fahrzeuggruppe an, als das
Fahrzeug, das den Schadenverlauf übernimmt.
a Untere Fahrzeuggruppe:

Pkw, Leichtkrafträder, Krafträder, Kraftroller, mit Ausnahme von
Fahrzeugen, die ein Versicherungskennzeichen führen müssen,
Campingfahrzeuge, Lieferwagen, Kranken- und Leichenwagen.

b Mittlere Fahrzeuggruppe:
Mietwagen, Taxis, Lkw und Zugmaschinen im Werkverkehr.

c Obere Fahrzeuggruppe:
Lkw und Zugmaschinen im gewerblichen Güterverkehr, Kraftomni-
busse, Abschleppwagen sowie Sonderfahrzeuge außer Kranken- und
Leichenwagen.

Eine Übernahme ist zudem möglich
-von einem Lieferwagen auf einen Lkw oder eine Zugmaschine im
Werkverkehr bis 10 Tonnen zulässiger Gesamtmasse (bzw.
Gesamtgewicht),

-von einem Pkw mit 7-9 Plätzen, Mietwagen oder Taxi auf einen
Kraftomnibus mit nicht mehr als 20 Plätzen (ohne Fahrersitz). 

Landwirtschaftliche Zugmaschinen und Gabelstapler
Die Übernahme des Schadenverlaufs von landwirtschaftlichen
Zugmaschinen ist nur auf eine landwirtschaftliche Zugmaschine, die
Übertragung von einem Gabelstapler ist nur auf einen Gabelstapler
möglich.

Vorübergehende Zugehörigkeit zu einer niedrigeren Fahrzeug -
gruppe
Gehörte das Fahrzeug durch eine Änderung des Verwendungszwecks
nach I.7.1.8 vorübergehend einer niedrigeren Fahrzeuggruppe an,
übernehmen wir den Schadenverlauf des Zeitraums der Zugehörigkeit
zur niedrigeren Fahrzeuggruppe.

Geltung unterschiedlicher SF-Staffeln
I.7.2.2 Gelten für die Fahrzeuge, zwischen denen der Schadenverlauf
übertragen wird, nach Anhang 1 unterschiedliche SF-Staffeln, wird Ihr
Fahrzeug entsprechend der Anzahl der schadenfreien Jahre des über-
tragenden Fahrzeugs in die für das übernehmende Fahrzeug geltende
Staffel eingestuft. 
Schäden und Unterbrechungen, die sich noch nicht auf den
Schadenverlauf ausgewirkt haben, werden nach der für das überneh-
mende Fahrzeug geltenden Staffel berücksichtigt.
Zusätzliche Regelung für die Übernahme des Schadenverlaufs bei
Rabattübertragung nach I.7.1.2, für ein weiteres Fahrzeug nach I.7.1.3
und bei Ringtausch nach I.7.1.4.
I.7.2.3 Sie machen glaubhaft, dass die Anrechnung des Schaden -
verlaufs gerechtfertigt ist. Für die Übernahme des Schadenverlaufs bei
Ringtausch nach I.7.1.4 gehört dazu insbesondere Ihre schriftliche
Erklärung, dass beide Fahrzeuge überwiegend vom selben
Personenkreis geführt werden.

Zusätzliche Regelung für die Übernahme des Schadenverlaufs von
einer anderen Person nach I.7.1.6
I.7.2.4 Wir übernehmen den Schadenverlauf von einer anderen Person
nur für den Zeitraum, in dem das Fahrzeug der anderen Person über-
wiegend von Ihnen gefahren wurde, und unter folgenden
Voraussetzungen:
a Es handelt sich bei der anderen Person um 

-Ihren Ehepartner, eingetragenen Lebenspartner, ein Elternteil oder
Ihr Kind (auch Stief- und Adoptivkind)

-Ihren mit Ihnen in häuslicher, eheähnlicher Gemeinschaft lebenden
Lebenspartner

-Ihren mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Großelternteil,
Enkel, Bruder oder Schwester

-eine juristische Person
b Sie machen den Zeitraum, in dem das Fahrzeug der anderen Person

überwiegend von Ihnen gefahren wurde glaubhaft; hierzu gehört ins-
besondere
-eine schriftliche Erklärung von Ihnen und der anderen Person; ist die
andere Person verstorben, ist die Erklärung durch Sie ausreichend;
ist die andere Person Ihr Ehegatte, kann die Erklärung entfallen;

-die Vorlage einer Kopie Ihres Führerscheins zum Nachweis dafür,
dass Sie für den entsprechenden Zeitraum im Besitz einer gültigen
Fahrerlaubnis waren;

c die andere Person ist mit der Übertragung ihres Schadenverlaufs an
Sie einverstanden und gibt damit ihren Schadenfreiheitsrabatt in voll-
em Umfang auf;

d die Nutzung des Fahrzeugs der anderen Person durch Sie liegt bei
der Übernahme nicht mehr als 12 Monate zurück;

e der Tod der verstorbenen Person liegt bei der Übernahme nicht mehr
als 12 Monate zurück.

I.7.3  Übernahme des Schadenverlaufs nach Betriebsübergang
Haben Sie einen Betrieb und dessen zugehörige Fahrzeuge übernom-
men, übernehmen wir den Schadenverlauf dieser Fahrzeuge unter
 folgenden Voraussetzungen:
-Der bisherige Betriebsinhaber ist mit der Übernahme des
Schadenverlaufs durch Sie einverstanden und gibt damit den
Schadenfreiheitsrabatt in vollem Umfang auf,

-Sie machen glaubhaft, dass sich durch die Übernahme des Betriebs
die bisherige Risikosituation nicht verändert hat.

I.8  Einstufung nach Abgabe des Schadenverlaufs
I.8.1 Nach einer Abgabe des Schadenverlaufs Ihres Vertrags stufen wir
diesen in die SF-Klasse ein, die Sie bei Ersteinstufung Ihres Vertrags
nach I.2 bekommen hätten Befand sich Ihr Vertrag in der S-Klasse M
oder S, bleibt diese Einstufung bestehen. 
I.8.2  Wir sind berechtigt, den Mehrbeitrag aufgrund der Umstellung
Ihres Vertrags nachzuerheben.

I.9  Auskünfte über den Schadenverlauf
I.9.1 Wir sind berechtigt, uns bei Übernahme eines Schadenverlaufs
folgende Auskünfte vom Vorversicherer geben zu lassen:
-Art und Verwendung des Fahrzeugs,
-Beginn und Ende des Vertrags für das Fahrzeug,
-Schadenverlauf des Fahrzeugs in der Kfz-Haftpflicht- und der
Vollkaskoversicherung,

-Unterbrechungen des Versicherungsschutzes des Fahrzeugs, die sich
noch nicht auf dessen letzte Neueinstufung ausgewirkt haben,

-ob für ein Schadenereignis Rückstellungen innerhalb von drei Jahren
nach deren Bildung aufgelöst worden sind, ohne dass Zahlungen
geleistet worden sind und

-ob Ihnen oder einem anderen Versicherer bereits entsprechende
Auskünfte erteilt worden sind.

I.9.2 Versichern Sie nach Beendigung Ihres Vertrags in der Kfz-
Haftpflicht- und der Vollkaskoversicherung Ihr Fahrzeug bei einem
anderen Versicherer, sind wir berechtigt und verpflichtet, diesem auf
Anfrage Auskünfte zu Ihrem Vertrag und dem versicherten Fahrzeug
nach I. 9.1 zu geben. 
Unsere Auskunft bezieht sich nur auf den tatsächlichen
Schadenverlauf. Sondereinstufungen – mit Ausnahme der Regelung
nach I.2.2.1. werden nicht berücksichtigt.
Mit der Übermittlung der Daten an Ihren neuen Versicherer gilt unsere
Verpflichtung Ihnen gegenüber nach § 5 Abs. 7 Satz 1 PflVG als erfüllt.
I.9.3 Während des Versicherungsverhältnisses können Sie jederzeit
eine Bescheinigung über den Schadenverlauf in der Kfz-Haftpflicht- und
der Vollkaskoversicherung verlangen. Die Bescheinigung übersenden
wir innerhalb von 15 Tagen nach dem Sie diese bei uns angefordert
haben.

J  Merkmale zur Beitragsberechnung
J.1  Fahrzeugbezogene Merkmale
Die Beitragsberechnung richtet sich nach Art, Aufbau, Hersteller und
Typ, Verwendung, Motorleistung, Hubraum, Anzahl der Plätze, Nutzlast,
Leergewicht oder zulässiger Gesamtmasse der Fahrzeuge. Maßgeblich
sind die Eintragungen in der Zulassungsbescheinigung Teil I
(Kraftfahrzeugschein), hilfsweise in der Zulassungsbescheinigung Teil II
(Kraftfahrzeugbrief) oder in anderen amtlichen Urkunden.

J.2  Risikobestimmende Tarif- und Gefahrenmerkmale
Die Beitragsberechnung richtet sich nach den risikobestimmenden
Tarif- und Gefahrenmerkmalen. Hierzu zählen alle Umstände, zu denen
wir im Antrag Angaben verlangen und die wir im Versicherungsschein
unter der Überschrift In der Beitragsberechnung berücksichtigte
Tarifmerkmale“ ausweisen.
Die jährliche Fahrleistung ergibt sich aus dem 12fachen Wert der durch-
schnittlichen monatlichen Fahrleistung, wenn die Vertragsdauer für
einen Pkw, Lkw, Lieferwagen, Omnibus, ein Kraftrad oder eine
Zugmaschine (nicht landwirtschaftliche Zugmaschine) kürzer als ein
Jahr ist oder die genannten Fahrzeuge mit einem Saisonkennzeichen
zugelassen sind.

K  Beitragsänderung aufgrund tariflicher Maßnahmen
K.1  Typklasse
Richtet sich der Versicherungsbeitrag nach dem Typ Ihres Fahrzeugs,
können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen, welcher Typklasse
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Ihr Fahrzeug zu Beginn des Vertrags zugeordnet worden ist. Die
Zuordnung wird von einem Treuhänder vorgenommen. Ist dies noch
nicht erfolgt, legen wir eine Typklasse vorläufig fest.
Maßgeblich für die Zuordnung der Fahrzeuge nach Hersteller und Typ
sind die Eintragungen in Ihrer Zulassungsbescheinigung Teil I (bzw.
Fahrzeugschein), hilfsweise in Ihrer Zulassungsbescheinigung Teil II
(bzw. Fahrzeugbrief) oder in anderen amtlichen Urkunden.
Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich, ob und in welchem
Umfang sich der Schadenbedarf Ihres Fahrzeugtyps im Verhältnis zu
dem aller Fahrzeugtypen erhöht oder verringert. Ändert sich der
Schadenbedarf Ihres Fahrzeugtyps im Verhältnis zu dem aller
Fahrzeugtypen, kann dies zu einer Zuordnung in eine andere Typklasse
führen. Die damit verbundene Beitragsänderung wird mit Beginn des
nächsten Versicherungsjahres wirksam.
Die Klassengrenzen können Sie der Tabelle im Anhang 2 entnehmen.

K.2  Regionalklasse
Richtet sich der Versicherungsbeitrag nach dem Zulassungsbezirk
(amtliches Kennzeichen), in dem Ihr Fahrzeug zugelassen ist, wird Ihr
Vertrag entsprechend dem Zulassungsbezirk einer Regionalklasse
zugeordnet. Ihrem Versicherungsschein können Sie entnehmen, wel-
cher Regionalklasse Ihr Fahrzeug zu Beginn des Vertrags zugeordnet
worden ist.
Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich, ob und in welchem
Umfang sich der Schadenbedarf des Zulassungsbezirks im Verhältnis
zu allen Zulassungsbezirken erhöht oder verringert. Ändert sich der
Schadenbedarf Ihres Zulassungsbezirks im Verhältnis zu dem aller
Zulassungsbezirke, kann dies zu einer Zuordnung zu einer anderen
Regionalklasse führen. Die damit verbundene Beitragsänderung wird
mit Beginn des nächsten Versicherungsjahres wirksam. 
Die Klassengrenzen können Sie der Tabelle im Anhang 3 entnehmen.

K.3  Tarifänderung 
Wir sind berechtigt, den Tarif mit Wirkung für die bestehenden Verträge
der Schaden- und Kostenentwicklung anzupassen. 
Bei einer Erhöhung können wir, bei einer Verminderung müssen wir den
Beitrag mit Wirkung vom Beginn des nächsten Versicherungsjahres
angleichen.

K.4  Ihr Lebensalter
Richtet sich der Versicherungsbeitrag auch nach Ihrem Lebensalter,
aktualisieren wir Ihre Alterseinstufung jährlich ab Beginn des nächsten
auf den 31. Dezember folgenden Versicherungsjahres. Dadurch kann
es zu einer Beitragsermäßigung oder Beitragserhöhung kommen.

K.5  Wirksamkeitsvoraussetzungen
Eine Beitragserhöhung nach K.1 bis K.4 ist nur wirksam, wenn wir
Ihnen die Beitragsänderung bis spätestens einen Monat vor dem
Zeitpunkt der Wirksamkeit mitteilen, Ihnen bei einer Beitragserhöhung
nach K.3 den Unterschied zwischen bisherigem und neuem Beitrag
kenntlich machen und Sie auf Ihr Kündigungsrecht nach K.6 hinweisen.

K.6  Kündigungsrecht
Führt eine Änderung nach K.1 bis K.4 in der Kfz-Haftpflichtversicherung
zu einer Beitragserhöhung, so haben Sie nach G.2.7 ein Kündigungs -
recht. Werden mehrere Änderungen gleichzeitig wirksam, so besteht Ihr
Kündigungsrecht nur, wenn die Änderungen in Summe zu einer
Beitragserhöhung führen. 
Dies gilt für die Kaskoversicherung entsprechend. 

K.7 Gesetzliche Änderung des Leistungsumfangs in der Kfz-Haft -
pflichtversicherung
In der Kfz-Haftpflichtversicherung sind wir berechtigt, den Beitrag zu
erhöhen, sobald wir aufgrund eines Gesetzes, einer Verordnung oder
einer EU-Richtlinie dazu verpflichtet werden, den Leistungsumfang
oder die Versicherungssummen zu erhöhen. 

K.8  Änderung der Tarifstruktur
Wir sind berechtigt, die Bestimmungen für S- und SF-Klassen,
Regionalklassen, Typklassen, Tarifgruppen, Stärkeklassen, die in
Anhang 4 genannten Einwohnerdichteklassen und die in J.2 genannten
risiko - bestimmenden Tarif- und Gefahrenmerkmale zu ändern, ersatz-
los aufzuheben oder durch neue Merkmale zu ergänzen oder zu erset-
zen, wenn ein angemessenes Verhältnis von Beitrag und
Versicherungsleistung gewährleistet ist und dies den anerkannten
Grundsätzen der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik
entspricht. Die geänderten Bestimmungen werden mit Beginn des
nächsten Versicherungsjahres wirksam, wenn wir Ihnen die Änderun-

gen spätestens einen Monat vor Inkrafttreten mitteilen und Sie 
schriftlich über Ihr Kündigungsrecht nach G.2.9 belehren.

L Beitragsänderung aufgrund eines bei Ihnen eingetretenen
Umstands
L.1  Änderung des Schadenfreiheitsrabatts
Ihr Beitrag kann sich aufgrund der Regelungen zum
Schadenfreiheitsrabatt-System nach Abschnitt I ändern. 

L.2  Änderung von Merkmalen zur Beitragsberechnung
Welche Änderungen werden berücksichtigt?
L.2.1 Ändert sich während der Laufzeit des Vertrags ein im
Versicherungsschein unter der Überschrift  der Beitragsberechnung
berücksichtigte Tarifmerkmale“ aufgeführtes Merkmal zur
Beitragsberechnung, berechnen wir den Beitrag neu. Dies kann zu
einer Beitragssenkung oder zu einer Beitragserhöhung führen. 

Auswirkung auf den Beitrag
L.2.2  Der neue Beitrag gilt ab dem Tag der Änderung.
L.2.3 Ändert sich die im Versicherungsschein aufgeführte Jahres -
fahrleistung, gilt abweichend von L.2.2 der neue Beitrag rückwirkend ab
Beginn des laufenden Versicherungsjahres. 

L.3  Änderung der Regionalklasse wegen Wohnsitzwechsels
Wechselt der Halter seinen Wohnsitz und wird dadurch Ihr Fahrzeug
einer anderen Regionalklasse zugeordnet, richtet sich der Beitrag ab
der Ummeldung bei der Zulassungsbehörde nach der neuen
Regionalklasse. 

L.4  Ihre Mitteilungspflichten zu den risikobestimmenden Tarif- und
Gefahrenmerkmalen
Anzeige von Änderungen 
L.4.1 Die Änderung eines im Versicherungsschein unter der Über-
schrift  der Beitragsberechnung berücksichtigte Tarifmerkmale“ auf-
geführten Merkmals zur Beitragsberechnung müssen Sie uns unver-
züglich anzeigen. 
L.4.1.1 Für das Merkmal Fahrerkreis gilt dies nicht, wenn ein
Kaufinteressent, ein Kraftfahrzeugreparateur, ein Hotelangestellter in
Ausübung seines Dienstes oder ein Dritter das Fahrzeug anlässlich
einer Notsituation fährt.
L.4.1.2 Fahrunsicherheit des Versicherungsnehmers oder anderer
berechtigter Fahrer infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder
anderer berauschender Mittel gilt nicht als Notfall im Sinne dieser
Bestimmung. 
L.4.1.3 Wir sind zur Überprüfung der Änderungen berechtigt. Auf
Anforderung haben Sie uns entsprechende Bestätigungen oder
Nachweise vorzulegen.

Überprüfung der Merkmale zur Beitragsberechnung
L.4.2 Wir sind berechtigt zu überprüfen, ob die bei Ihrem Vertrag
berücksichtigten Merkmale zur Beitragsberechnung zutreffen. Auf
Anforderung haben Sie uns entsprechende Bestätigungen oder
Nachweise vorzulegen. 

Folgen von unzutreffenden Angaben
L.4.3 Haben Sie unzutreffende Angaben zu Merkmalen zur
Beitragsberechnung gemacht oder Änderungen nicht angezeigt, gilt
rückwirkend ab Beginn des laufenden Versicherungsjahres der Beitrag,
der den tatsächlichen Merkmalen zur Beitragsberechnung entspricht. 
L.4.4 Haben Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig unzutreffende
Angaben gemacht oder Änderungen vorsätzlich nicht angezeigt und ist
deshalb ein zu niedriger Beitrag berechnet worden, ist zusätzlich zur
Beitragserhöhung eine Vertragsstrafe in Höhe eines Jahresbeitrags,
der sich nach Umstellung auf den richtigen Tarif und Beitrag für das lau-
fende Versicherungsjahr ergibt, zu zahlen. 
L.4.5 Die Vertragsstrafenregelung gilt anstelle unserer gesetzlichen
Rechte bei Verletzung der Anzeigepflichten und Gefahrerhöhung
gemäß §§ 19 bis 26 des Versicherungsvertragsgesetzes.

Folgen von Nichtangaben
L.4.6 Unterlassen Sie im Antrag Angaben zu den Merkmalen der
Beitragsberechnung, nach denen wir Sie gefragt haben, berechnen wir
den Beitrag von Anfang an so, als hätten Sie die für die
Beitragsberechnung ungünstigeren Angaben gemacht.
L.4.7 Kommen Sie unserer Aufforderung, Bestätigungen oder
Nachweise vorzulegen, schuldhaft nicht innerhalb von drei Wochen
nach, wird der Beitrag rückwirkend ab Beginn des laufenden
Versicherungsjahres für dieses Merkmal zur Beitragsberechnung nach
den für Sie ungünstigsten Annahmen berechnet. 
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L.5  Änderung der Art und Verwendung des Fahrzeugs
Ändert sich die im Versicherungsschein ausgewiesene Art und
Verwendung des Fahrzeugs gemäß der Tabelle in Anhang 6, müssen
Sie uns dies anzeigen. Bei der Zuordnung nach der Verwendung des
Fahrzeugs gelten ziehendes Fahrzeug und Anhänger als Einheit, wobei
das höhere Wagnis maßgeblich ist. 
Wir können in diesem Fall den Versicherungsvertrag nach G.3.6 in
Textform kündigen oder den Beitrag ab der Änderung anpassen.
Erhöhen wir den Beitrag um mehr als 10 Prozent, haben Sie ein
Kündigungsrecht nach G.2.8.

L.6  Änderung der Tarifgruppe

Anzeige von Änderungen 
L.6.1 Fallen die Voraussetzungen für die Zuordnung zu den
Tarifgruppen A, B, D, oder F gemäß der Tabelle in Anhang 5 weg, müs-
sen Sie uns dies unverzüglich anzeigen. Fallen die Voraussetzungen
wegen der Ableistung des Grundwehr- und Zivildienstes weg, müssen
Sie uns dies nicht anzeigen.

Überprüfung der Zuordnung zu den Tarifgruppen
L.6.2 Wir sind berechtigt zu überprüfen, ob die bei Ihrem Vertrag
berücksichtigte Zuordnung zu den Tarifgruppen A, B, D oder F zutrifft.
Auf Anforderung haben Sie uns entsprechende Bestätigungen oder
Nachweise vorzulegen.

Folgen von Nichtangaben
L.6.3 Kommen Sie unserer Aufforderung, Bestätigungen oder
Nachweise vorzulegen, nicht innerhalb von drei Wochen nach, stufen
wir Ihren Vertrag rückwirkend ab Beginn des laufenden Versiche -
rungsjahres in die Tarifgruppe N ein. Dies führt zu einem höheren
Beitrag.
L.6.4 Beantragen Sie schon bei Versicherungsbeginn die Zuordnung
zu den Tarifgruppen A, B, D oder F und legen Sie uns die notwendigen
Bestätigungen und Nachweise nicht innerhalb von drei Wochen nach
Aufforderung vor, stufen wir Ihren Vertrag ab Versicherungsbeginn in
die Tarifgruppe N ein. 

M Meinungsverschiedenheiten, Gerichtsstände, 
Anzei gen / Wil lens  erklärungen

M.1  Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind
Versicherungsombudsmann
M.1.1 Wenn Sie als Verbraucher mit unserer Entscheidung nicht zufrieden
sind oder eine Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen
gewünschten Ergebnis geführt hat, können Sie sich an den Ombudsmann
für Versicherungen wenden (Ombudsmann e.V., Postfach 080632,
10006 Berlin, E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de). Der
Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für
Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Voraussetzung für
das Schlichtungsverfahren vor dem Ombudsmann ist aber, dass Sie uns
zunächst die Möglichkeit gegeben haben, unsere Entscheidung zu
überprüfen. 

Versicherungsaufsicht
M.1.2 Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten
Meinungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können
Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als
Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Sektor
Versicherungsaufsicht, Grau - rheindorfer Straße 108, 53117 Bonn; E-
Mail: poststelle@bafin.de; Tel.: 0228 41 08-0; Fax 0228 4108 – 15 50.
Bitte beachten Sie, dass die BAFin keine Schiedsstelle ist und einzelne
Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann. 

Sachverständigenverfahren in der Kaskoversicherung
M.1.3 Bei Meinungsverschiedenheiten über die Höhe des Schadens in
der Kaskoversicherung können Sie nach A.2.17 einen Sachver -
ständigenausschuss entscheiden lassen.

M.2  Gerichtsstände  
M.2.1 Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können Sie insbe-
sondere bei folgenden Gerichten geltend machen:
-dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
-dem Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreuen-
de Niederlassung örtlich zuständig ist.

  
M.2.2 Wir können Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag insbeson-
dere bei folgenden Gerichten geltend machen: 
-dem Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist,
-dem Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die Niederlassung
Ihres Betriebs befindet, wenn Sie den Versicherungsvertrag für Ihren
Geschäfts- oder Gewerbebetrieb abgeschlossen haben. 

Sie haben Ihren Wohnsitz oder Geschäftssitz ins Ausland verlegt
M.2.3 Für den Fall, dass Sie Ihren Wohnsitz, Ihren gewöhnlichen
Aufenthalt oder Ihren Geschäftssitz nach Vertragsschluss aus dem
Geltungsbereich des Versicherungsvertragsgesetzes verlegt haben
oder Ihr Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt oder Geschäftssitz im
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, bestimmt sich abwei-
chend der Regelungen nach M.2.1 und M.2.2 die gerichtliche
Zuständigkeit ausschließlich nach dem Sitz des Versicherers oder sei-
ner für den Versicherungs - vertrag zuständigen Niederlassung.
Bei Klagen gegen den Versicherungsvertreter bestimmt sich die gericht-
liche Zuständigkeit ausschließlich nach dem Sitz dessen gewerblicher
Niederlassung oder dessen Wohnsitz.

M.3  Anzeigen / Willenserklärungen

Form
M.3.1 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in die-
sem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sollen Sie die für den
Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das
Versicherungs- verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem
Versicherer erfolgen, in Textform abgeben.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen
Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die
gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und
Anzeigen bleiben unberührt.

Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
M.3.2 Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift nicht mitgeteilt,
genügt für eine Willenserklärung, die wir Ihnen gegenüber abgeben
wollen, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns
bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer uns nicht angezeigten
Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des
Briefes als zugegangen.

Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
M.3.3 Haben Sie die Versicherung unter der Anschrift Ihres
Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach M.3.2 entspre-
chend Anwendung.

N  Bedingungsänderung
N.1 In welchen Fällen dürfen wir die Bedingungen ändern? 
Wir sind berechtigt, einzelne Regelungen dieser Bedingungen mit
Wirkung für bestehende Verträge zu ändern oder zu ergänzen, wenn
-ein Gesetz oder eine Rechtsverordnung geändert wird, auf denen ein-
zelne Bedingungen des Vertrages beruhen,

-sich die höchstrichterliche Rechtsprechung ändert und dies unmittel-
bare Auswirkungen auf den Versicherungsvertrag hat, 

-ein Gericht einzelne Bedingungen rechtskräftig für unwirksam erklärt
und die gesetzlichen Vorschriften keine Regelungen enthalten, die an
deren Stelle tritt, oder

-die Kartellbehörde oder die Versicherungsaufsichtsbehörde einzelne
Bedingungen durch bestandskräftigen Verwaltungsakt als mit dem gel-
tenden Recht nicht vereinbar erklärt und die gesetzlichen Vorschriften
keine Regelung enthalten, die an deren Stelle tritt.

Dies gilt nur, soweit die einzelnen geänderten Bedingungen unmittelbar
davon betroffen sind. 
Diese Berechtigung zur Änderung oder Ergänzung haben wir in den
Fällen der o.g. gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung auch
dann, wenn es sich um inhaltsgleiche Bedingungen eines anderen
Versicherers handelt. 
Wir dürfen Bedingungen nur ändern oder ergänzen, wenn die
Schließung einer durch die genannten Änderungsanlässe entstande-
nen Vertragslücke zur Durchführung des Vertrags erforderlich ist oder
das bei Vertragsschluss vereinbarte Verhältnis zwischen Leistung und
Gegenleistung nicht in unbedeutendem Maße gestört ist. 

N.2  Wirksamkeitsvoraussetzungen
Die nach N.1 zulässigen Änderungen teilen wir Ihnen schriftlich mit und
erläutern sie. Sie finden Anwendung, wenn wir Ihnen die Änderung
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sechs Wochen vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens mitgeteilt und
Sie schriftlich über ihr Kündigungsrecht nach G.2.10 belehrt haben.

Anhang 1: Tabellen zum Schadenfreiheitsrabatt-System
1  Pkw
1.1 Einstufung von Pkw in Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen)
und Beitragssätze
Dauer des schaden-
freien und ununter-
brochenen Verlaufs 

Beitragssatz in Prozent
Kfz-Haftpflicht Vollkasko

 53 FS  rhem dnu 53 23 23
  Kalenderjahre 

 43 FS erhajrednelaK 43 23 23
33 Kalenderjahre SF 33 23 23

 23 FS erhajrednelaK 23 23 23
 13 FS erhajrednelaK 13 23 23
 03 FS erhajrednelaK 03 23 23
 92 FS erhajrednelaK 92 23 23
 82 FS erhajrednelaK 82 23 23
 72 FS erhajrednelaK 72 23 23
 62 FS erhajrednelaK 62 23 23
 52 FS erhajrednelaK 52 23 23
 42 FS erhajrednelaK 42 23 23
 32 FS erhajrednelaK 32 23 23
 22 FS erhajrednelaK 22 23 23
 12 FS erhajrednelaK 12 27 26
 02 FS erhajrednelaK 02 28 26
 91 FS erhajrednelaK 91 29 27
 81 FS erhajrednelaK 81 29 27
 71 FS erhajrednelaK 71 30 28
 61 FS erhajrednelaK 61 30 28
 51 FS erhajrednelaK 51 31 29
 41 FS erhajrednelaK 41 31 30
 31 FS erhajrednelaK 31 32 31
 21 FS erhajrednelaK 21 33 32
 11 FS erhajrednelaK 11 35 33
 01 FS erhajrednelaK 01 37 34

 9 Kalenderjahre SF   9 38 35
 8 Kalenderjahre SF   8 40 36
 7 Kalenderjahre SF   7 42 38
 6 Kalenderjahre SF   6 44 39
 5 Kalenderjahre SF   5 46 42
 4 Kalenderjahre SF   4 52 45
 3 Kalenderjahre SF   3 58 51
 2 Kalenderjahre SF   2 64 55
 1 Kalenderjahre SF   1 74 60
  – SF    84 72
  – S 92 
  – 0  100 95
  – M 140 125
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SF- und 
S-Klassen

1.2 Rückstufung im Schadenfall bei Pkw
1.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung
 bei  bei bei bei 
 1 Schaden  2 3 4 u. mehr
aus Klasse nach Klasse Schäden Schäden Schäden
SF 35 SF 22 SF  8 SF  2 M
SF 34 SF 22 SF  7 SF  1 M
SF 33 SF 22 SF  7 SF  1 M
SF 32 SF 22 SF  6 SF  1 M
SF 31 SF 22 SF  6 SF  1 M
SF 30 SF 22 SF  6 SF  1 M
SF 29 SF 22 SF  6 SF  1 M
SF 28 SF 22 SF  5 SF   M
SF 27 SF 22 SF  5 SF   M
SF 26 SF 22 SF  5 SF   M
SF 25 SF 22 SF  4 SF   M
SF 24 SF 12 SF  4 SF   M
SF 23 SF 11 SF  4 SF   M
SF 22 SF 11 SF  4 SF   M
SF 21 SF 10 SF  3 SF   M
SF 20 SF 10 SF  3 SF   M
SF 19 SF  9 SF  3 SF   M
SF 18 SF  9 SF  2 0 M
SF 17 SF  8 SF  2 0 M
SF 16 SF  8 SF  2 0 M
SF 15 SF  7 SF  1 0 M
SF 14 SF  6 SF  1 0 M
SF 13 SF  6 SF  1 0 M
SF 12 SF  5 SF  1 0 M

S 0 M M M 
0 M M M M 
M M M M M
1.2.2 Vollkaskoversicherung
 bei  bei bei bei 
 Schaden  2 3 4 u. mehr
aus Klasse nach Klasse Schäden Schäden Schäden
SF 35 SF 22 SF 16 SF  8 M
SF 34 SF 22 SF 12 SF  6 M
SF 33 SF 22 SF 12 SF  6 M
SF 32 SF 22 SF 12 SF  6 M
SF 31 SF 22 SF 11 SF  5 M
SF 30 SF 22 SF 11 SF  5 M
SF 29 SF 22 SF 10 SF  4 M
SF 28 SF 22 SF 10 SF  4 M
SF 27 SF 22 SF  9 SF  4  M
SF 26 SF 22 SF  9 SF  4 M
SF 25 SF 22 SF  8 SF  3  M
SF 24 SF 15 SF  8 SF  3 M
SF 23 SF 14 SF  7 SF  2 M
SF 22 SF 14 SF  7 SF  2 M
SF 21 SF 13 SF  6 SF  1 M
SF 20 SF 12 SF  6 SF  1 M
SF 19 SF 12 SF  5 SF  1 M
SF 18 SF 11 SF  5 SF  1 M
SF 17 SF 10 SF  5 SF  1 M
SF 16 SF 10 SF  4 SF   M
SF 15 SF  9 SF  4 SF   M
SF 14 SF  8 SF  3 0 M
SF 13 SF  7 SF  3 0 M
SF 12 SF  7 SF  2 M M
SF 11 SF  6 SF  1 M M
SF 10 SF  5 SF  1  M M
SF  9 SF  5 SF   M M
SF  8 SF  4 SF   M M
SF  7 SF  3 0  M M
SF  6 SF  2 0 M M
SF  5 SF  2 0 M M
SF  4 SF  1 0 M M
SF  3 SF   0 M M
SF  2 0 M M M
SF  1 0  M M M
SF   0 M M M 
0 M M M M 
M M M M M
2  Krafträder
2.1 Einstufung von Krafträdern in Schadenfreiheitsklassen (SF-
Klassen) und Beitragssätze
Dauer des schadenfreien und
ununterbrochenen Verlaufs
SF- und  S-Klassen Beitragssatz in Prozent

Kfz-Haftpflicht Vollkasko
10 Kalenderjahre SF 10 25 35 

9 Kalenderjahre SF   9 25 40 
8 Kalenderjahre SF   8 25 40 
7 Kalenderjahre SF   7 25 40
6 Kalenderjahre SF   6 30 45
5 Kalenderjahre SF   5 35 45
4 Kalenderjahre SF   4 35 50
3 Kalenderjahre SF   3 40 60
2 Kalenderjahre SF   2 45 65
1 Kalenderjahr SF   1 50 65
- SF   60 80
- 0 100 100
- M 140 140

SF 11 SF  5 SF  1 0 M
SF 10 SF  4 SF   M M
SF  9 SF  3 SF   M M
SF  8 SF  3 SF   M M
SF  7 SF  2 SF   M M
SF  6 SF  2 S M M
SF  5 SF  1 S M M

SF  4 SF  1 0 M M
SF  3 SF  1 0 M M
SF  2 SF   0 M M
SF  1 SF   0 M M
SF   0 M M M 

2.2  Rückstufung im Schadenfall bei Krafträdern
2.2.1  Kfz-Haftpflichtversicherung

bei bei bei 3 und mehr
1 Schaden 2 Schäden Schäden

aus Klasse nach Klasse
SF 10 SF  2 0 M
SF   9 SF  2 0 M
SF   8 SF  1 0 M
SF   7 SF  1 0 M
SF   6 SF 0 M
SF   5 SF 0 M
SF   4 0 M M
SF   3 0 M M
SF   2 0 M M
SF   1 0 M M
SF 0 M M
0 M M M
M M M M



3.2  Rückstufung im Schadenfall bei Leichtkrafträdern
3.2.1  Kfz-Haftpflichtversicherung

bei bei bei 3 und mehr
1 Schaden 2 Schäden Schäden

aus Klasse nach Klasse
SF 3 SF 2 SF 0
SF 2 SF 0 0
SF 1 SF 0 0
SF 0 0 0
0 0 0 0
3.2.2  Vollkaskoversicherung

bei bei bei 3 und mehr
1 Schaden 2 Schäden Schäden

aus Klasse nach Klasse
SF 3 SF 2 SF 1 0
SF 2 SF 1 0 0
SF 1 0 0 0
SF 0 0 0
0 0 0 0
4  Campingfahrzeuge (Wohnmobile)
4.1 Einstufung von Campingfahrzeugen (Wohnmobilen) in Schaden- 
freiheitsklassen (SF-Klassen) und Beitragssätze
Dauer des schadenfreien und ununterbrochenen Verlaufs
SF- und  S-Klassen Beitragssatz in Prozent

Kfz-Haftpflicht Vollkasko
10 Kalenderjahre SF 10 45 35

9 Kalenderjahre SF   9 50 35
8 Kalenderjahre SF   8 50 35
7 Kalenderjahre SF   7 50 40
6 Kalenderjahre SF   6 55 40
5 Kalenderjahre SF   5 55 40
4 Kalenderjahre SF   4 55 45
3

 
Kalenderjahr

e
SF

   
3 6

0
50

2 Kalenderjahre SF   2 70 55
1 Kalenderjahr SF   1 70 60
- SF  70 60
- 0 100 100
- M 205 130
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3  Leichtkrafträder
3.1  Einstufung von Leichtkrafträdern in Schadenfreiheitsklassen 
(SF-Klassen) und Beitragssätze
Dauer des schadenfreien und ununterbrochenen Verlaufs
SF- Klassen Beitragssatz in Prozent

Kfz-Haftpflicht Vollkasko
3 Kalenderjahre SF  3 45 55
2 Kalenderjahre SF  2 65 75
1 Kalenderjahr SF  1 65 80
- SF  70 80
- 0 100 100

5 Lieferwagen, Lkw, Zugmaschinen (ausgenommen
landwirtschaftliche), Krankenwagen, Leichenwagen
5.1 Einstufung von Lieferwagen im Werkverkehr und Lehr-Lkw in
Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und Beitragssätze
Dauer des
schadenfreien und
ununterbrochenen
Verlaufs

SF- und
S-Klassen

Beitragssatz in Prozent
Kfz-Haftpflicht Vollkasko

21 und mehr
Kalenderjahre

SF 21 37 45

20 Kalenderjahre SF 20 37 46
19 Kalenderjahre SF 19 38 48
18 Kalenderjahre SF 18 39 49
17 Kalenderjahre SF 17 41 51
16 Kalenderjahre SF 16 42 51
15 Kalenderjahre SF 15 44 52
14 Kalenderjahre SF 14 46 53
13 Kalenderjahre SF 13 48 54
12 Kalenderjahre SF 12 50 55
11 Kalenderjahre SF 11 52 57
10 Kalenderjahre SF 10 55 58

9 Kalenderjahre SF 9 58 61
8 Kalenderjahre SF 8 61 63
7 Kalenderjahre SF 7 65 65
6 Kalenderjahre SF 6 69 69
5 Kalenderjahre SF 5 73 72
4 Kalenderjahre SF 4 79 76
3 Kalenderjahre SF 3 85 82
2 Kalenderjahre SF 2 92 90
1 Kalenderjahr SF 1 100 100
- SF 110 108
- 0 133 113
- M 167 187

5.2 Rückstufung im Schadenfall bei Lieferwagen im Werkverkehr
und Lehr-Lkw
5.2.1 Kfz-Haftpflichtversicherung

aus Klasse

bei
1 Schaden
nach Klasse

bei
2 Schäden

bei 3 und
mehr Schäden

SF 21 SF 13 SF 7 M
SF 20 SF 13 SF 7 M
SF 19 SF 12 SF 6 M
SF 18 SF 11 SF 6 M
SF 17 SF 10 SF 5 M
SF 16 SF 10 SF 5 M
SF 15 SF 9 SF 4 M
SF 14 SF 8 SF 4 M
SF 13 SF 7 SF 4 M
SF 12 SF 6 SF 2 M
SF 11 SF 6 SF 2 M
SF 10 SF 5 SF 2 M
SF 9 SF 4 SF 1 M
SF 8 SF 4 SF 1 M
SF 7 SF 4 SF 1 M
SF 6 SF 2 SF M
SF 5 SF 2 SF M
SF 4 SF 1 0 M
SF 3 SF 1 0 M

4.2 Rückstufung im Schadenfall bei Campingfahrzeugen (Wohn mobilen)
4.2.1  Kfz-Haftpflichtversicherung

bei bei bei 3 und mehr
1 Schaden 2 Schäden Schäden

aus Klasse nach Klasse
SF 10 SF  0 M
SF   9 SF  0 M
SF   8 SF  0 M
SF   7 SF  0 M
SF   6 SF  0 M
SF   5 SF  0 M
SF   4 0 M M
SF   3 0 M M
SF   2 0 M M
SF   1 0 M M
SF 0 M M
0 M M M
M M M M

4.2.2  Vollkaskoversicherung
bei bei bei 3 und mehr
1 Schaden 2 Schäden Schäden

aus Klasse nach Klasse
SF 10 SF  3 SF M
SF   9 SF  1 0 M
SF   8 SF  1 0 M
SF   7 SF 0 M
SF   6 SF 0 M
SF   5 SF 0 M
SF   4 SF 0 M
SF   3 SF 0 M
SF   2 0 M M
SF   1 0 M M
SF 0 M M
0 M M M
M M M M

SF 2 SF M M
SF 1 0 M M
SF M M M
0 M M M
M M M M

SF   4 SF 0 M
SF   3 SF 0 M
SF   2 0 M M
SF   1 0 M M
SF 0 M M
0 M M M
M M M M

2.2.2  Vollkaskoversicherung
bei bei bei 3 und mehr
1 Schaden 2 Schäden Schäden

aus Klasse nach Klasse
SF 10 SF  3 SF  2 M
SF   9 SF  1 SF M
SF   8 SF  1 SF M
SF   7 SF 0 M
SF   6 SF 0 M
SF   5 SF 0 M
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Dauer des
schadenfreien und
ununterbrochenen
Verlaufs

SF- und
S-Klassen

Beitragssatz in Prozent
Kfz-Haftpflicht Vollkasko

21 und mehr
Kalenderjahre

SF 21 33 45

20 Kalenderjahre SF 20 33 46
19 Kalenderjahre SF 19 33 48
18 Kalenderjahre SF 18 33 49
17 Kalenderjahre SF 17 33 51
16 Kalenderjahre SF 16 33 51
15 Kalenderjahre SF 15 33 52
14 Kalenderjahre SF 14 35 53
13 Kalenderjahre SF 13 37 54
12 Kalenderjahre SF 12 39 55
11 Kalenderjahre SF 11 41 57
10 Kalenderjahre SF 10 44 58

9 Kalenderjahre SF 9 47 61
8 Kalenderjahre SF 8 50 63
7 Kalenderjahre SF 7 54 65
6 Kalenderjahre SF 6 58 69
5 Kalenderjahre SF 5 64 72
4 Kalenderjahre SF 4 70 76
3 Kalenderjahre SF 3 78 82
2 Kalenderjahre SF 2 88 90
1 Kalenderjahr SF 1 100 100
- SF 117 108
- 0 133 113
- M 167 187

5.4 Rückstufung im Schadenfall bei Lieferwagen im gewerblichen
Güterverkehr, Lkw und Zugmaschinen (ausgenommen
landwirtschaftliche) im Werkverkehr, Lkw im Umzugsverkehr
5.4.1 Kfz-Haftpflichtversicherung

aus Klasse

bei
1 Schaden
nach Klasse

bei
2 Schäden

bei 3 und
mehr Schäden

SF 15 bis SF 21 SF 10 SF 6 M
SF 14 SF 9 SF 5 M
SF 13 SF 8 SF 4 M
SF 12 SF 7 SF 4 M
SF 11 SF 7 SF 4 M
SF 10 SF 6 SF 3 M
SF 9 SF 5 SF 3 M
SF 8 SF 4 SF 2 M
SF 7 SF 4 SF 2 M
SF 6 SF 3 SF 2 M
SF 5 SF 3 SF 2 M
SF 4 SF 2 SF M
SF 3 SF 2 SF M

SF 2 SF M M
SF 1 0 M M
SF M M M
0 M M M
M M M M

5.4.2 Vollkaskoversicherung

aus Klasse

bei
1 Schaden
nach Klasse

bei
2 Schäden

bei 3 und
mehr Schäden

SF 21 SF 6 SF 1 M
SF 20 SF 6 SF 1 M
SF 19 SF 5 SF 1 M
SF 18 SF 5 SF 1 M
SF 17 SF 5 SF 1 M
SF 16 SF 4 SF 1 M
SF 15 SF 4 SF M
SF 14 SF 4 SF M
SF 13 SF 4 SF M
SF 12 SF 3 SF M
SF 11 SF 3 SF M
SF 10 SF 3 SF M
SF 9 SF 3 0 M
SF 8 SF 2 0 M
SF 7 SF 2 0 M
SF 6 SF 1 0 M
SF 5 SF 1 0 M
SF 4 SF M M
SF 3 0 M M
SF 2 0 M M
SF 1 0 M M
SF M M M
0 M M M
M M M M

5.5 Einstufung von Lkw und Zugmaschinen (ausgenommen
landwirtschaftliche) im gewerblichen Güterverkehr in
Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und Beitragssätze
Dauer des
schadenfreien und
ununterbrochenen
Verlaufs

SF- und
S-Klassen

Beitragssatz in Prozent
Kfz-Haftpflicht Vollkasko

21 und mehr
Kalenderjahre

SF 21 35 45

20 Kalenderjahre SF 20 35 46
19 Kalenderjahre SF 19 35 48
18 Kalenderjahre SF 18 35 49
17 Kalenderjahre SF 17 35 51
16 Kalenderjahre SF 16 35 51
15 Kalenderjahre SF 15 35 52
14 Kalenderjahre SF 14 35 53
13 Kalenderjahre SF 13 35 54
12 Kalenderjahre SF 12 35 55
11 Kalenderjahre SF 11 35 57
10 Kalenderjahre SF 10 35 58

9 Kalenderjahre SF 9 37 61
8 Kalenderjahre SF 8 40 63
7 Kalenderjahre SF 7 44 65
6 Kalenderjahre SF 6 49 69
5 Kalenderjahre SF 5 54 72
4 Kalenderjahre SF 4 61 76
3 Kalenderjahre SF 3 70 82
2 Kalenderjahre SF 2 83 90
1 Kalenderjahr SF 1 100 100
- SF 127 108
- 0 133 113
- M 167 187

  5.6 Rückstufung im Schadenfall bei Lkw und Zugmaschinen
(ausgenommen landwirtschaftliche) im gewerblichen Güterverkehr
5.6.1 Kfz-Haftpflichtversicherung

aus Klasse

bei
1 Schaden
nach Klasse

bei
2 Schäden

bei 3 und
mehr Schäden

SF 7 SF 4 M
SF 9 SF 6 SF 4 M
SF 8 SF 5 SF 3 M
SF 7 SF 4 SF 3 M
SF 6 SF 4 SF 3 M

5.2.2 Vollkaskoversicherung

aus Klasse

bei
1 Schaden
nach Klasse

bei
2 Schäden

bei 3 und
mehr Schäden

SF 21 SF 6 SF 1 M
SF 20 SF 6 SF 1 M
SF 19 SF 5 SF 1 M
SF 18 SF 5 SF 1 M
SF 17 SF 5 SF 1 M
SF 16 SF 4 SF 1 M
SF 15 SF 4 SF M
SF 14 SF 4 SF M
SF 13 SF 4 SF M
SF 12 SF 3 SF M
SF 11 SF 3 SF M
SF 10 SF 3 SF M
SF 9 SF 3 0 M
SF 8 SF 2 0 M
SF 7 SF 2 0 M
SF 6 SF 1 0 M
SF 5 SF 1 0 M
SF 4 SF M M
SF 3 0 M M
SF 2 0 M M
SF 1 0 M M
SF M M M
0 M M M
M M M M

5.3 Einstufung von Lieferwagen im gewerblichen Güterverkehr,
Lkw und Zugmaschinen (ausgenommen landwirtschaftliche) im
Werkverkehr, Lkw im Umzugsverkehr in Schadenfreiheitsklassen
(SF-Klassen) und Beitragssätze



SF 5 SF 3 SF 2 M
SF 4 SF 3 SF 2 M
SF 3 SF 2 SF 1 M
SF 2 SF 1 0 M
SF 1 0 M M
SF M M M
0 M M M
M M M M
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5.7  Einstufung von Krankenwagen und Leichenwagen in
Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und Beitragssätze 
Dauer des schadenfreien und SF- und Beitragssatz in Prozent 
ununterbrochenen Verlaufs S-Klassen Kfz-Haftpflicht Vollkasko 
10 Kalenderjahre SF 10 40 55
9 Kalenderjahre SF   9 45 60
8 Kalenderjahre SF   8 50 60
7 Kalenderjahre SF   7 55 65
6 Kalenderjahre SF   6 60 70
5 Kalenderjahre SF   5 65 75
4 Kalenderjahre SF   4 70 80
3 Kalenderjahre SF   3 75 85
2 Kalenderjahre SF   2 85 95
1 Kalenderjahr SF   1 100

SF   
100
110105

125
150

115
170

 -
0 
M 

5.8  Rückstufung im Schadenfall bei Krankenwagen und Leichenwagen
5.8.1  Kfz-Haftpflichtversicherung
aus Klasse bei bei bei bei 4 und

1 Schaden 2 Schäden 3 Schäden mehr Schäden
nach Klasse

SF 10 SF 7 SF 4 SF 2 M
SF   9 SF 5 SF 3 SF 2 M
SF   8 SF 4 SF 2 SF M
SF   7 SF 4 SF 2 SF M
SF   6 SF 3 SF 2 SF M
SF   5 SF 3 SF 2 SF M
SF   4 SF 2 SF 0 M
SF   3 SF 2 SF 0 M
SF   2 SF 0 M M
SF   1 0 M M M
SF  0 M M M
0 M M M M
M M M M M

7  Mietwagen und Taxis
7.1 Einstufung von Mietwagen und Taxis in Schadenfreiheitsklassen
(SF-Klassen) und Beitragssätze
Dauer des schadenfreien und ununterbrochenen Verlaufs
SF- und S-Klassen Beitragssatz in Prozent

Kfz-Haftpflicht Vollkasko
10 Kalenderjahre SF 10 40 55

9 Kalenderjahre SF 9 45 60
8 Kalenderjahre SF 8 50 60
7 Kalenderjahre SF 7 50 65

5.8.2  Vollkaskoversicherung 
aus Klasse bei 1 Schaden bei 2 Schaden bei 3 und

nach Klasse mehr Schäden
SF 10 SF 4 SF M
SF   9 SF 3 0 M
SF   8 SF 2 0 M
SF   7 SF 2 0 M
SF   6 SF 1 0 M
SF   5 SF 1 0 M
SF   4 SF M M

6 Kalenderjahre SF 6 60 70
5 Kalenderjahre SF 5 65 70
4 Kalenderjahre SF 4 75 80

7.2  Rückstufung im Schadenfall bei Mietwagen und Taxis
7.2.1  Kfz-Haftpflichtversicherung

bei bei bei bei 4 und mehr
1 Schaden 2 Schäden 3 Schäden Schäden

aus Klasse nach Klasse
SF 10 SF 7 SF 4 SF 2 M
SF 9 SF 6 SF 4 SF 2 M
SF 8 SF 6 SF 4 SF 2 M
SF 7 SF 6 SF 3 SF 1 M
SF 6 SF 5 SF 3 SF 1 M
SF 5 SF 3 SF 2 SF M
SF 4 SF 2 SF 0 M
SF 3 SF 2 SF 0 M
SF 2 SF 1 0 M M

3 Kalenderjahre SF 3 80 80
2 Kalenderjahre SF 2 85 95
1 Kalenderjahr SF 1 100 100
- SF  110 105
- 0 120 120
- M 130 150

 
SF 1 SF  0 M M
SF 0 M M M
0 M M M
M M M

M
M M

5.6.2 Vollkaskoversicherung

aus Klasse

bei
1 Schaden
nach Klasse

bei
2 Schäden

bei 3 und
mehr Schäden

SF 21 SF 6 SF 1 M
SF 20 SF 6 SF 1 M
SF 19 SF 5 SF 1 M
SF 18 SF 5 SF 1 M
SF 17 SF 5 SF 1 M
SF 16 SF 4 SF 1 M
SF 15 SF 4 SF M
SF 14 SF 4 SF M
SF 13 SF 4 SF M
SF 12 SF 3 SF M
SF 11 SF 3 SF M
SF 10 SF 3 SF M
SF 9 SF 3 0 M
SF 8 SF 2 0 M
SF 7 SF 2 0 M
SF 6 SF 1 0 M
SF 5 SF 1 0 M
SF 4 SF M M
SF 3 0 M M
SF 2 0 M M
SF 1 0 M M
SF M M M
0 M M M
M M M M

aus Klasse

bei
1 Schaden
nach Klasse

bei
2 Schäden

bei 3 und
mehr Schäden

6.2 Rückstufung im Schadenfall bei Omnibussen, Abschlepp 
wagen, Gabelstapler 
6.2.1  Kfz-Haftpflichtversicherung

bei bei bei bei 4 u. mehr
1 Schaden 2 Schäden 3 Schäden Schäden

aus Klasse nach Klasse
SF 10 SF 7 SF 4 SF 2 M
SF 9 SF 5 SF 3 SF 2 M
SF 8 SF 4 SF 2 SF M
SF 7 SF 4 SF 2 SF M
SF 6 SF 3 SF 2 SF M
SF 5 SF 3 SF 2 SF M
SF 4 SF 2 SF 0 M
SF 3 SF 2 SF 0 M
SF 2 SF 0 M M
SF 1 0 M M M
SF 0 M M M
0 M M M M
M M M M M

aus Klasse bei 1 Schaden bei 2 Schaden bei 3 und
nach Klasse mehr Schäden     

SF   3 0 M M
SF   2 0 M M
SF   1 0 M M
SF  M M M
0 M M M
M M M M
6  Omnibusse, Abschleppwagen, Gabelstapler
6.1  Einstufung von Omnibussen, Abschleppwagen, Gabelstapler in
Schadenfreiheitsklassen (SF-Klassen) und Beitragssätze
Dauer des schadenfreien und ununterbrochenen Verlaufs
SF- und  S-Klassen Beitragssatz in Prozent

Kfz-Haftpflicht
10 Kalenderjahre SF 10 40

9 Kalenderjahre SF 9 45
8 Kalenderjahre SF 8 50
7 Kalenderjahre SF 7 55
6 Kalenderjahre SF 6 60
5 Kalenderjahre SF 5 65
4 Kalenderjahre SF 4 70
3 Kalenderjahre SF 3 75
2 Kalenderjahre SF 2 85
1 Kalenderjahr SF 1 100
- SF  105
- 0 125
- M 150



Anhang 2: - entfällt -

Anhang 3: - entfällt -
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Anhang 4: Einwohnerdichteklassen für Taxis und Mietwagen
Die Beiträge für Versicherungsverträge von Taxis und Mietwagen rich-
ten sich in der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung nach der
Einwohnerdichte im Zulassungsbezirk (Einwohner pro km2) oder der
Großstadt, in welchem/er das versicherte Fahrzeug zugelassen ist.
Kfz-Haftpflichtversicherung
Einwohner-
dichteklasse Einwohner pro km2

1 unter     77
2 77  bis unter   112
3 112  bis unter         257
4 257  bis unter         730
6 730  bis unter       1.498
6 1.498  bis unter       2.752
7 ab 2.752

Großstädte
91 Düsseldorf
92 Frankfurt
93 Köln
94 München
95 Hamburg
96 Berlin

Vollkaskoversicherung
Einwohner-
dichteklasse Einwohner pro km2

1 unter         77
2 77  bis unter       257
3 257 bis unter     1.498

4 1.498 bis unter     2.562
5 ab  2.562

Großstädte
91 Düsseldorf
92 Frankfurt
93 Köln
94 München
95 Hamburg
96 Berlin

Teilkaskoversicherung
Einwohner- Einwohner pro km2

dichteklasse
1
2 112  bis unter       197

unter       112

3 197  bis unter        730
4 730  bis unter      2.261
5 ab  2.261

Großstadt
6 Berlin

Die Zuordnung des Vertrages zu den Einwohnerdichteklassen richtet
sich nach dem amtlichen Kennzeichen des versicherten Fahrzeugs. Bei
Umzug oder Veräußerung ist auf das Datum der Umregistrierung des
Fahrzeugs bei der zuständigen Behörde maßgebend.  Nach unserer
Aufforderung müssen Sie uns entsprechende Nachweise vorlegen.

Anhang 5: Tarifgruppen
1  Tarifgruppe A
1.1 Die Beiträge der Tarifgruppe A gelten in der Kfz-Haftpflicht -
versicherung bei Pkw für
a Landwirte und Gartenbaubetriebe

landwirtschaftliche Unternehmer im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 5 in
Verbindung mit § 123 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII, die Mitglieder einer land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft oder der Gartenbauberufsge-

 nov eßörgtsedniM enie beirteB nered ,dnis tfahcs nesson  ha, bei
einem Gartenbaubetrieb jedoch eine Mindestgröße von 2 ha hat, und
die diesen Betrieb selbst bewirtschaften;

b Ehemalige Landwirte
ehemalige landwirtschaftliche Unternehmer, wenn sie die
Voraussetzungen nach 1.a unmittelbar vor Übergabe des Betriebes
erfüllt haben und nicht anderweitig berufstätig sind;

c Familienangehörige
-Familienangehörige von Personen, die die Voraussetzungen nach
1.a oder 1.b erfüllen. Voraussetzung ist, dass die
Familienangehörigen mit den vorgenannten Personen in häuslicher
Gemeinschaft leben, von ihnen unterhalten werden und keiner wei-
teren Erwerbstätigkeit nachgehen;

-Familienangehörige von Personen, die die Voraussetzungen nach
1.a erfüllen. Voraussetzung ist, dass die Familienangehörigen mit
den vorgenannten Personen in häuslicher Gemeinschaft leben, im
betroffenen landwirtschaftlichen Betrieb beschäftigt sind und keiner
weiteren Erwerbstätigkeit nachgehen;

d Witwen und Witwer
nicht berufstätige Witwen/Witwer von Personen, die bei ihrem Tod die
Voraussetzungen nach 1.a oder 1.b erfüllt haben.

1.2 Die Beiträge der Tarifgruppe A richten sich auch nach der
Berufsgruppe, in der Sie tätig sind.

2  Tarifgruppe B
2.1 Die Beiträge der Tarifgruppe B gelten in der Kfz-Haftpflicht- und
Kaskoversicherung - in der Teilkaskoversicherung beschränkt auf Pkw -
für Versicherungsverträge von Kraftfahrzeugen, die zugelassen sind auf
a Körperschaften (ausgenommen Gebietskörperschaften), Anstalten

und Stiftungen des deutschen öffentlichen Rechts;
b juristische Personen des Privatrechts, wenn sie im Hauptzweck

Aufgaben wahrnehmen, die sonst der öffentlichen Hand obliegen
würden, und wenn
-an ihrem Grundkapital juristische Personen des öffentlichen Rechts
mit mindestens 50 % beteiligt sind oder

-sie Zuwendungen aus öffentlichen Haushalten zu mehr als der Hälfte
ihrer Haushaltsmittel erhalten (§ 23 Bundeshaushaltsordnung oder
die entsprechenden haushaltsrechtlichen Vorschriften der Länder);

c mildtätige und kirchliche Einrichtungen (§§ 53, 54 Abgabenordnung);
d als gemeinnützig anerkannte Einrichtungen (§ 52 Abgabenordnung),

die im Hauptzweck der Gesundheitspflege und Fürsorge oder der
Jugend  und Altenpflege dienen oder die im Hauptzweck durch
Förderung der Wissenschaft, Kunst, Religion, der Erziehung oder der
Volks  und Berufsbildung dem Allgemeinwohl auf materiellem, geisti-
gem oder sittlichem Gebiet nutzen; (inclusive der Lebenshilfen und 
Werkstätten für Menschen mit Behinderung)

    

e Selbsthilfeeinrichtungen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes;
f Beamte, Richter, Angestellte und Arbeiter der Gebietskörperschaften

und der unter 2.1.a bis 2.1.e genannten juristischen Personen und
Einrichtungen, sofern ihre nicht selbstständige und der Lohnsteuer

8  übrige Fahrzeuge (Ausnahmen siehe I.1)
8.1 Einstufung von übrigen Fahrzeugen in Schadenfreiheitsklassen
(SF-Klassen) und Beitragssätze
Dauer des schadenfreien und ununterbrochenen Verlaufs
SF- und S-Klassen Beitragssatz in Prozent

Kfz-Haftpflicht Vollkasko
3 Kalenderjahre SF 3 40 55
2 Kalenderjahre SF 2 55 75
1 Kalenderjahr SF 1 70 80
- SF  70 80
- 0 100 100

8.2  Rückstufung im Schadenfall bei übrigen Fahrzeugen
8.2.1  Kfz-Haftpflichtversicherung

bei bei bei 3 und mehr
1 Schaden 2 Schäden Schäden

aus Klasse nach Klasse
SF 3 SF 2 SF 1 0
SF 2 SF 1 0 0
SF 1 0 0 0
SF 0 0 0
0 0 0 0

8.2.2  Vollkaskoversicherung
bei bei bei 3 und mehr
1 Schaden 2 Schäden Schäden

aus Klasse nach Klasse
SF 3 SF 2 SF 1 0
SF 2 SF 1 0 0
SF 1 0 0 0
SF 0 0 0
0 0 0 0

7.2.2  Vollkaskoversicherung
bei bei bei 3 und mehr
1 Schaden 2 Schäden Schäden

aus Klasse nach Klasse
SF 10 SF 5 SF 1 M
SF 9 SF 4 SF 1 M
SF 8 SF 3 SF M
SF 7 SF 3 SF M
SF 6 SF 2 0 M
SF 5 SF 2 0 M
SF 4 SF 2 0 M
SF 3 SF 0 M
SF 2 SF M M
SF 1 0 M M
SF M M M
0 M M M
M M M M
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3  Tarifgruppe D
3.1 Die Beiträge der Tarifgruppe D gelten in der Kfz-Haftpflicht- und der
Kaskoversicherung – in der Teilkaskoversicherung beschränkt auf Pkw
- für Versicherungsverträge von Kraftfahrzeugen, die zugelassen sind auf      
a Baufinanzierungs-, Finanz-, Unternehmens- und Steuerberater,

Wirtschaftsprüfer, Notare und Rechtsanwälte;

b Mitarbeiter von
-Wohnungsunternehmen, die lt. Satzung/Gesellschaftervertrag in
erster Linie dem Gemeinwohl dienen;

-Versorgungsunternehmen (Wasser, Gas, Strom und Fernwärme);
-privaten Krankenanstalten, die der Gesundheitspflege dienen; hier-
zu gehören z.B. auch Kurkliniken, Rehabilitationszentren sowie
Sanatorien. Nicht der Gesundheitspflege in diesem Sinne dienen
solche Einrichtungen, die überwiegend kosmetische und nicht medi-
zinisch notwendige Behandlungen durchführen, wie z. B. Schön -
heits farmen oder Privatkliniken für plastische Chirurgie; 

-Baufinanzierungs-, Finanz-, Unternehmens- und Steuerberatern,
Wirtschaftsprüfern, Notaren und Rechtsanwälten, sofern ihre nicht
selbständige und der Lohnsteuer unterliegende Tätigkeit für die vor-
genannten Arbeitgeber mindestens 50 % der normalen Arbeitszeit
beansprucht und sofern sie von diesen Arbeitgebern entlohnt wer-
den;

c Pensionäre und Rentner, die unmittelbar vor ihrem Eintritt in den
Ruhe stand dem in 4.1.a oder 4.1.b genannten Personenkreis ange -
hörten; 

d Nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von
Personen, die zum Zeitpunkt ihres Todes dem in 4.1.a, 4.1.b oder
4.1.c genannten Personenkreis angehörten;

e Familienangehörige von Personen, die dem in 4.1.a, 4.1.b oder 4.1.c
genannten Personenkreis angehören; Voraussetzung ist, dass die
Familienangehörigen nicht erwerbstätig sind und mit den vorgenann-
ten Personen in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen unter-
halten werden.

3.3 Die Tarifgruppe D gilt nicht für Verträge von Personen, die der
Tarifgruppe B zugeordnet werden.

3.4 Die Beiträge zur Tarifgruppe D richten sich auch nach der
Berufsgruppe, in der Sie tätig sind.

3.5 Die Beiträge der Tarifgruppe D gelten nicht für Versiche -
rungsverträge von
- Fahrzeugen, die ein Versicherungskennzeichen führen müssen,
- Mietwagen und Taxis,
- Selbstfahrervermietfahrzeugen,
- Kraftomnibussen,
- Kraftfahrzeugen im gewerblichen Güterverkehr
- landwirtschaftlichen Zugmaschinen und Raupenschleppern,
- Sonderfahrzeugen jeder Art,
- Anhängern, Aufliegern und Wechselaufbauten jeder Art,
- Wagnissen des Kraftfahrzeug-Handels und -Handwerks,
- Kraftfahrzeugen, die ein Ausfuhrkennzeichen führen,
- amtlich abgestempelten roten Kennzeichen.

4  Tarifgruppe F
4.1 Die Beiträge der Tarifgruppe F gelten in der Kfz-Haftpflicht- und
Kaskoversicherung für Versicherungsverträge von Kraftfahrzeugen, die
zugelassen sind auf
a Festangestellte Mitarbeiter von

- Kreditinstituten im Sinne des Kreditwesengesetzes;
- Versicherungsunternehmen im Sinne des Versicherungsaufsichts-

gesetzes;
- Bausparkassen;
- Sparkassenverbänden;
- Genossenschaftsverbänden;
- gesetzlichen Renten-, Kranken- und Unfallversicherungsträgern;
- Tochterunternehmen in mehrheitlichem Eigentum der vorgenannten

Institutionen.
b Selbständige Versicherungsvermittler (§ 84 Handelsgesetzbuch) und

Versicherungsmakler sowie deren festangestellte Mitarbeiter;
c Sparkassen-Verwaltungsratsmitglieder;
d Pensionäre und Rentner, die unmittelbar vor ihrem Eintritt in den

Ruhestand dem in 5.1.a oder 5.1.b genannten Personenkreis
angehörten; 

e Nicht berufstätige versorgungsberechtigte Witwen/Witwer von
Personen, die zum Zeitpunkt ihres Todes dem in 5.1.a, 5.1.b oder
5.1.d genannten Personenkreis angehörten;

f Familienangehörige von Personen, die dem in 5.1.a, 5.1.b oder 5.1.d
genannten Personenkreis angehören; Voraussetzung ist, dass die
Familienangehörigen nicht erwerbstätig sind und mit den vorgenann-
ten Personen in häuslicher Gemeinschaft leben und von ihnen unter-
halten werden.

4.2 Die Beiträge zur Tarifgruppe F richten sich auch nach der
Berufsgruppe, in der Sie tätig sind.

4.3  Ver siche -rüf thcin netleg F eppurgfiraT red egärtieB eiD
rungsverträge von
- Fahrzeugen, die ein Versicherungskennzeichen führen müssen,
- Mietwagen und Taxis,
- Selbstfahrervermietfahrzeugen,
- Kraftomnibussen,
- Kraftfahrzeugen im gewerblichen Güterverkehr
- landwirtschaftlichen Zugmaschinen und Raupenschleppern,
- Sonderfahrzeugen jeder Art,
- Anhängern, Aufliegern und Wechselaufbauten jeder Art mit Ausnahme

von Wohnanhängern,
- Wagnissen des Kraftfahrzeug-Handels und -Handwerks,
- Kraftfahrzeugen, die ein Ausfuhrkennzeichen führen,
- amtlich abgestempelten roten Kennzeichen.

i Familienangehörige von Beamten, Richtern, Angestellten, Arbeitern,
Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der Bundeswehr, Pensionären
und Rentnern, die die Voraussetzungen von 2.1.f, 2.1.g oder 2.1.h
erfüllen. Voraussetzung ist, dass die Familienangehörigen nicht
erwerbstätig sind und mit den vorher genannten Personen in häusli-
cher Gemeinschaft leben und von ihnen unterhalten werden.

2.2 Die Beiträge der Tarifgruppe B gelten auch für Versiche -
rungsverträge von Kraftfahrzeugen, die zugelassen sind auf 
a juristische Personen, die die Voraussetzungen nach 2.1.a zum

01.01.94 erfüllt hatten, zum Zeitpunkt der Antragstellung jedoch nicht
mehr erfüllen, weil sie in ein privatwirtschaftliches Unternehmen
umgewandelt worden sind,

b die in 2.1.f, 2.1.h und 2.1.i genannten Personen, wenn deren
Arbeitgeber (Dienstherr) zu den unter 2.2.a genannten juristischen
Personen gehört.
Die übrigen Vorschriften über die Zuordnung zur Tarifgruppe B blei-
ben unberührt.

2.3 Die Beiträge der Tarifgruppe B richten sich auch nach der
Berufsgruppe, in der Sie tätig sind.

2.4 Die Beiträge der Tarifgruppe B gelten nicht für Versiche -
rungsverträge von
- Fahrzeugen, die ein Versicherungskennzeichen führen müssen,
- Mietwagen und Taxis,
- Selbstfahrervermietfahrzeugen,
- Kraftomnibussen,
- Kraftfahrzeugen im gewerblichen Güterverkehr
- landwirtschaftlichen Zugmaschinen und Raupenschleppern,
- Sonderfahrzeugen jeder Art,
- Anhängern, Aufliegern und Wechselaufbauten jeder Art,
- Wagnissen des Kraftfahrzeug-Handels und -Handwerks,
- Kraftfahrzeugen, die ein Ausfuhrkennzeichen führen,
- amtlich abgestempelten roten Kennzeichen.

unterliegende Tätigkeit für diese mindestens 50 % der normalen
Arbeitszeit beansprucht und sofern sie von ihnen besoldet oder ent-
lohnt werden, sowie die bei diesen juristischen Personen und
Einrichtungen in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis stehen-
den Personen, ferner Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit der
Bundeswehr (nicht freiwillig Wehrdienstleistende und Freiwilligendienst 
leistende Helfer);

g Beamte, Angestellte und Arbeiter überstaatlicher oder zwischenstaat-
licher Einrichtungen; für sie gilt das gleiche wie für die nach 2.1.f
genannten Beamten, Angestellten und Arbeiter, falls sie deutsche
Staatsangehörige sind und die Fahrzeuge dem deutschen
Zulassungsverfahren unterliegen;

h Pensionäre, Rentner und beurlaubte Angehörige des öffentlichen
Dienstes, wenn sie die Voraussetzungen von 2.1.f oder 2.1.g unmit-
telbar vor ihrem Eintritt in den Ruhestand bzw. vor ihrer Beurlaubung
erfüllt haben und nicht anderweitig berufstätig sind, sowie nicht beruf-
stätige versorgungsberechtigte Witwen / Witwer von Beamten,
Richtern, Angestellten, Arbeitern, Berufssoldaten und Soldaten auf
Zeit der Bundeswehr, Pensionären und Rentnern, die jeweils bei
ihrem Tode die Voraussetzungen von 2.1.f, 2.1.g oder 2.1.h erfüllt
haben;

3.2  Die Beiträge zur Tarifgruppe D für Pkw (Anhang 6.5.) erhöhen 
sich, wenn Sie ein Freiberufler, Einzelunternehmer, eine Gesell-
schaft des bürgerlichen Rechts oder Partnerschaftsgesellschaft 
sind.
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10.1 Linienverkehr ist eine zwischen bestimmten Ausgangs- und End -
punkten eingerichtete regelmäßige Verkehrsverbindung, auf der Fahr -
gäste an bestimmten Haltestellen ein- und aussteigen können, sowie
Verkehr, der unter Ausschluss anderer Fahrgäste der regelmäßigen Be -
förderung von Personen zum Besuch von Märkten und Theatern dient.
10.2 Gelegenheitsverkehr sind Ausflugsfahrten und Ferienziel-Reisen
sowie Verkehr mit Mietomnibussen.
10.3  Nicht unter 10.1 oder 10.2 fallen sonstige Busse, insbesondere
Hotelomnibusse, Werkomnibusse, Schul-, Lehr- und Kranken -
omnibusse.
11  Campingfahrzeuge
Campingfahrzeuge sind Wohnmobile, die als sonstige Kraftfahrzeuge
zugelassen sind.

12  Werkverkehr
Werkverkehr ist die Güterbeförderung mit Güterfahrzeugen, Anhängern
und Aufliegern nur für eigene Zwecke durch eigenes - im Krankheitsfall
bis zu vier Wochen auch durch fremdes - Personal eines
Unternehmens.
13  Gewerblicher Güterverkehr
Gewerblicher Güterverkehr ist die geschäftsmäßige, entgeltliche
Beförderung von Gütern mit Güterfahrzeugen, Anhängern und
Aufliegern für andere.
14  Umzugsverkehr
Umzugsverkehr ist die ausschließliche Beförderung von Umzugsgut.

15  Wechselaufbauten
Wechselaufbauten sind Aufbauten von Kraftfahrzeugen, Anhängern
und Aufliegern, die zur Güterbeförderung bestimmt sind und mittels
mechanischer Vorrichtungen an diesen Fahrzeugen ausgewechselt
werden können.
16  Landwirtschaftliche Zugmaschinen
Landwirtschaftliche Zugmaschinen oder Anhänger sind Zugmaschinen
und Raupenschlepper oder Anhänger, die wegen ihrer Verwendung in
der Land  und Forstwirtschaft von der Kraftfahrzeugsteuer freigestellt
sind und ein amtliches grünes Kennzeichen führen.
17  Melkwagen und Milchsammel-Tankwagen
Melkwagen und Milchsammel-Tankwagen sind Fahrzeuge mit
Vorrichtungen zur mechanischen Milchentnahme, die dem Transport
der Milch von Weiden und Gehöften zu den Molkereien der
Einzugsgebiete dienen.
18  Sonstige landwirtschaftliche Sonderfahrzeuge
Sonstige landwirtschaftliche Sonderfahrzeuge sind Fahrzeuge, die als
Sonderfahrzeuge für die Land- und Forstwirtschaft zugelassen werden
und ein amtliches grünes Kennzeichen führen.
19  Milchtankwagen
Milchtankwagen sind Fahrzeuge, die dem Transport der Milch zwischen
Molkereien oder von Molkereien zum Verteiler oder Verbraucher die-
nen. Sie gelten nicht als landwirtschaftliche Sonderfahrzeuge, sondern
als Güterfahrzeuge.

20 Selbstfahrende Arbeitsmaschinen
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind Fahr¬zeuge, die nach ihrer
Bauart und ihren besonderen mit dem Fahrzeug fest verbundenen
Einrichtungen zur Leistung von Arbeit   nicht zur Beförderung von
Personen oder Gütern   bestimmt und geeignet sind und die zu einer
vom Bundesminister für Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge
gehören (z.B. Selbstlader, Bagger, Greifer, Kran-Lkw sowie Räum- und
Bergungsfahrzeuge, auch wenn sie zu Abschleppzwecken mitverwen-
det werden).
21  Lieferwagen
Lieferwagen sind als Lastkraftwagen zugelassene Kraftfahrzeuge mit
einer zulässigen Gesamtmasse (bzw. Gesamtgewicht) bis zu 3,5 t.
22  Lkw
Lkw sind Lastkraftwagen mit einer zulässigen Gesamtmasse (bzw.
Gesamtgewicht) von mehr als 3,5 t.
23  Zugmaschinen
Zugmaschinen sind Kraftfahrzeuge, die ausschließlich oder überwie-
gend zum Ziehen von Anhängern oder Aufliegern gebaut sind, mit
Ausnahme von landwirtschaftlichen Zugmaschinen.
24  Gabelstapler
Gabelstapler sind stapelnde Flurförderfahrzeuge mit Gabelzinken (die
gegen Anbaugeräte ausgetauscht werden können), auf denen sich
palettierte oder nicht palettierte Last freitragend vor den Vorderrädern
befindet, und die durch ihre Masse im Gleichgewicht gehalten werden.

3  entfällt
4  Krafträder
Krafträder sind alle Krafträder und Kraftroller, die ein amtliches
Kennzeichen führen müssen, mit Ausnahme von Leichtkrafträdern.
5  Pkw
Pkw sind als Personenkraftwagen zugelassene Kraftfahrzeuge, mit
Ausnahme von Mietwagen, Taxis und Selbstfahrervermietfahrzeugen.
6  Mietwagen
Mietwagen sind Pkw, mit denen ein genehmigungspflichtiger
Gelegenheitsverkehr gewerbsmäßig betrieben wird (unter Ausschluss
der Taxis, Kraftomnibusse, Güterfahrzeuge und Selbstfahrerver -
mietfahrzeuge).
7  Taxis
Taxis sind Pkw, die der Unternehmer an behördlich zugelassenen
Stellen bereithält und mit denen er   auch am Betriebssitz oder während
der Fahrt entgegengenommene Beförderungsaufträge zu einem vom
Fahrgast bestimmten Ziel ausführt.
8  Selbstfahrvermietfahrzeuge
Selbstfahrvermietfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge und Anhänger, die
gewerbsmäßig ohne Gestellung eines Fahrers vermietet werden.
9  Leasingfahrzeuge
Leasingfahrzeuge sind Kraftfahrzeuge und Anhänger, die gewerbs-
mäßig ohne Gestellung eines Fahrers vermietet werden und auf den
Mieter zugelassen sind oder bei Zulassung auf den Vermieter dem
Mieter durch Vertrag mindestens sechs Monate überlassen werden.
10  Kraftomnibusse
Kraftomnibusse sind Kraftfahrzeuge und Anhänger, die nach ihrer
Bauart und Ausstattung zur Beförderung von mehr als neun Personen
(einschließlich Führer) geeignet und bestimmt sind.

5  Tarifgruppe N
Die Beiträge der Tarifgruppe N gelten in der Kfz-Haftpflicht- und in der
Kaskoversicherung für Versicherungsverträge von Kraftfahrzeugen und
Anhängern, soweit keine Einstufung nach 1 bis 5 erfolgen kann.
Die Beiträge der Tarifgruppe N richten sich auch nach der Branche und
der Berufsgruppe, in der Sie tätig sind.

Anhang 6: Art und Verwendung von Fahrzeugen
1  Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen
Fahrzeuge, die ein Versicherungskennzeichen führen müssen, sind:
1.1 Fahrräder mit Hilfsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr als 50
ccm und einer Höchstgeschwindigkeit
- bis 45 km/h 
- bis 50 km/h, sofern sie bis zum 31. Dezember 2001 erstmals in 

Verkehr gekommen sind
- bis 60 km/h, sofern sie bis zum 29. Februar 1992 erstmals in Verkehr

dnis nemmokeg 
1.2  Kleinkrafträder (zwei-, dreirädrig) mit einem Hubraum von nicht
mehr als 50 ccm und einer Höchstgeschwindigkeit
- bis 45 km/h (§ 2 Nr. 11 Fahrzeug-Zulassungsverordnung)
- bis 50 km/h, sofern sie bis zum 31. Dezember 2001 erstmals in

Verkehr gekommen sind
- bis 60 km/h, sofern sie bis zum 29. Februar 1992 erstmals in Verkehr 

gekommen sind
1.3 vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge mit einem Hubraum von nicht
mehr als 50 ccm und einer Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h (§ 2 Nr.
12 Fahrzeug-Zulassungsverordnung)

- sgnussaluZ-guezrhaF 31 .rN 2 §( elhütsrhafneknarK etreisirotom4.1
verordnung)
2  Leichtkrafträder
Leichtkrafträder sind Krafträder und Kraftroller mit einem Hubraum von
mehr als 50 ccm und nicht mehr als 125 ccm und
einer Nennleistung von nicht mehr als 11 kW 
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Merkblatt zur Datenverarbeitung (Code of Conduct)

1.  Information zur Verwendung Ihrer Daten
Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung erfolgt im 
erforderlichen Umfang vor dem Abschluss des Versiche-
rungsvertrages für die Prüfung und Einschätzung des zu 
versichernden Risikos sowie zur Verwaltung und Abwicklung 
des Vertragsverhältnisses, insbesondere im Schaden- oder 
Leistungsfall.

2.  Code of Conduct (CoC)
Der CoC beinhaltet Verhaltensregeln zur Förderung des 
Datenschutzes in der Versicherungswirtschaft, welche die 
gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzge-
setzes und des Versicherungsvertragsgesetzes konkretisie-
ren sowie darüber hinaus datenschutzrechtliche Mehrwerte 
für die Kunden schaffen. Diese Verhaltensregeln wurden 
von der Versicherungswirtschaft zusammen mit den Daten-
schutzaufsichtsbehörden der Länder und unter Einbezie-
hung der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. erarbei-
tet. 

Die SAARLAND Feuerversicherung AG ist als Unternehmen 
des Konzerns Versicherungskammer Bayern den Verhal-
tensregeln der deutschen Versicherungswirtschaft beigetre-
ten und hat sich damit zu deren Einhaltung verpflichtet.  Die 
Verhaltensregeln finden Sie im Internet unter 

http://www.saarland-versicherungen.de/web/html/privat/
ueber_uns/datenschutz/code_of_conduct/ index.html

Auf Wunsch erhalten Sie einen Ausdruck der Verhaltensre-
geln (CoC), eine Liste der Unternehmen unseres Konzerns, 
die an einer zentralen Datenverarbeitung teilnehmen, unser 
Verfahrensverzeichnis sowie eine Liste der Dienstleister, mit 
denen wir zusammenarbeiten.

Ferner können Sie im Internet die Kontaktdaten unseres 
Datenschutzbeauftragten abrufen.

3. Auskunfts- und Berichtigungsrecht, 
Löschen und Sperren
Sie können Auskunft über die zur Ihrer Person gespeicher-
ten Daten beantragen. Darüber hinaus können Sie die 
Berichtigung Ihrer Daten verlangen, wenn diese unrichtig 
oder unvollständig sind. Ansprüche auf Löschung oder 
Sperrung Ihrer Daten können bestehen, wenn sich deren 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung als unzulässig oder 
nicht mehr erforderlich erweist. Diese Rechte können Sie 
nach den Verhaltensregeln des CoC geltend machen. 

4.  Widerspruchsmöglichkeit
Ihre Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nur 
zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und 
für andere Produkte der Unternehmen unserer Gruppe und 
deren Kooperationspartner sowie zur Markt- und Meinungs-
forschung verwendet. Dem können Sie ohne Auswirkungen 
auf den Versicherungsvertrag formlos widersprechen. 

5.  Hinweis- und Informationssystem 
Die informa IRFP GmbH (informa insurance risk and fraud 
prevention GmbH, Rheinstraße 99 in 76532 Baden-Baden) 
betreibt das Hinweis- und Informationssystem der Versiche-
rungswirtschaft (HIS). 

Betroffene, deren Daten in HIS gespeichert werden, werden 
darüber informiert. Sie haben das Recht, von informa IRFP 
GmbH Auskunft darüber zu erhalten, ob und mit welchen 
Daten Sie im System gespeichert sind. Eine detaillierte 
Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter 
www.informa-irfp.de. 

6.  Datenaustausch mit anderen Versicherern
Sie sind als Antragsteller und Vertragspartner verpflichtet, 
unsere Fragen, insbesondere zur Risikoeinschätzung und 
im Leistungsfall vollständig und wahrheitsgemäß zu beant-
worten. Zur Ergänzung oder Verifizierung Ihrer Angaben 
(auch zu versicherten Personen) kann ein Datenaustausch 
mit anderen Versicherern erforderlich werden.

Wechseln Sie von einem anderen Kfz-Versicherer zu uns, ist 
für die Einstufung des Kfz-Haftpflicht- und Vollkaskovertrags 
die Vorversicherungszeit maßgeblich, falls unser Tarif ein 
Schadenfreiheitssystem für Ihr Fahrzeug vorsieht. Wir sind 
nach den Regelungen in den AKB über „Auskünfte zum 
Schadenverlauf“ berechtigt, beim Vorversicherer zum Scha-
denverlauf anzufragen und das Ergebnis der Anfrage zu 
speichern.

Weitere Sachverhalte sind in Artikel 16 der Verhaltensregeln 
(CoC) beschrieben. 

Falls Sie Fragen dazu haben oder erwähnte Unterlagen 
wünschen, wenden Sie sich bitte an 

SAARLAND Feuerversicherung AG
Mainzer Str. 32-34
66111 Saarbrücken
service@saarland-versicherungen.de




